
d:\users\renardy\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\57qo7ps0\disclaimer_scanned_documents.docx 

 
 
 
 
 
Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by 
the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance. 
 
This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original 
document. 
 
_____ 
 
Avertissement:  sauf si le Conseil de l’UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le 
Conseil de l’UPOV n’ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de 
l’UPOV. 
 
Ce document a été numérisé à partir d’une copie papier et peut contenir des différences avec le document 
original. 
_____ 
 
Allgemeiner Haftungsausschluß:  Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, 
die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV 
wieder. 
 

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument 
aufweisen. 
 
_____ 
 
Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán 
documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la 
UPOV y no hayan sido reemplazados. 
 
Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en 
relación con el documento original. 
 
 
 
 
 



IOM I Ill/ 6 

ORIGINAL: 

DATUM: 

deutsch/englisch/ 
franzosisch 

29. Juli 1988 

0443 

'INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GDNF 

DRITTE SITZUNG 
MIT INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 

Genf, 12. und 13. Oktober 1987 

AUFZEICHNUNG UEBER DIE SITZUNG 

vom Verbandsburo ausgearbeitet 

1. Der Ratsprasident, Herr Schlosser (Vereinigte Staaten von Amerikal, 
eroffnet die Si tzung und heisst die in der Liste der Anlage I aufgefuhrten 
Teilnehmer mit folgenden Worten willkommen: 

"Es ist mir ein Vergnugen, Sie im Namen des Rates der UPOV zu 
dieser dritten gemeinsamen Sitzung des UPOV-Rates und der auf dem 
Gebiet des Sorten- und Patentschutzes fur Pflanzen und Saatgut 
tatigen privaten internationalen Organisationen hier in Genf zu 
begrussen. Wir haben Sie eingeladen, da uns sehr viel an Ihren 
Ansichten liegt. Wir sind hier nicht nur zusammengekomrrien, urn 
tiber das Uebereinkommen zu diskutieren. Wir sind hier versammelt, 
urn zu entscheiden, wie dieses Uebereinkommen am besten revidiert 
werden kann. Es liegt auf der Hand, dass diese Aufgabe eine 
intensive Zusammenarbeit zwischen den privaten internationalen 
Organisationen und den UPOV-Verbandsstaaten erfordert. Die von 
uns hier erorterten Ideen werden spater in dieser Woche sogleich 
in der Ratstagung diskutiert werden und danach in den zustandigen 
Organen der UPOV, die ihre Entscheidungen tiber die Revision des 
Uebereinkommens so Schnell wie moglich treffen werden." 

2. Her.. Schlosser bi ttet darauf die internationalen Organisationen, 
gewi.inschtenfalls einleitende Erklarungen abzugeben. 

EINLEITENDE ERKLAERUNGEN 

3. Herr Dr. von Pechmann ( Internationale Vereinigung fur gewerbllchen 
Rechtsschutz - AIPPI) dankt fur die an die AIPPI gerichtete Einladung zu dleser 
Sitzung und erklart, dass er auf eine einleitende Erklarung verzichten mochte. 
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Herr Roberts (Internationale Handelskamrner - IHK) erklart, dass es nach 
Auffassung der IHK jetzt an der Zeit sei, die Revision des UPOV-Uebereinkomrnens 
zu erwagen. Eine bedeutende Arbeit sei zu bewaltigen, und die IHK sehe einer 
allgemeinen Verbesserung des Sortenschutzes und einer Losung des offensicht
lichen Konfliktes zwischen Patent- und Sortenschutz erwartungsvoll entgegen. 

5. Herr Clucas (Internationaler Verband der Pflanzenzuchter fur den Schutz 
von Pflanzenzuchtungen - ASSINSEL) bemerkt, dass seine Organisation ebenfalls 
eine Verstarkung der Sortenschutzrechte und, sofern angemessen, Patentmoglich
kei ten erwarte. Zudem mochte er zwei Fragen anschneiden. Zunachst mochte er 
erfahren, ob von der UPOV nicht ein allgemein akzeptiertes Glossar ausgearbei
tet werden konnte, da offensichtlich eine Anzahl der in den Arbeitsunterlagen 
vorkomrnenden Ausdrucke an verschiedenen Stellen eine unterschiedliche Bedeutung 
hatten. Langfristig gesehen sei die Ausarbei tung eines Glossars, auf das man 
sich in diesem neuen Gebiet berufen konne, gewiss von Nutzen. Die zweite Frage 
von Herrn Clucas beziehe sich auf den Hinweis auf Tiere in Dokument IOM/III/2. 
Die ASSINSEL habe keine Befugnisse, urn Uber Fragen des geistigen Eigentums im 
Bereich der Tierzuchtung zu sprechen. Er sei jedoch der Auffassung, dass zu 
einer Diskussion Uber diese Frage Vertreter aus den betreffenden Wirtschafts
zweigen hinzugezogen werden sollten. Es konnte ferner auch zweckdienlich sein, 
dass eine derartige Diskussion in einer separaten Sitzung stattfinde. 

6. Herr Royon (Internationale Gemeinschaft der Zuchter vegetativ vermehrter 
Zier- und Obstpflanzen - CIOPORA) gibt seiner Genugtuung darllber Ausdruck, bei 
dieser Gelegenhei t die Ansichten der CIOPCRA darlegen zu konnen. Diese seien 
im wesentlichen seit der Revisionskonferenz von 1978 unverandert geblieben. 

VORSCHLAEGE FUER DIE REVISION DES UEBEREINKOMMENS 

7. Herr Schlosser fUhrt Dokument IOM/III/3 (Vorschlage internationaler 
nichtamtlicher Organisationen zur Revision des Uebereinkomrnens) ein. 

Artikel 2 (Schutzrechtsformen) 

8.1 Bei der Eroffnung der Diskussion zu Artikel 2 weist Herr Schlosser darauf 
hin, dass Absatz 1 eine viel diskutierte, komplizierte und umstrittene Bestim
mung sei. Es gehe hierbei urn die Schutzmoglichkeit in zwei Formen in jedem der 
Verbandsstaaten. Dieser Absatz gestehe einem Verbandsstaat zu, zwei Schutz
rechtsformen zu gewahren, aber er gestatte der Regierung des betreffenden 
Staates nicht, einen alternativen Schutz fur eine besondere Gattung oder Art 
anzubieten und Uberlasse somit dem Zuchtei auch nicht die Wahl der Schutzform. 
Die Regierung treffe fur den Zuchter die Wahl der Schutzform. Die Or-ganisatio
nen hat ten dies en Artikel vor all em mit der Begrilndung angefochten, dass den 
Zuchtern .~in maximaler Rechtsschutz zur Verfugung stehen musse und dass sie die 
Moglichkeit haben sollten, selbst das entsprechende Schutzsystem zu wahlen. 
Allgemein habe man sich fur die Streichung des Doppelschutzverbots ausge
sprochen. 

8.2 Herr Schlosser erklart ferner, dass der Wunsch bestehe, Absatz 2 dieses 
Artikels zu streichen, wonach ein Verbandsstaat den Schutz innerhalb einer 
Gattung oder Art auf Sorten mit einem bestimmten Vermehrungssystem oder einer 
bestimrnten Endnutzung beschranken konne. Darauf bittet er die internationalen 
Organisationen, sich zu der Frage zu aussern, ob eine alternative Schutzform 
vorhanden sein sollte oder nicht. 
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9.1 Herr Slocock (Internationaler Verband des Erwerbsgartenbaus AIPH) 
bemerkt, dass es zutreffe, dass sich aus den in Dokument IOM/III/3 wiederge
gebenen Stellungnahmen ergebe, dass eine Aenderung von Artikel 2 Absatz 1 
Uberwiegend befurwortet werde. Man musse allerdings auf die Tatsache aufmerk
sam machen, dass im Falle einiger Organisationen, die schriftliche Stellung
nahmen eingereicht hatten, die Meinungen offensichtlich auseinandergingen. Die 
AIPH.vertrete -ihrerseits den ausdrucklichen Standpunkt, dass eine Aenderung von 
Artikel 2 Absatz 1 in der vorgeschlagenen Richtung nicht angebracht sei. Bei 
der Prufung der Stellungnahmen der Organisationen sollte der Standpunkt der 
AIPH, der in frUheren Dokumenten erlautert worden sei, berucksichtigt werden. 

9.2 Herr S1ocock erklart ferner, dass das einzige fur eine Aenderung dieses 
Artikels vorgebrachte Argument der Wunsch sei, die Privilegien der Zuchter zu 
erweitern, damit sie den maximalen Geltungsbereich des einen oder des anderen 
Systems ausnutzen konnten. Die AIPH sehe die Notwendigkeit ein, die Lage der 
Zuchter zu verbessern. Demgegenllber sei es jedoch die Verantwortung der UPOV, 
dafur Sorge zu tragen, dass innerhalb des Uebereinkommens ein angemessenes 
Interessengleichgewicht gewahrt werde, und es sei infolgedessen nicht erfor
derlich; die Moglichkeit eines alternativen Schutzes zu untersuchen. Fur die 
Zuchter sollte eine derartige Option nicht zur Diskussion stehen. 

9. 3 Abschliessend stellt Herr Slocock fest, dass er in dieser Debatte die 
Interessen der Benutzer vertrete, das heisst also sehr wichtige Interessen, 
die gebUhrend zu berucksichtigen seien. 

10.1 Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) erklart, Artikel 2 Absatz 1 sei bereits 
durch den im Jahre 1978 eingefUhrten Artikel 37 aufgeweicht worden und im 
Grunde als ein Relikt aus der Zeit der Grtindung des UPOV-Uebereinkommens zu 
bezeichnen. Mit Artike1 3 7 habe man erkannt, dass man sonst die UPOV nicht 
erweitern und insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika nicht zur UPOV 
hatte gewinnen konnen. Immerhin seien die Vereinigten Staaten von Amerika der 
grosste Verbandsstaat der UPOV, und somit doch ein wichtiger Staat. In jtingster 
Zeit hatten sie fur die Zuchter besonders vorteilhafte Regelungen getroffen, 
die von den -dortigen Zuchtern akzeptiert wrden. Es sei daher verstandlich, 
dass auch die Zuchter in den anderen Staaten in den Genuss kommen wollten, den 
ihnen Artikel 2 Absatz 1 bisher verbiete, und dass der Ruf nach einer Aenderung 
dieser Bestimmung immer lauter werde. 

10.2 Herr Slocock habe darauf hingewiesen, er gebe hier die Meinung der Ver
wender und Verbraucher wieder. Aber in erster Linie verwalte die UPOV ein 
System, das den Zuchtern einen Schutz gewahren solle; sie sei sozusagen ein 
Dienstleistungssystem, welches von den Zuchtern finanziert werde. Herr Dr. von 
Pechmann meint daher, dass besonders die Interessen der Zuchter berucksichtigt 
werden mussten. Diese Interessen seien auch Interessen der Allgemeinheit, denn 
diese wtinsche einen Fortschritt, der nur durch Gewahrung eines guten Schutzes 
zu erreichen sei. Dies sei langst auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts
schutzes allgemein erkannt worden. Die AIPPI glaube daher, die Verbesserung 
des Schutzes durch Aufhebung der in der Diskussion stehenden Bestimmung werde 
nur zum Vorteil - auch fur die Allgemeinheit - sein. 

11. Herr Schlosser fragt Herrn Dr. von Pechmann, ob die Revision des Ueber
einkommens, urn dem Zuchter starkere Schutzrechte zu sichern, die Notwendigkeit 
der Auswahl der Schutzform fur die Zuchter aufheben wrde. 

12. Herr Dr. von Pechmann erwidert, die Antwort hange sehr von der Aenderung 
anderer Artikel, insbesondere Artikel 5, ab. 
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13. Herr Roberts (IHK> erklart, dass seine Organisation nachdrucklich unter
stutze, dass das Uebereinkommen durch die Aufhebung des Doppelschutzverbots 
abgeandert werde. Viele Argumente sprachen fur eine derartige Aenderung. Aus
schlaggebend sei, fur die Erfinder auf dem Gebiet der Biotechnologie einen 
echten Schutz zu haben, und deshalb musse das Doppelschutzverbot aufgehoben 
werden, urn Verwirrung zu vermeiden. Die typische biotechnologische Erf indung 
im Bereich der Pflanzen sei eine neue Pflanze, die sich durch ein neues Gen X 
auszeichne, das eine gewi.inschte Eigenschaft vermittle und aus einem vollig 
anderen Organismus i.ibernommen worden sei. Fur diese Art Erf indung soll ten 
Patente erteilt werden, so wie dies in einigen Landern bereits heute der Fall 
sei. Nachdem das Gen mit Erfolg in eine Pflanze eingefi.ihrt worden sei, seien 
mehrere Jahre Arbeit erforderlich, bevor eine Handelssorte geschaffen sei. Es 
bestehe nach der Schaffung der Sorte jedoch Verwirrung dari.iber, ob diese durch 
ein Patent geschutzt sei oder nicht. Wenn sie nicht geschutzt sei, stelle sich 
die Frage, wie man ein Entgelt fur die Erfindung erhalten konne. Abschliessend 
fragt Herr Roberts, ob ein Grund dafur bestehe, weiterhin das Doppelschutzver
bot aufrechtzuerhalten, wenn grossere Lander sich nicht an diese Bestimmung 
des UPOV-Uebereinkommens hielten. 

14. Herr Schlosser fragt Herrn Roberts, was er unter Doppelschutz versteht. 
Sollte ein Zuchter demgemass Anspruch auf Schutz sowohl nach dem Sortenschutz
gesetz als auch dem Patentgesetz haben, wenn beide Schutzformen in einem 
bestimmten Land vorhanden seien, oder sollte er zwischen beiden Formen wahlen 
konnen? Mit anderen Worten, beziehe er sich auf einen Alternativ- oder einen 
Doppelschutz? 

15. - Herr Roberts (IHK> antwortet, dass er keinen Einwand gegen einen Doppel
schutz habe. Er erlautert, dass es· in dem von ihm angefi.ihrten Beispiel nicht 
klar sei, ob der biotechnologische Erfinder i.iberhaupt einen Schutz erhalten 
wi.irde. Die IHK vertrete den Standpunkt, dass beide Rechtsformen vorhanden sein 
soll ten und dass der Zuchter die Moglichkei t haben soll te, zwischen dies en 
heiden Schutzformen zu wahlen. 

16. Herr Schlosser gibt zu bedenken, dass in dem von Herrn Clucas gewi.inschten 
Glossar auch Ausdrucke wie "Doppelschutz" und "Alternativschutz" enthalten sein 
mussten. 

17. Herr Clucas (ASSINSEL) bemerkt, dass seine Organisation keine schrift
lichen Aenderungsvorschlage zum Uebereinkommen eingereicht habe. Der Zusammen
hang zwischen einem etwaigen Patent fur genetische Pflanzenkomponenten und der 
Frage der Verstarkung des Uebereinkommens sei dergestalt, dass es in ASSINSEL
Kreisen sehr schwierig sei, zu einer klaren, knappen und einheitlichen 
Stellungnahme zu dieser Frage zu gelangen. 

18. Herr Winter (Vereinigung der Pflanzenzuchter der Europaischen Wirt
schaftsgemeinschaft - COMASSO) verweist auf die schriftliche Stellungnahme der 
COMASSO und erklart, die auf europaischer Ebene zusammengeschlossenen Zuchter 
vertraten durchaus die gleichen Meinungen zu der Frage des sogenannten Doppel
schutzverbots wie im Rahmen der ASSINSEL. Jedoch salle man sich seiner Meinung 
nach zuerst fragen, ob Artikel 2 Absatz 1 i.iberhaupt im Sinne eines Doppel
schutzverbots zu verstehen sei. Sicherlich gebe es begriindete Argumente dafur, 
dies auszuschliessen. Es gebe sicherlich aber auch eine Auslegung im Sinne 
eines Doppelschutzverbots. Sei diese aber nicht stichhaltig, dann sei die 
ganze Diskussion keine Frage fur die UPOV, sondern eine im Rahmen des Patent
systems zu losende Frage. Sei ein Doppelschutzverbot in der Tat ausgesprochen, 
wie hier von der breiten Mehrheit ausgefi.ihrt, dann sei eindeutig die Stellung-
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nahme der COMASSO nicht nur zwei- sondern mei;.rdeutig.: Nach einigen Zi.ichterver
tretern solle man den bestmoglichen Schutz wahlen konnen; nach anderen seien 
die ki.inftigen Zi.ichtungsergebnisse sowohl unter dem Patentsystem als auch unter 
dem UPOV-System zu schlitz en; und nach wei teren konne man sich mit einer 
Schutzmoglichkei t gemass des UPOV-Uebereinkonunens durchaus unter der Voraus
setzung zufrieden geben, dass bestehende Schwachstellen ausgeraumt, das heisst 
insbesondere, dass Schutzumfang und -inhalt betrachtlich erweitert wi.irden. 

19.1 Herr Royon (CIOPORA> verweist auf die schriftlichen Bemerkungen der 
CIOPORA und erinnert daran, dass in diesen die Streichung von Absatz 2 sowie 
die Streichung oder die Aenderung von Absatz 1 von Artikel 2 des Ueberein
konunens verlangt wi.irden. Diese Vorschlage seien durch das Argument begri.indet, 
dass die Vereinigten Staaten von Amerika und, wie es scheine, auch Japan die 
Moglichkeit bereits boten, entweder den Patent- oder den Sortenschutz zu 
erhalten. Zudem erinnert er daran, dass die Patente den durch die CIOPORA ver
tretenen zi.ichtern gewohnlich einen befriedigenderen Schutzumfang sicherstell
ten. Unter den i.ibrigen Argumenten konne auch geltend gemacht werden, dass der 
nach dem UPOV-System gewahrte Schutz lediglich fur eine begrenzte Anzahl von 
Arten gelte. 

19.2 Herr Royon kommt auf zwei bereits angeschnittene Fragen zuruck. Im Falle 
des "Doppelschutzes", d. h. der Kumulierung oder der Wahl zwischen zwei 
Schutzsystemen (Patent oder Sortenschutz), sei er der Ansicht, dass die Kumu
lierung vor allem fur den Schutz der biotechnologischen Forschungsergebnisse 
von Interesse sei. Fur die traditionellen Pflanzensorten sei wahrscheinlich 
nur die Wahl zwischen den beiden Systemen von Vorteil, was auch das Interesse 
an einer Streichung des in Artikel 2 Absatz 1 vorgesehenen Verbots erklare. Im 
Falle der "Verbesserung" des derzeitigen UPOV-Systems gibt Herr Royon zu, 
dass, wenn der nach dem UPOV-System gewahrte Schutzumfang so verbessert wi.irde, 
dass er gleichwertig wie der nach dem gewerblichen Patent gewahrte Schutz 
ware, das Problem der Wahl, d. h. also der Aenderung von Artikel 2 Absatz 1, 
sich wahrscheinlich gar nicht mehr stellen wi.irde, so wie dies Herr Schlosser 
in seinem Meinungsaustausch mit Herrn Dr. von Pechmann habe anklingen lassen. 
Herr Royon denkt nichtsdestoweniger, dass eine Streichung von Artikel 2 eine 
grossere Flexibilitat herbeifi.ihren und erlauben wi.irde, leichter eine Losung 
fur das Problem des offensichtlichen Konflikts zwischen beiden Schutzsystemen 
zu finden. 

20.1 Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) mochte eine der aufgeworfenen Fragen kurz 
ansprechen. Das Doppelschutzverbot sei tatsachlich ein Verbot, fur eine 
bestinunte botanische Gattung oder Art neben dem Sortenschutz auch noch Patent
schutz vorzusehen. Lege man Artikel 2 eng aus, richte man sich also nach seinem 
Wortlaut, dann sei er als Folge der auf das Vermehrungsgut beschrankten Wirkung 
des Sortenschutzes auch auf Vermehrungsgut beschrankt. Folglich konne man neben 
dem Sortenschutz auch Patentschutz erhal ten. Allerdings zeige die Erfahrung, 
dass diese enge Auslegung von den Patentamtern nicht geteilt werde. Es sei 
daher richtig, diesen Artikel grundsatzlich i.iberprufen zu wollen, weil unter
schiedliche Auslegungen moglich seien. 

20.2 In der Bundesrepublik Deutschland konne man Patentschutz fi.ir neue, ihrer 
Art nach noch nicht im Artenverzeichnis zum Sortenschutzgesetz eingetragenen 
Pflanzensorten erlangen. Demgemass seien bereits Patente fur neue Sorten 
erteilt worden. Das Patentamt habe zum Beispiel mit Beschluss vom 13. November 
1986 ein Patent fi.ir eine tetraploide Kamille erteilt, die einen erhohten Anteil 
des Wirkstoffs Kamazulen aufweise. Interessant sei in dieser Patentschrift die 
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Formulierung der mehrere Patentkategorien deckenden Anspruche, namlich die 
tetraploide Kamille - also die Sorte, die Pflanze - das Vermehrungsgut, das 
Verfahren zur Herstellung dieser neuen Kamillensorten - also das Zuchtungsver
fahren - die Verwendung dieser Kamille und schliesslich noch die Kamillendroge. 
Ein derart umfassender Schutz gewahre naturlich der Sortenschutz nicht, werde 
aber mit dem Patentschutz erreicht. Der Zuchter der tetraploiden Kamille sei 
also in einer wesentlich besseren Position als ein auf dem Gebiet der im 
Artenverzeichnis aufgefllhrten Arten tatiger Zuchter. Und das empfanden eben 
manche Zuchter, die auch diesen starken, keineswegs ungerechtfertigten Schutz 
geniessen mochten, als eine Diskriminierung. 

20.3 Herr Dr. von Pechmann erinnert daran, dass Herr Schlosser aus einem Land 
stamme, in dem Schutzrechte nach den dortigen Sortenschutz- und Patentgesetzen 
als Folge der ex parte Hibberd-Entscheidung parallel erteilt wiirden. Es gebe 
eigentlich in den Vereinigten Staaten von Amerika keine ernsthaften Probleme. 
Er erlaube sich, Herrn Schlosser zu fragen, ob die Erfahrung gegen eine Ein
fllhrung der gleichen Regelung in anderen UPOV-Verbandsstaaten spreche. 

21. Herr Schlosser bemerkt, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika 
bisher noch nicht eindeutig festgestellt worden sei, ob ein echter Doppelschutz 
moglich sei. Er habe hinsichtlich des echten Doppelschutzes Bedenken, weil es 
durchaus moglich sei, dass die eine Person ein Sortenschutzzertifikat und eine 
andere Person das entsprechende Patent besitzen konnte, und es ware denkbar, 
dass im Falle eines einzigen Verstosses von einer Person diese fur die gleiche 
Handlung zweimal haftbar gemacht werden konnte. Was den alternativen Schutz 
betreffe, sei es die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika, diesen im 
Sinne von Artikel 37 anzubieten, und ihm seien in dieser Hinsicht keinerlei 
Probleme bekannt. 

22. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) bemerkt, man kenne in vielen Staaten einen 
tatsachlichen Doppelschutz auf dem Gebiet der technischen Erfindungen, und 
zwar aufgrund des Patents einerseits und des Gebrauchsmusters andererseits. 
Wenn diese in der gleichen Hand seien, gebe es keinerlei Probleme. Wenn sie in 
unterschiedlichen Handen seien, dann sei die Frage entscheidend, wer der erste 
Anmelder sei. Eine Kwnulierung der Schutzrechte sei eigentlich auch in einem 
Verletzungsprozess nicht moglich, denn man musse sich nach der Zivilprozess
ordnung vieler Staaten entscheiden, welches Schutzrecht man fur seine Klage 
heranziehe. 

23. Herr Besson (Internationale Vereinigung des Saatenhandels - FIS) verweist 
darauf, dass die angefllhrten Falle erst in jiingster Zeit aufgetreten seien. 
Allerdings seien die Pflanzenzuchtungsprogramme relativ langfristig, und 
deshalb seien bisher einige Probleme vielleicht noch nicht aufgetreten. 

24. Herr Williams (AIPPI) sagt, dass ihm auf G~und seiner Erfahrungen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika betreffend der Moglichkeit des Doppelschutzes 
kein besonderes Problem bekannt sei, wenn sich ein Patentschutz mit einer 
anderen Schutzform Uberschneide. Es gebe in der Tat Ueberschneidungen zwischen 
Urheberrechten und Warenzeichen und zwischen Urheberrechten und Gebrauchs
mustern. Diese Rechte bestiinden jeweils nach einem unterschiedlichen gesetz
lichen Rahmen. Zudem sei das Problem von zwei getrennten Inhabern eines 
bestimmten Rechtes des geistigen Eigentums nicht unbekannt. Im allgemeinen 
Bereich des Patents sei es durchaus moglich - und es komme in der Tat auch 
vor - dass es einen Inhaber eines "breiten Patents" und einen anderen Inhaber 
eines "Art- oder Auswahlpatents" gebe. Die Tatsache, dass eine einzige Handlung 
gegen beide Rechte verstosse, habe in den Vereinigten Staaten von Amerika keine 
besonderen Schwierigkeiten ausgelost, und das Vorhandensein des Doppelschutzes 
sollte auch anderswo keine besonderen Probleme verursachen. 
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25.1 Herr Slocock (AIPH) sagt, dass er die Streichung von Artikel 2 Absatz 1 
als Eroffnung der Moglichkeit des Doppelschutzes verstehe. Nach Auffassung der 
AIPH ermogliche der Absatz in seiner derzeitigen Form einen alternativen 
Schutz. Die AIPH sei der Meinung, dass die UPOV nicht nur als eine Ziichter
organisation zu betrachten sei, die ausschliesslich auf die Forderungen der 
Zuchter zu reagieren habe. Er denke, dass die Verantwortung der UPOV viel 
umfassender sei und sich auch auf andere Belange - einschliesslich der Inter
essen der Landwirtschaft, des Gartenbaus, der Landwirte, der Anbauer und sogar 
der Oeffentlichkeit - erstrecke. Ausserdem, obwohl der Vorsitzende in seiner 
Eroffnungsansprache auf eine gewisse Tendenz der Berufsorganisationen zugunsten 
der Streichung von Artikel 2 Absatz 1 hingewiesen habe, gehe aus den schrift
lichen und mtindlichen Erklarungen eindeutig hervor, dass innerhalb der einzel
nen Organisationen noch immer viel tiber die Vorteile einer derartigen Aenderung 
diskutiert werde und dass viel von "einer sogenannten Starkung des Ueberein
kommeris" abhange. Die AIPH vert rete den Standpunkt, dass mit einigen Anpassun
gen des Uebereinkommens viele der von den Zuchterorganisationen aufgeworfenen 
Punkte abgedeckt werden konnten, wodurch sich eine Streichung von Artikel 2 
Absatz 1 eriibrigen wurde. 

2 5. 2 Abschliessend fiigt Herr Slocock hinzu, dass das Argument vorgebracht 
worden sei, dass der Doppelschutz vonnoten sei, urn einem Erfinder von geneti
schem Material eine angemessene Entschadigung fur seine Arbeit sicherstellen 
zu konnen. Die AIPH glaube, dass eine genaue Definition des Verhaltnisses 
zwischen Gen und Merkmal denjenigen, die auf beiden Sei ten tatig seien, eine 
angemessene Entschadigung sichern wiirde. Doppel- , Dual- oder Duplikatsschutz 
sei nicht erforderlich, urn eine derartige angemessene Entschadigung zu sichern. 

26. Herr Winter (COMASSO) mochte an Herrn Dr. von Pechmanns Ausfiihrungen 
anschliessen, in denen er darauf hingewiesen habe, dass der sogenannte Doppel
schutz durch Patent und Gebrauchsmuster unproblematisch sei und praktisch gut 
laufe. Man salle aber in Betracht ziehen, dass zwischen Patent- und Gebrauchs
musterschutz kein tiefgreifender Unterschied bestehe, wahrend die gegenwartige 
Diskussion zwei grundsatzlich unterschiedliche Systeme betreffe. Man konne 
sagen, das Gebrauchsmuster sei letztlich der kleinere Bruder des Patents; 
zwischen Patent und Sortenschutz gebe es hingegen tiefgreifende Unterschiede. 
Man brauche hier nicht in die Einzelheiten einzugehen und zu betonen, dass das 
Sortenschutzrecht eine speziell der lebenden Materie angepasste Systematik 
aufweise. Dies salle man aber in der Diskussion in Betracht ziehen. 

27. Herr Schlosser folgert, dass zwei Organisationen fur die Streichung von 
Artikel 2 Absatz 1 seien, dass zwei sich ihre Stellungnahme vorbehielten und 
dass sich eine nachdrucklich gegen eine Streichung ausgesprochen habe. 

n 

28.1 Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) verweist auf die Tatsache, dass der 
Patentschutz eine Offenbarung voraussetze, die, ausgehend vom Stand der 
Technik, eine Nacharbei tung der Erf indung erlaube. Diese Voraussetzung sei 
einer der Grtinde, weshalb man den Patentschutz fur Pflanzenzuchtungen als 
ungeeignet gehalten habe, da die Nacharbeitung einer Zuchtung nicht mit 
Sicherheit moglich sei. Dasselbe habe auch fur mikrobiologische Erfindungen 
gegolten, aber das Problem sei durch die Anforderung einer Hinterlegung des 
betreffenden neuen Organismus gelost worden, der dann auch an Dritte abgegeben 
werden konne. Diese Losung sei in den Vereinigten Staat en von Amerika als 
Folge der Hibberd-Entscheidung auch auf dem Gebiet der Pflanzen eingefiihrt 
worden. Hinterlege man Saatgut, dann gerate man in dieselbe Situation wie ein 
Erfinder auf dem Gebiet der Mikrobiologie. Dieser brauche die Offenbarung 
nicht unbedingt so vorzulegen, dass die Nacharbei tung der gesamten Zuchtung 
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durch einen Dritten ermoglicht werde, sondern er salle lediglich gewahrleisten, 
dass seine neue Zuchtung der Allgemeinheit zur Nachkontrolle zur Verfugung 
stehe. Im amerikanischen Patentamt werde zur Zeit ein Entwurf von Richtlinien 
fur die Hinterlegung biologischen Materials im weitesten Sinne erarbeitet, und 
Herr Schlosser sei sogar die Ansprechperson dafur. Obwohl Herr Schlosser 
anstrebe, diese Sitzung als neutraler Vorsitzender zu leiten, habe er sich 
irnmerhin mit der Frage der Hinterlegung biologischer Organismen zwecks des 
Patentschutzes intensiv beschaftigt. 

28.2 Herr Dr. von Pechmann verweist ferner auf eine ji.ingere Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Europaischen Patentamts, wonach eine Hinterlegungsstelle nach 
dem Budapester Abkommen erklart habe, sie werde Samen neuer Pflanzensorten 
annehmen. Diese Veroffentlichung mache ihn zuversichtlich, dass man auch im 
europaischen Patentsystem die Hinterlegung von Samen als einen Ersatz fur die 
Nacharbeitung der Zuchtung ansehe. Dies sei ein Schritt vorwarts in der Ent
wicklung zu einem allgemeinen Patentschutz, vorausgesetzt naturlich, dass der 
betreffende Anspruch im Hinblick auf Artikel 53 Absatz b des Europaischen 
Patenti.ibereinkommens sich nicht auf eine Pflanzensorte richte. Das salle hier 
irnmer wieder betont werden. 

29. Herr Smolders (IHK) bemerkt zu den Erlauterungen von Herrn Schlosser 
betreffend den Doppel- oder Alternativschutz, dass der Sorten- und der Patent
schutz auf ganz anderen Konzepten beruhten. Es sei daher hochst unwahrschein
lich, dass es einen echten Fall des Doppelschutzes gebe, der folglich ein 
hypothetisches Problem sei. Daher mache auch die Verbesserung des Sorten
schutzes eine Streichung von Artikel 2 nicht entbehrlich. 

30. Herr Schlosser eroffnet die Diskussion zu Artikel 2 Absatz 2 und bemerkt, 
dass in allen im Dokument IOM/III/3 wiedergegebenen schriftlichen Eingaben der 
Organisationen die Streichung von Absatz 2 vorgeschlagen werde. 

31. Herr Slocock (AIPH) sagt, dass seine Organisation zwar keine schriftliche 
Erklarung zu diesem Punkt abgegeben habe, jedoch mit der vorgeschlagenen 
Streichung einverstanden sei. 

Artikel 3 (Inlanderbehandlunq; Gegenseitigkeit) 

32. Herr Schlosser kommt danach zu Artikel 3 und fragt, ob die Beibehaltung 
von Absatz 3, d. h. der Moglichkeit, Gegenseitigkeit zu verlangen, unterstutzt 
wird. Es besteht keine Unterstutzung. 

Artikel 4 (Botanische Gattungen und Arten, die geschutzt werden mussen oder 
konnen> 

33. Herr Schlosser kommt darauf zu Artikel 4 und erklart, dass seiner Ansicht 
nach alle internationalen Organisationen darin i.ibereinstimmten, dass der Schutz 
fur eine grosse Anzahl von Gattungen und Art en be rei tstehen sell te, dass die 
Absatze 4 und 5 folglich gestrichen werden sell ten und dass sich die Verbands
staaten zur Erzielung dieses Ergebnisses verstarkt auf zwei- und mehrseitige 
Vereinbarungen i.iber die Zusammenarbei t auf dem Gebiet der Prufung stutzen 
sell ten. Herr Schlosser erklart ferner, dass die Verbandsstaaten urn dieses 
Problem sehr besorgt seien und alle moglichen Anstrengungen unternahmen, urn 
den Schutz auf mehr Gattungen und Arten zu erstrecken. Diese Frage sei im 
Technischen Ausschuss, im Verwaltungs- und Rechtsausschuss und im Rat Gegen
stand einer standigen Erorterung. 
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34. Herr Roberts (IHK) bemerkt, dass seine Organisation hinsichtlich der 
Erstreckung auf alle Gattungen und Arten erhebliche Bedenken habe, falls eine 
A.enderung von A.rtikel 2 nicht beschlossen werde. Die IHK konne nur dann eine 
Erweiterung unterstiitzen, wenn A.rtikel 2 entsprechend abgeandert werde. 

35. Herr Clucas (A.SSINSEL) sagt, dass seine Organisation eindeutig fur eine 
Erwei terung der Anzahl der schutzfahigen A.rten sei, sich allerdings auch der 
damit verbundenen Kosten und der Notwendigkeit von Flexibilitat bewusst sei. 
Eine der entscheidenden Fragen im Zusammenhang mit der Revision des Ueberein
kommens sei, dass die Bedurfnisse der Zuchter und die Erfordernisse auf dem 
Gebiet der Verwaltung und der Technik von der einen zur anderen A.rt unter
schiedlich seien. 

36. Herr Winter (COMASSO) sagt, die in der COMASSO vertretenen Zuchter seien 
der Meinung, dass die grosstmogliche A.nzahl von A.rten tiberall zu schutzen sei. 
Diese Erwei terung se~ auch im A.llgemeininteresse. Die COMASSO sei sich aber 
auch der technischen Probleme bewusst und tiberlege, ob man nicht als einen 
ersten Schritt, je nach Klimazonen, Gruppen bilden sollte. A.lle Verbandsstaaten 
innerhalb einer Gruppe wiirden eine einheitliche Liste schutzfahiger A.rten 
fllhren. A.ls zweiter Schritt ware ein supranationales Sortenschutzsystem ins 
A.uge zu fassen. 

37. Herr Schlosser fragt Herrn Slocock, ob die in der Stellungnahme der A.IPH 
zu A.rtikel 4 enthaltenen drei Bedingungen trennbar seien, d. h. dass der Vor
schlag nicht bedeute, dass sie gleichzeitig erfullt werden mussten, damit der 
Schutz gewahrt werde. 

38. Herr Slocock (A.IPH) bejaht diese Frage. Er fugt hinzu, dass die A.IPH 
wiinsche, dass der Geltungsbereich des UPOV-Uebereinkommens wesentlich erweitert 
werde, da dies nicht nur im Interesse der Zuchter, sondern auch im A.llgemein
interesse liege. Die sich aus einer massiven zahlenmassigen Zunahme der 
schutzfahigen Pflanzentypen ergebenden praktischen Schwierigkei ten seien 
erheblich, aber es gebe auch praktische Losungen. 

39. Herr Schlosser bemerkt ferner - und Herr Slocock stimmt ihm zu - er 
verstehe den Vorschlag der AIPH so, dass er sich auf Gattungen und A.rten 
beziehe, fur die zumindest ein Verbandsstaat die Prufung einschliesslich amt
licher Anbauprufungen vorsehe, sowie auf Verbandsstaaten, die eine derartige 
Prufung bereitstellten. 

40.1 Herr Royon (CIOPORA) erinnert daran, dass die CIOPORA bereits vor vielen 
Jahren ihre Stellungnahme zu dieser Frage schriftlich eingereicht habe, und 
wiinscht, sich den Bemerkungen von Herrn Clucas anzuschliessen. Man miisse bei 
der Anwendung der Bestimmungen tiber die Vorprufung und die Erweiterung des 
Schutzes auf die verschiedenen Gattungen und Arten flexibel sein. 

40.2 Herr Royon unterstreicht darauf, dass es nicht rechtmassig sei, eine 
bestimmte wirtschaftliche Situation, wie zum Beispiel das Bestehen von 
Zuchtungsarbeiten, zu verlangen, urn den Schutz auf eine Art zu erweitern. Es 
konne zum Beispiel durchaus vorkommen, dass einzelne Zuchter fur sich allein 
an A.rten arbeiteten, die keinesfalls bedeutend seien, aber bedeutend werden 
konnten, wenn ihre Rechte geschutzt werden konnten. 

40.3 Herr Royon macht schliesslich noch auf die praktischen Probleme aufmerk
sam, die sich im Falle eines Verletzungsstreits ergeben konnten, wenn sich der 
Schutz einer Art auf zweiseitige Vereinbarungen tiber die Zusammenarbeit auf 
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dem Gebiet der PrUfung grlinde und man eine Besch~~gnahme von streitbefangenen 
Pflanzen in einem Lande vornehme, das keine Vorprufung durchfUhre und infolge
dessen keine offiziellen Experten habe. In der Vereinbarung mi.isse daher auch 
eine Zusammenarbeit zwischen den Verbandsstaaten fi.ir den Anbauvergleich der 
beschlagnahmten Pflanzen mit den Kontrollpflanzen vorgesehen werden. 

41. Herr Schlosser bemerkt, dass die Regierungen, die amtliche Anbaupri.ifungen 
verlangten, zeitliche, finanzielle und personelle Begrenzungen zu i.i.berwinden 
hatten. Die Verbandsstaaten der: UPOV sahen erwartungsvoll einem System der 
Uebernahme der Pri.ifungsergebnisse entgegen, urn der:artige Begrenzungen zu Uber
winden und urn ihre Liste der schutzfahigen Gattungen und Arten so urnfangreich 
wie moglich zu gestalten. Wie das Uebereinkommen im Lichte der Anforderungen 
und Begrenzungen revidiert werde, sei noch nicht bekannt. Die UPOV aber werde 
ihr Bestes tun, urn die Listen der schutzfahigen Gattungen und Arten zu 
erweitern und wi.irde diesbezi.igliche Anregungen der internationalen Organisa
tionen begri.issen. 

42. Herr Slocock (AIPH) nimmt auf die Bemerkung von Herrn Schlosser zu 
Absatz c der Eingabe der AIPH betreffend Artikel 4 Absatz 3, die in Dokument 
IOM/III/3 wiedergegeben sind, Bezug, die er akzeptiere. Nach den gegenwartigen 
Vorkehrungen hatten die Worte hinzugefi.igt werden mi.issen "und fi.ir die Vorkeh
rungen fi.ir eine Anbaupri.ifung oder eine Vorpri.ifung vorhanden sind". Der Stand
punkt der AIPH gehe jedoch auch dahin, dass die Bereitstellung derartiger 
Pri.ifungsvorkehrungen und der dafi.ir erforderlichen Mittel die Schutzerweiterung 
auf eine grosse Anzahl von Gattungen und Arten wesentlich einschranke. Man 
hoffe daher, dass die Zi.ichterorganisationen eine Erklarung der Benutzerorgani
sationen dari.ibeF begri.issen wi.irden, dass eine Verlegung des Schwerpunktes 
wi.inschenswert ware, indem die staatlichen Pri.if-ungen und Pri.ifungsvorkehrungen 
wesentlich weniger in Anspruch genommen wi.irden und die zi.ichter selbst eine 
viel grossere Verantwortung erhalten wi.irden. In einer Reihe von Landern wi.irde 
dies eine grossere psychologische Wende bedeuten, gleichzeitig aber auch eine 
rasche Erzielung der erwogenen Abdeckung erlauben, die in anderen Landern 
bereits heute gewahrt werde. Er hoffe, dass eine derartige Wende den Druck 
verringern wi.irde, fi.ir die Pflanzensorten e~mge der Moglichkei ten zu 
erschliessen, die vom Patentsystem angeboten oder anscheinend angeboten wi.irden. 

43. Herr Dr. Baringer (Bundesre~~lik Deutschland) sagt, die Frage der 
Erstreckung des Schutzes auf eine moglichst grosse Zahl von Taxa und die Frage 
der Art der Pri.ifung seien verbunden. Er habe grosses Verstandnis fi.ir das Votum 
der Verbande, dass die Zahl der schutzfahigen Taxa moglichst gross sein sollte, 
und stimme dem zu. Die Frage sei aber, wie wei t man gehen konne. Man mi.isse 
davon ausgehen, dass die meisten Verbandsstaaten nicht in der Lage seien, fi.ir 
alle oder eine grosse Zahl von Taxa von vornherein die Schutzmoglichkei t mit 
amtlicher Pri.ifung zu gewahren. Man solle daher nachdenken, wie man das 
schrittweise erzielen konne. In dieser Hinsicht wi.irde er noch Anregungen von 
den Organisationen begri.issen. Einige Organisationen hat ten Priori tatenlisten 
vorgelegt. Es gebe aber auch andere zu erorternde Moglichkeiten, wovon Herr 
Slocock eine erwahnt habe: die Herabsetzung des Niveaus der technischen 
Pri.ifung. 

44. Herr Winter (COMASSO) meint, das Problem liege nicht so sehr in der Zahl 
der schutzfahigen Arten als vielmehr in einer unzureichenden Harmonisierung 
der Artenverzeichnisse. Es solle das Mindesterfordernis sein, dass eine Art, 
fi.ir die Schutz- und Pri.ifungsmoglichkeit in einem Verbandsstaat besti.inden, auch 
in samtlichen anderen Verbandsstaaten schutzfahig sei. Ein Ausbau des hervor
ragenden Instruments der Uebernahme von Pri.ifungsergebnissen konne einen grossen 
Teil des Problems losen. 
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45. Herr Dr. Beringer (Bundesrepublik Deutschland) knupft an die Bemerkung 
von Herrn Winter tiber die Zentralisierung der Prufung und die Uebernahme von 
Priifungsergebnissen an. Er denke auch, dass dies wi.inschenswert sei und einen 
Fortschritt ermogliche. Er habe aber manchmal Zweifel, ob die betroffenen 
Zuchter bereit seien, die Prufung ihrer Sorten gegebenenfalls in einem anderen 
Verbandsstaat durchfiihren zu lassen. Dies sei ein Punkt fur die Diskussion, 
bei dem man zu einer Verbesserung der Lage kornmen konnte. 

46. Herr Schlosser dankt Herrn Dr. Beringer fur seinen Vorschlag. Allgemein 
stellt er fest, dass das Ausbleiben von Wortmeldungen der Delegierten der 
Verbandsstaaten nicht unbedingt als eine Zustirnmung der ausgesprochenen 
Gedanken zu verstehen sei, sondern lediglich zurn Ausdruck bringe, dass diese 
Delegierten die Beitrage verstanden hatten. 

Artikel 5 (Inhalt des Schutzrechts; Schutzurnfang) 

4 7.1 Herr Schlosser eroffnet die Aussprache zu Artikel 5. Ihm scheine, aus 
den schriftlichen Erklarungen hervorzugehen, dass man mit diesem Artikel 
entweder hinsichtlich der Sprache oder des Inhal ts nicht ganz zufrieden sei. 
Grundsatzlich gewahre der gegenwartige Absatz 1 nur Schutz fur Vermehrungs
material als solches, und eine Reihe von internationalen Organisationen hatte 
darauf verwiesen, dass seine Anwendung auf Zierpflanzen undeutlich sei. Alle 
Organisationen, die diesen Artikel besprochen hatten, hatten angeregt, diesen 
zu starken, d. h. den Zuchtern mehr Rechte zu gewahren. Die Anregungen, wenn 
man sie Uberhaupt verallgemeinern konne, gingen dahin, etwas ahnliches wie die 
Patentrechte vorzusehen, d. h. dass eine Verletzung eines Sortenschutzrechtes 
vorlage, wenn geschutztes Material in irg~ndeiner Form kommerzialisiert wi.irde, 
ohne dass dies auf Vermehrungsmaterial beschrankt sei. Eine Organisation habe 
auf das Problem der Obstgarten verwiesen und erklart, dass es vollig ungerecht 
sei, dass jemand einen Apfelbaum kaufen und anhand dieses Apfelbaurns einen 
Obstgarten anlegen und beginnen konne, Aepfel zu vertreiben, nachdem er nur 
fur diesen einzigen Apfelbaum eine einzige Lizenzgebiihr bezahlt habe. 

47.2 Zu Artikel 5 Absatz 3 seien e~n~ge Bedenken geaussert worden. Indes 
bestehe Einstimmigkeit dari.iber, dass der "Forschungsvorbehalt" erhalten bleiben 
musse. Was den auf den Forschungsvorbehalt folgenden Satzteil "und diese 
gewerbsmassig vertrieben werden" betreffe, so scheine dieser einigen eine 
unumwundene Genehmigung zu sein, eine anhand einer frUheren Sorte entwickelte 
Sorte zu vertreiben, selbst wenn diese Sorte den Anforderungen an den Mindest
abstand nicht entspreche. Die FIS habe die Moglichkeit einer Zwangslizenz fur 
die Verwendung eines patentierten Gens bei der Zuchtung erwahnt und beziehe 
sich mit ihrer Bemerkung gleichfalls auf Artikel 5 Absatz 3. 

4 7. 3 Herr Schlosser kommt auf die Tatsache zuruck, dass alle der Ansicht 
seien, dass der Schutz gestarkt werden musse, und fragt, welche Form dieser 
starkere Schutz haben sollte. 

48.1 Herr Rayon (CIOPORA) gibt seiner Genugtuung dari.iber Ausdruck, dass eine 
sehr grosse Anzahl von internationalen Organisationen ebenso wie die CIOPORA 
seit nunrnehr bereits 25 Jahren wi.inschten, dass Artikel 5 insgesamt Uberarbeitet 
werde. Hinsichtlich der ausfiihrlichen Gr.i.inde, aus denen der gegenwartige 
Artikel 5 Absatz 1 den Zuchtern nicht befriedigend erscheine, verweist Herr 
Rayon auf die Konferenzakten von Paris von 1961 und von Genf von 1978 sowie 
auf all die zahlreichen und urnfangreichen Bemerkungen, die die CIOPORA gemacht 
habe. Er verweist ebenfalls auf die Erklarungen, die in Dokurnent IOM/III/3 
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enthalten sind, und unterstreicht, dass es bei einer Erwagung der Rechtsdefini
tion des Zuchters unerlasslich sei, vor all em die verschiedenen Schliche im 
Auge zu haben, mit denen die Verletzer das Recht umgingen. Man musse, urn alle 
Falle abzudecken, von der praktischen Erfahrung der Zuchter ausgehen, die genau 
wiissten, wie ihre Sorten durch Dritte ausgewertet wiirden, ohne dass die Zuchter 
eine Entschadigung erhiel ten. Anderersei ts sei es wie im Patentbereich ange
zeigt, einen sehr allgemeinen Schutz zu gewahren, der vor allem die gewerbliche 
Auswertung der Sorte, in welcher Form auch irnmer, betreffe. Einer der grossten 
Mangel von Artikel 5 des Uebereinkommens bestehe darin, zu sehr in die Einzel
heiten einzugehen und eine extrem enge Produktdefinition zu verwenden, die nur 
das Verrnehrungsmaterial als solches abdecke. 

48.2 Die CIOPORA wiinsche schliesslich, so wie sie dies bereits im Jahre 1978 
gewiinscht habe, dass die Definition des Zuchterrechts im Text des Ueberein
kornmens selbst verbessert werde, damit man sich nicht auf die Anwendung einer 
einfachen Ernpfehlung seitens der verschiedenen Verbandsstaaten verlassen musse. 
Die Konferenz von 1978 sei mit einer Ernpfehlung beendet worden, die praktisch 
nicht mehr als ein fromrner Wunsch geblieben sei, wenn man alle bis heute Uber
arbeiteten und geanderten GesetzgebUngen betrachte. 

49. Herr Roberts (IHK) erklart, dass seine Organisation ebenso wie die 
CIOPORA iiber das allgemeine Einverstandnis unter den internationalen Organisa
tionen dariiber, dass der Sortenschutz verstarkt werden musse, erfreut sei. Die 
IHK habe vorgeschlagen, dass im Uebereinkomrnen festgelegt werde, dass der 
Zuchter das ausschliessliche Recht erhalte, seine Sorte gewerblich zu verwer
ten. Er sei der Auffassung, dass dies mit den Vorschlagen der CIOPORA Uberein
stimme, die er im Namen der IHK nur voll unterstutzen konne. 

50.1 Herr Slocock (AIPH) ist der Ansicht, dass man hinsichtlich einer Erkla
rung iiber einen allgemein vertretenen Standpunkt oder eine von den nichtamt
lichen Organisationen befurwortete Losung vorsichtig sein musse, denn im Falle 
eines so komplizierten Artikels wie Artikel 5 konne dies eine zu weit gehende 
Verallgemeinerung sein. Er konne sich nicht den Ueberlegungen der CIOPORA und 
der IHK in der von ihnen vorgebrachten Form anschliessen. Die AIPH habe Vor
schlage gemacht und sei davon iiberzeugt, dass jeder sie sorgfaltig prufen 
werde. Diese Vorschlage seien ein Versuch, den allgemeinen Sinn dieses 
Artikels im Lichte der technischen Verbesserungen und Fortschritte auf den 
neuesten Stand zu bringen. 

50.2 Die AIPH konne andererseits dem Vorschlag e~mger der Organisationen 
zustimmen, in Absatz 3 die Worte "und diese gewerbsmassig vertrieben werden" 
zu streichen, da es der AIPH daran liege, den Fortschritt der Forschung zu 
ermOglichen, anstatt diesen in irgendeiner Weise aufzuhalten. Eine grundlegende 
Ueberarbeitung dieses Artikels konne er jedoch nicht akzeptieren, denn es sei 
seiner Auffassung nach angebracht, den Schutz auf das Vermehrungsmaterial zu 
beschranken. Wo dies nachweislich nicht ausreiche und wenn ein Zuchter aus 
dieser Quelle keine angemessene Entschadigung erhalten konne, konne eine 
Schutzerweiterung auf anderes Material erwogen werden. Fur die AIPH sei es 
hingegen vollig ausgeschlossen, die Erweiterung als eine Selbstverstandlichkeit 
hinzunehrnen. 

51. Herr Clucas (ASSINSEL) sagt, dass seine Organisation die anderen Redner 
voll unterstutzen konne, die auf die Notwendigkeit einer Erweiterung des 
Schutzumfangs hingewiesen hatten. Wie Herr Slocock bereits erwahnt habe, sei 
der technische Fortschritt eine der wichtigsten Fragen. Bisher habe es kaum 
Druck von Gemusezuchtern gegeben, den Schutz auf eine Anzahl von Arten zu 



IOM/III/6 
Seite 13 0455 

erstrecken, weil Hybridsorten in der Tat einen "eingebauten" biologischen 
Schutz hatten. Da aber die Gewebekulturen der Pflanzen einmal halbautomatisiert 
und bis auf einen hohen Leistungsstand entwickelt werden konnten, sei es 
durchaus vorstellbar, dass man mit dieser Technik in der Zukunft den Saatgutweg 
umgehe, auf dem der naturliche "biologische Schutz" funktioniere. Aus dies em 
Grunde musse der Schutzumfang erweitert werden. Zudem sei grundsatzlich auch 
Flexibilitat erforderlich, denn was auf eine Art anwendbar sei, konne viel
leicht auf eine andere nicht angewendet werden. Fur einige Arten konnte es 
beispielsweise zweckdienlich sein, das Endprodukt zu schi.itzen, wenn dies fur 
den Zuchter die einzige Moglichkeit ware, zu seiner Entschadigung zu gelangen. 
Bei anderen Arten konnte es genugen, den Schutz auf das Vermehrungsmaterial zu 
beziehen. 

52. Herr Schlosser bemerkt, dass die Konferenz die Stellungnahme der ASSINSEL 
begri.isse und dass bei einer Revision des Uebereinkommens eines der von der 
ASSINSEL aufgeworfenen Probleme, namlich die Mikrovermehrung, sicherlich 
gepri.ift werde. 

53.1 Herr Winter (COMASSO) stellt fest, alle Redner seien sich uber die Not
wendigkeit einer Ausdehnung des Schutzrechtsinhalts und -gegenstands einig. 
Die in der COMASSO vertretenen Zi.ichter meinten, hinsichtlich der Benutzungs
handlungen mi.isse man eine Erstreckung auf jegliche gewerbliche Nutzung des 
geschi.itzten Gegenstands ins Auge fassen. Die vertragliche Saatgutaufbereitung 
("triage a fa<;:on") sei zum Beispiel abzudecken. Hinsichtlich des Schutzrechts
gegenstands sei zu erortern, ob das Recht nicht nur auf Vermehrungsmaterial, 
sondern auch auf jegliches Sortenmaterial abzustellen sei. Hier bedi.irfe es 
aber einer Berichtigung in der in Dokument IOM/III/3 auf Seite 10 wiederge
gebenen Stellungnahme: Der Begriff "Sortenmaterial" solle sich auf Material 
beziehen, aus dem ganze Pflanzen erzeugt werden konnten. Dieser Begriff wi.irde 
sich einerseits auf Zellen erstrecken, soweit sie die genannte Voraussetzung 
erfullten, nicht jedoch auf Zellkulturen oder Teile von Zellen; er wi.irde 
andererseits bis zum Endprodukt gehen. Hierbei meine die COMASSO, der Schutz 
des Endprodukts solle im wesentlichen auf Zierpflanzen abzielen und sei nicht 
unbedingt auf alle Arten zu erstrecken. 

53.2 Das schwierige Problem des sogenannten Landwirte-Privilegs sei nicht 
ausdrucklich im Uebereinkommen zu regeln, d. h. ein Privileg sollte darin 
nicht verankert werden. Es sollte vielmehr den nationalen Gesetzgebern vorbe
halten bleiben, eine Ausnahme zu dem Sortenschutz einzuraumen, und den Gerich
ten, die Ausnahme - falls eingeraumt - so eng wie moglich auszulegen. 

53.3 Die Zi.ichter in der COMASSO befi.irworteten unbedingt das Aufrechterhalten 
des "Zi.ichtungsvorbehalts" in bezug auf eine nach dem UPOV-Uebereinkommen 
geschutzte Sorte. Hingegen seien sie dessen gewahr, dass durch eine Schutzmog
lichkeit, z. B. durch Patente, fi.ir genetische Komponenten durchaus Ueber
schneidungen im Schutzumfang eines Patents und eines Sortenschutzes vorkommen 
konnten. Sie seien sich auch dessen bewusst, dass gewisse Grundsatze des 
Patentrechts, welche fur die technische Materie ausgearbeitet worden seien, 
wie der Grundsatz der Rechtserschopfung, fur den Bereich der selbstreplizier
baren Materie nicht passten. Es scheine ihnen unmoglich, hierfur im Rahmen der 
UPOV Regelungen zu schaffen. Diese sollten dem Patentbereich iiberlassen 
bleiben. Man solle aber durchaus i.iberlegen, ob die etwaigen Falle von Rechts
iiberschneidungen nicht im Rahmen gegenseitiger Lizenzabkornmen zu regeln seien. 
Hierzu bekundeten die in der COMASSO vereinigten zi.ichter durchaus Bereitschaft. 
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54. Herr Schlosser bemerkt, dass e~n~ge der von Herrn Winter angeschnittenen 
Fragen sehr provozierend seien und es verdienten, eingehend erortert zu werden. 
Dies gelte besonders fur das "Landwirteprivileg" und die Ueberschneidungen im 
Schutzumfang eines Patents und eines Sortenschutzes. Diese Fragen sollten auch 
spater im Zusammenhang mit Dokument IOM/III/2 gepruft werden. 

55.1 Herr Dr. von Pechmann (i\IPPI) erinnert daran, dass die .~IPPI e~ne der 
grossten internationalen Organisationen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts
schutzes sei. Sie habe sich seit langem mit der Frage des Schutzumfangs 
beschaftigt und habe schon bei der ersten und zweiten Sitzung mit den inter
nationalen Organisationen darauf hingewiesen, dass sie die i\rgumente, wie sie 
hier von der CIOPORA und der COMASSO vorgetragen worden seien, verstehe und 
sie sich auch zu eigen gemacht habe. Die i\IPPI sei auch der Meinung, dass der 
Schutz nach i\rtikel 5 des Uebereinkommens nicht ausreichend sei. Er habe schon 
eingangs erwahnt, dass ein Schutzsystem dazu diene, zu Lei stung anzuspornen 
und diese auch zu belohnen. Hierzu seien aber in den letzten Jahren die 
Befurchtungen, dass wegen einer zu engen Umschreibung des Schutzes diese 
Belohnung nicht gesichert sei, immer grosser geworden, insbesondere im Hinblick 
auf die gentechnologischen Moglichkeiten zur Zuchtung neuer i\rten. 

55.2 In diesem Zusammenhang sehe man insbesondere die Bestimmungen des 
Absatzes 3 als gefahrlich fur diese Entwicklung an. Die gentechnologischen 
Zuchter, welche ja mit ungeheuren Kosten und tiber lange Zeitraume hinweg 
hochstens zu einem Ergebnis kamen oder kommen wi.irden, hatten die Befurchtung, 
dass ihre der i\llgemeinheit erbrachte Leistung nicht in gerechter Weise belohnt 
werden konne, wenn sie den Wettbewerbern zum Hervorbringen eigener Entwicklun
gen frei zur Verfugung stehe. Der Sonderausschuss der AIPPI fur Sortenschutz 
habe diese Bestimmungen besonders gri.indlich untersucht und mochte dieser 
Versammlung einen Vorschlag unterbreiten. Er sei der Meinung, dass die freie 
Benutzung einer geschutzten Pflanzensorte fur weitere Zuchtungsarbeiten beibe
halten werden salle; sie salle aber gleichzeitig mit einer Verpflichtung zur 
Zahlung einer angemessenen BenutzungsgebUhr bei der gewerbsmassigen Verwertung 
einer daraus entstandenen neuen Sorte verbunden werden, falls diese noch die 
Merkmale besitze, welche seinerzeit bei der Gewahrung des Schutzes fur die 
Ursprungssorte ausschlaggebend gewesen seien. 

55.3 Herr Dr. von Pechmann glaubt, eine solche Forderung sei gerechtfertigt. 
Es sei in der Beratung Uberlegt worden, ob eine solche Bestimmung auf gentech
nologische Entwicklungen abgestellt werden solle. Dies ware aber nach seiner 
Ansicht nicht gerechtfertigt. Auf dem Symposion anlasslich der 25-Jahrfeier 
des UPOV-Uebereinkommens im vorigen Jahr in Paris sei diese Frage angeschnitten 
worden und einer der Diskussionsredner habe gesagt, dass, wenn der Schutz fur 
gentechnologische Zuchtungen erweitert werden sollte, die "klassischen" odet" 
"tt"aditionellen" Zuchter naturlich auch in den Genuss dieser Erweiterung kommen 
wollten. Hieraus konne man entnehmen, dass diese Forderung keineswegs auf die 
Zuchter beschrankt sei, welche mit gentechnologischen Methoden, also der neuen 
Entwicklung, arbeiteten, sondern eine Forderung sein konnte, deren sich alle 
anderen Zuchtet" auch anschlossen. 

55.4 In diesem Zusammenhang mochte Herr Dr. von Pechmann schliesslich darauf 
hinweisen, dass sich die Bestimmungen des i\rtikels 5 Absatz 3 ausschliesslich 
an die Zuchter wendeten. Die Zuchter selbst seien also diejenigen, die fur 
sich selbst eine Schutzwirkung wi.inschten, die sich gegebenenfalls auch gegen 
sie selbst richten wi.irde. Dies lasse erkennen, dass die Ueberlegungen bei der 
Abwagung zwischen Allgemeininteresse und Zuchterinteresse nicht primar sein 
brauchten, sondern dass es sich hier tatsachlich urn eine Frage handele, die 
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sich ausschliesslich an die Ziichter se1bst richte und nur sie angehe. Eine 
solche durch die Ziichter gestellte Forderung sollte somit auch ernst genommen 
werden. 

56. Herr Schlosser versteht die Ausfiihrungen von Herrn Dr. von Pechmann so, 
dass der Ziichter auf der Grundlage einer geschi.itzten Sorte versuchen konnte, 
eine neue Sorte zu entwickeln und diese unter der Voraussetzung gewe~blich zu 
vertreiben, dass er dem Schutzrechtsinhaber im Rahmen einer Zwangslizenz 
Gebiihren zu zahlen habe. Er wi.inscht, die Diskussion iiber die Frage der Zwangs
lizenzen zu verschieben und auf die erorterte Frage zuruckzukommen, d. h. ob 
ein erweiterter Schutz erforderlich sei, urn mehr als das Vermehrungsmaterial 
abzudecken. 

57.1 Herr Royon (CIOPORA) findet den Versuch, Gesetzestexte an die technische 
Entwicklung anzupassen, bedauerlich. Ihm scheine, dass die Juristen mit ihren 
Texten, die ausreichend allgemein sein mussten, weiter vorausschauen mussten. 
Hinsichtlich der zur Zeit durch die in vitro-Vermehrung aufgeworfenen Probleme 
habe man schon zuvor darauf hingewiesen, dass die Vermehrung erst im Stadium 
des Verkaufs oder des Vertriebs des Endprodukts genau kontrolliert werden 
konne. Dieses Problem sei allerdings den Zuchtern von vegetativ vermehrten 
Zierpflanzen schon seit langem bekannt. Es sei absolut unmoglich, in einem 
Gewachshaus, in dem es nur kleine Stecklinge oder soeben gepfropfte Jung
pflanzen gebe, zu kontrollieren, urn welche Sorte es sich handele. Dies sei im 
iibrigen auch einer der Griinde dafur, dass die CIOPORA einen allgemeinen Text 
wi.insche. 

57.2 Herr Royon erinnert daran, dass gegenwartig lediglich der Mindestschutz 
von Artikel 5 Absatz 1 fur die Verbandsstaaten verbindlich sei. Demgegeniiber 
sei bekannt, dass dieser Mindestschutz bedeute, dass es absolut keinen Schutz 
fur die Obstarten gebe. Aus diesem Grunde sei die Definition des Mindest
schutzes zu iiberpriifen. 

58. Herr Slocock (AIPH) erklart, er konne den Vorschlag nicht begrussen, 
Artikel 5 durch eine allgemeine Absichtserklarung zu ersetzen. Er meine, dass 
das Uebereinkommen prazise sein musse und sich genau auf den zur Zeit angewen
deten Stand des technischen Konnens beziehen musse. Es sei durchaus naturlich 
und annehmbar, dass das Uebereinkommen von Zeit zu Zeit abgeandert werden 
musse, urn die erzielten technischen Fortschritte widerzuspiegeln. Demgegeni.iber 
scheine es ihrn, ein Rat der Verzweiflung zu sein, Artikel 5 durch eine viel 
allgemeinere Erklarung zu ersetzen, die Anlass zu unterschiedlichen Auslegun
gen geben konnte. Unter Bezugnahme auf den sogenannten "CIOPORA-Vorschlag" 
stelle er fest, dass dieser in der gegenwartigen Formulierung dieses Artikels 
be rei ts berucksichtigt sei. Die Anbauer gaben zu, dass es Si tuationen geben 
konne, in denen das Vermehrungsmaterial keine angemessene Einkommensquelle fur 
die Zuchter sei, und das derzeitige Uebereinkommen sehe andere Moglichkei ten 
vor. Nach Ansicht der AIPH sei es hingegen verfehlt, diese Moglichkeiten als 
verbindlich festzuschreiben. 

59. Herr Schlosser fragt Herrn Slocock, ob er dariiber besorgt sei, dass eine 
knappere Formulierung der Zuchterrechte als solche eher unterschiedlichen Aus
legungen unterliegen wiirde. 

60. Herr Slocock (AIPH) antwortet, dass genau dies seine Sorge sei und dass 
jede allgemeine Erklarung, die ungefahr den von einigen der Redner vorgeschla
genen entsprache, lediglich darauf hinauslaufen wi.irde, eine nicht mehr zeitge
masse Formulierung durch eine andere zu ersetzen, die zu Verwirrung und Fehl
auslegungen fiihren konnte. Dies sei keine Verbesserung. 
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61. Herr Schlosser fugt hinzu, dass er personlich der Auffassung sei, dass 
es auch bei langeren Texten nicht an Gelegenheiten fur unterschiedliche Aus
legungen mangele, und er denke, dass dies ein Problem sei. 

62. Herr Slocock (AIPH) antwortet, dass Kurze als solche nicht das Ziel sein 
sollte. 

63. Herr Schlosser ruft in Erinnerung, dass Herr Rayon darauf hingewiesen 
habe, dass in dem Uebereinkommen kein angemessenes Schutzniveau vorgeschrieben 
sei. Es handele sich hierbei vielmehr um eine Option, die ein Verbandsstaat 
ausi.iben konne oder auch nicht, und wenn er nicht mehr als den erforderlichen 
Mindestschutz gewahre, konnten Zuchter von Zierpflanzen und einer Reihe anderer 
Arten grosse Schwierigkeiten haben. 

64. Herr Slocock (AIPH) sagt, dass es nicht gut sei, dass der Zuchter der 
Schiedsrichter tiber die Frage sein sollte, ob er eine angemessene finanzielle 
Vergi.itung aus seinem Vermehrungsmaterial erhalte. Das Uebereinkommen enthalte 
eine Klausel, derzufolge Verbandsstaaten, die der Ansicht seien, dass eine 
derartige Vergi.itung nicht gewahrleistet sei, dem Zuchter andere Vergi.itungs
quellen bieten konnten. 

65. Herr Rayon (CIOPORA) stellt fest, dass er mit seinen fri.iheren Bemerkungen 
nicht habe sagen wollen, dass die CIOPORA eine unprazise Formulierung von 
Artikel 5 wi.insche. Der CIOPORA sei daran gelegen, dass die Formulierung so 
prazise wie m0glich sei. 

66.1 Herr Petit-Pigeard (COMASSO) bemerkt, dass es ihm im Lichte dieser 
Diskussion scheine, dass es einfacher ware, die Texte anstatt die Mentalitaten 
zu andern. Es gebe in diesem Falle zwei Moglichkeiten: die erste sei, die 
Texte an die Erfordernisse anzupassen, und die zweite, sich auf die bestehenden 
Texte zu berufen, um sein Recht zu vertreten. Sein Recht zu vertreten bedeute, 
von Experten, Juristen und Gerichten zu verlangen, dessen Inhal t und Grenzen 
zu definieren. Es sei immer sehr schwierig, im Wortlaut eines Artikels die 
Grenzen des Zuchterrechts festzuschreiben, die sich ja per Definition im Lichte 
des technischen Fortschritts anderten. Nur der gesunde Menschenverstand sowie 
Vernunft und Gerechtigkeit definierten diese Grenzen. Es sei nicht die Sache 
des Zi.ichters, sie zu definieren. Dies sei die Aufgabe des Gesetzgebers und des 
Richters. Der Samen, die Jungpflanze oder ein Teil der Pflanze, gleich welcher 
Art, seien ein Mittel, um geschi.itztes Material zu erhalten. Die Schwierigkeit 
bestehe in der Tatsache, dass man den Nachweis bringen mi.isse, dass es sich bei 
dem Material um Material einer geschutzten Sorte handele. 

66.2 Zuruckkommend auf die Feststellung, dass der Inhalt eines "Landwirte
privilegs" definiert werden mi.isse, meint Herr Peti t-Pigeard, dass es eher 
angebracht sei, den Inhalt des Schutzrechts zu begrenzen. In dieser Hinsicht 
musse man in drei Fragen sehr streng sein. Erstens die Texte nicht insgesamt 
auf der Grundlage von begrenzten und unmittelbaren Interessen andern, sondern 
analysieren, was von den bestehenden Texten abgedeckt werde, die bis zum Beweis 
des Gegenteils in einigen Landern nicht gar zu schlecht seien, und diese Texte 
anwenden. Zweitens die Rechtssprechung abwarten, die bisher noch sehr begrenzt 
oder sogar nicht existent sei, bevor man das Uebereinkommen abandern wolle. 
Und drittens vermeiden, von sogenannten Privilegien - die nicht oder zumindest 
nicht i.iberall existierten - oder von sogenannten Einschrankungen des Zi.ichter
rechts zu sprechen. 
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67. Herr Rayon <CIOPORA) wUnscht, sich vall und ganz dem anzuschliessen, was 
Herr Petit-Pigeard zur allgerneinen Situation gesagt habe. Desungeachtet meint 
Herr Rayon aber, dass es ausserst dringend sei - so wie dies bereits irn Jahre 
1978 der Fall gewesen sei - Artikel 5 in allen Einzelheiten zu Uberprufen. 
Zwar hatten die Zuchter in der Tat die Moglichkeit, sich in Landern mit einer 
geni.igend starken nationalen Gesetzgebung an die Gerichte zu wenden, aber in 
vielen Landern sei dies nicht der Fall. Als Beispiel mochte die CIOPORA zitie
ren, dass die franzosische Sortenschutzgesetzgebung den der CIOPORA angehoren
den Zuchtern valle Befriedigung gebe. Indes seien die Zuchter in Landern, wie 
Danemark, der Bundesrepublik Deutschland, den Niederlanden und Spanien, viel 
schlechter gewappnet, und daher sei es unerlasslich, etwas auf der Ebene des 
Uebereinkornrnens zu unternehmen. 

68. Herr Schlosser schliesst die Diskussion zu Artikel 5 Absatz 1 ab und 
stell t fest, dass die Verbandsstaaten eine allgemeine, "wenn nicht gar ein
stimmige Tendenz in der Versarnrnlung zugunsten einer Verstarkung des Schutzum
fangs zur Kenntnis genomrnen hatten. Danach kommt er zu Artikel 5 Absatz 3 und 
erinnert an den Vorschlag von Herrn Dr. von Pechmann, dass von einem Zuchter 
im Falle des gewerbsmassigen Vertriebs einer neuen Sorte die Zahlung einer 
Zwangslizenz verlangt werden sollte (siehe Absatze 55.2 bis 55.4). 

69. Herr Clucas erwahnt, dass die ASSINSEL festgestellt habe, dass der 
"Forschungsvorbehalt" in dern ungeheuren Fortschritt der Pflanzenproduktion 
durch Ziichtung in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten eine sehr wichtige 
Rolle gespielt habe. Dies miisse auch wei terhin errnoglicht werden. Er denke, 
dass die ASSINSEL das von Herrn Dr. von Pechmann vorgeschlagene allgemeine 
Prinzip unbedingt unterstiitzen werde, d. h. dass es im Falle der Verwendung 
von Ziichtungsmaterial fiir die Entwicklung einer Sorte durch Dritte eine Mog
lichkeit geben miisse, darnit der Hersteller des Ausgangsmaterials belohnt werde. 

70. Herr Roberts (IHK) sagt, dass seine Organisation den "Forschungsvor
behalt" befiirworte, aber diese Unterstiitzung nicht auch auf einen "Auswertungs
vorbehalt" erstrecke~ Betreffend den Vorschlag von Herrn Dr. von Pechmann meine 
die IHK, dass es von Vorteil sei, wenn der Inhaber eines Genpatents eine 
Vergi.itung erhalte, anstatt dass Dritte berechtigt seien, sein patentiertes Gen 
kostenlos zu verwenden. Abgesehen davon sei die IHK mit dem Vorschlag nicht 
zufrieden. Das Prinzip der Zwangslizenzen sei in Patentkreisen eingehend 
erortert worden, und die Forschungsindustrie stehe ihm stark ablehnend gegen
Uber. Die IHK glaube nicht, dass die Zwangslizenzen die von ihren Befurwortern 
gewUnschten Vorteile brachten, und stehe daher ihrer Annahrne zogernd gegenUber. 
Herr Roberts fragt, warum Zwangslizenzen hier erforderlich seien, wogegen sie 
in anderen wichtigen Bereichen nicht vonnoten seien. 

. . 
71. Herr Rayon (CIOPORA) erinnert daran, dass die CIOPORA mit dem gegenwar-
tigen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 3 zufrieden sei, d. h. ausser mit dern 
Satzteil "und diese gewerbsmassig vertrieben werden". Die vorgeschlagene 
Streichung dieses Satzteils habe nicht den Zweck, eine Abhangigkeitssituation 
fur die gewerbsrnassige Verwertung von aus geschutzten Sorten entstandenen 
Sorten einzufiihren, wie sie von Herrn Dr. von Pechmann erlautert worden sei. 
Die CIOPORA sei hingegen der Auffassung, dass der gegenwartige Text so ausge
legt werden konne, dass einer beliebigen Person die Verwendung einer geschutz
ten Sorte erlaubt sei, urn eine neue Sorte zu erhalten und diese gewerbsrnassig 
zu vertreiben, selbst wenn es sich urn eine Nachahmung handele oder wenn der 
Abstand zu der geschutzten Ursprungssorte nicht gross genug sei. Urn im 
Verletzungsfalle eine klarere Situation zu schaffen, wUnsche die CIOPORA, 
diesen Satzteil zu streichen. Mit dieser Stellungnahme schliesse sie sich im 
Ubrigen dem Standpunkt der COMASSO an. 
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72. Herr Schlosser erklart, dass eine Reihe von Organisationen diesen 
selbigen Satzteil besprochen und seine Streichung aus den gleichen Gri.inden, 
wie die von Herrn Royon dargelegten, vorgeschlagen hatten. Andererseits konnte 
es aber auch sei:il~ dass diese Bestimrnung einen sinnvollen Zweck habe und 
infolgedessen nur redaktionell verbessert werden musse. Es konne Situationen 
geben, in denen eine Person die Forschung durchfiihre, eine neue Pflanze 
entwickele und diese einem Dritten verkaufe, das heisst also, dass die Person, 
die die Forschung durchgefiihrt habe, das Material nicht verkaufe und die 
Person, die das Material verkaufe, die Forschung nicht durchgefUhrt habe. Die 
zur Diskussion stehende Bestimrnung mache beide fur den Fall einer Verletzung 
haftbar. 

73. Herr Williams (AIPPI > erklart fur die AIPPI-Gruppe in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, dass es eigentlich keinen Grund dafur gebe, die Biotech
nologie, die Saatgutindustrie oder den Gartenbau oder einen sonstigen 
Industriezweig im Hinblick auf die Einfiihrung eines Zwangslizenzsystems auszu
sondern. Was den Hinweis auf ein etwaiges Problem betreffe, wenn die Entwick
lung und der Vertrieb der Pflanze von zwei verschiedenen Personen durchgefiihrt 
wiirden, gibt er zu bedenken, dass durch den Verkauf eines Forschungsobjektes 
dieses aus der Entwicklungsphase herausgefiihrt werde und in die Vermarktungs
phase gelange. 

74.1 Herr Petit-Pigeard (COMASSO) unterstreicht, dass Artikel 5 Absatz 3 einer 
der Stutzpfeiler des Uebereinkommens sei. Das genetische Material sei die 
eigent1iche Basis fur die Arbeit des Zuchters. Es sei nicht verniinftig, einem 
Zuchter den Zugang zu einer geschutzten Sorte als Ausgangsmaterial fur die 
Zuchtung, d. h. als fur eine Forschungsarbeit verwendetes Material, zu verweh
ren. Die Vater des Uebereinkommens hatten es fur sinnvoll gehalten, dies in 
zwei Punkten zu prazisieren: Eine Sorte konne frei fur eine Zuchtungsarbeit 
verwendet werden, und wenn die Zuchtung sinnvoll und die Bedingungen der 
Unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit erfullt seien, stehe man vor 
einer neuen Sorte, auf die der Zuchter der Ursprungssorte kein Recht habe; auf 
der anderen Seite sei besonders im Falle der Hybriden die Zustimmung des 
Zuchters der Ursprungssorte erforderlich, wenn diese Sorte in Kombination mit 
einer anderen fortlaufend verwendet werden musse. 

74.2 Seinerzeit habe pflanzeneigenes Genmaterial noch nicht zur Diskussion 
gestanden. Es sei daher durchaus gerechtfertigt, diesen Artikel zu iiberprufen, 
urn die Fortschritte auf dem Gebiet der Genetik zu berucksichtigen. Wenn man 
aber eine Art von Verbesserungspatent, eine Zwangslizenz oder das Prinzip 
einer Vereinbarung zwischen zwei Parteien einfiihren wolle, dann musse man die 
ganze Tragweite des Problems und die Konsequenzen des neuen Systems abschatzen. 
Wenn man Abhangigkei tsbeziehungen unter den Sorten haben soll te, dann konnte 
es durchaus sein, dass das System nach einigen Jahren nicht mehr verwaltungs
fahig sei. 

75. Herr Dr. Lange (ASSINSEL) meint, man solle den "Zuchtungsvorbehalt" des 
Artikels 5 Absatz 3 nicht vorschnell aufgeben. Es handele sich dabei nicht nur 
urn einen "Forschungsvorbehalt", denn auch das gewerbsmassige Vertreiben der 
abgelei teten Sorte falle unter die Bestimmung. Diese sei ein Kerns tuck des 
Uebereinkommens. Sie aufzugeben, wiirde nicht viel bringen. Das eigentliche 
Problem sei zu wissen, wie wei t der Patentschutz fur Erzeugnisse wie Gene 
reiche, die einmal in pflanzliches Material, in Sorten, implantiert wiirden. 
Diese Frage scheine im Patentrecht noch vollig offen zu sein. Sei zum Beispiel 
das Vertreiben einer Sorte, die ein patentiertes Gen enthalte, ein Gebrauchen 
der geschutzten Erfindung des Gens'? Sei die Erzeugung von Pflanzenmaterial, 
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das ein patentiertes Gen enthalte, ein Herstellen der patentierten Erfindung? 
Und was bringe i.iberhaupt der Patentschutz seinem Inhaber, wenn der Grundsatz 
der Rechtserschopfung voll zum Zuge kame? Es gebe viele unbeantwortete Fragen 
auf dem Gebiet, nicht des Uebereinkommens, sondern des Patentrechts. Er konne 
sich nicht bereit erklaren, einer Aenderung des Artikels 5 Absatz 3 zuzustim
men, bevor diese Fragen des Patentrechts endgultig geklart seien. 

76. In seiner Antwort an Herrn Dr. Lange erklart Herr Schlosser, dass es bei 
der erorterten Frage darum gehe, ob es im Sinne des UPOV-Uebereinkommens einen 
"Forschungsvorbehalt" geben solle und ob der letzte Satzteil gegebenenfalls 
beibehalten werden solle. Die von Herrn Dr. Lange aufgeworfenen Fragen seien 
ausserst wichtig, und er schlagt vor, spater in der Diskussion noch darauf 
zuruckzukommen. 

77. Herr Dr. von Pechmann CAIPPI) erinnert daran, dass im Vorschlag der 
AIPPI der "Zuchtungsvorbehalt" ohne weiteres anerkannt worden sei. Diesem Vor
schlag nach sollte aber bei der gewerblichen Verwertung einer auf die Leistung 
eines anderen begrtindeten Sorte eine Vergtitung bezahlt werden. Gegen diesen 
Grundsatz, den man in gewissem Sinne mit einer Zwangslizenz gleichstellen 
konne, sei mit der Frage Einspruch erhoben worden, welche Lage sich ergeben 
wtirde, wenn die zweite Sorte zur Zuchtung einer dri tten usw. herangezogen 
werde. Die Frage beziehe sich somit auf eine "Abhangigkeitspyramide". Diese 
Ueberlegungen seien naturlich ernst zu nehmen. Es besttinde aber die Moglich
keit, die Abhangigkeitsregelung, die hinsichtlich der weiteren Sorte eine 
Verg\itungsverpflichtung und nicht ein Verbotsrecht zur Folge habe, auf eine 
kUrzere Zeitdauer als das Schutzrecht als solches zu beschranken. Dies sei 
eine Ueberlegung, die auch in der Arbeitsgruppe der AIPPI angestellt worden 
sei, fur die sie aber noch zu keiner endgultigen Auffas~ung gekommen sei. 

78. Herr Rayon CCIOPORA) teilt die Ansicht von Herrn Winter, dass die 
Begriffe klar und einfach bleiben mussten. Er sei der Meinung, dass die Fragen 
von Herrn Dr. Lange hinsichtlich der Anwendung des Abhangigkei tsprinzips auf 
in eine Sorte eingefUhrte geschutzte Gene in diesem Stadium nicht diskutiert, 
sondern in der Aussprache Uber das Dokument IOM/III/2 erortert werden sollten. 
Im Falle der Sort en als solche meine er nicht, dass es einen grundlegenden 
Unterschied zwischen dem Patent und dem Sortenschutz gebe. In der Tat 
erstreckten sich die mit einem Patent gewahrten Rechte nicht auf Handlungen zu 
Versuchszwecken insofern, als diese sich auf den Gegenstand der patentierten 
Erfindung bezogen. Das Patent erlaube, patentierte Erfindungen fur die Her
stellung von neuen Erfindungen zu verwenden, und zwar ohne Kontinuitatslosung, 
aber unter der Bedingung, dass die neuen Erfindungen im Sinne des Patentrechts 
neu seien. Dies sei genau das gleiche Prinzip wie das, das in Artikel 5 
Absatz 3 des UPOV-Uebereinkommens enthalten sei. Es sei daher nicht angebracht, 
die beiden Systeme gegenUberzustellen. Vielmehr musse dieser Artikel in seinem 
Prinzip erhalten bleiben, d. h. abgesehen vom Ende des ersten Satzes, aus den 
bereits erwahnten GrUnden so, wie er jetzt redigiert sei. 

79. Herr Le Buanec (ASSINSEL) bemerkt, dass die ASSINSEL zur erorterten 
Frage noch keine endgultige Stellungnahme ausgearbeitet habe, dass aber 
anscheinend Einverstandnis dari.iber bestehe, dass die Aenderungen des Ueberein
kommens zu einer Verstarkung der Zuchterrechte fUhren sollten. Der Vorschlag 
der AIPPI, der vielen Mitgliedern der ASSINSEL interessant erscheine, ginge in 
diese Richtung, wenn auch die Anwendungsbedingungen noch definiert werden 
mussten. In der Tat werde an diesem Vorschlag am meisten der Aspekt der 
Abhangigkeitspyramide kritisiert. Es sei indes angebracht, das Forschungstempo 
bei der Pflanzenzuchtung zu berucksichtigen. Selbst mit den neuen Techniken 
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mUsse man immer noch zumindest mit vier oder fUnf Jahren rechnen, urn eine neue 
Sorte · zu erhal ten, und wahrscheinlich mit noch mehr, urn das Stadium der 
kommerziellen Verwertung zu erreichen. Man diirfe also die Bedeutung dieser 
Pyramids nicht i.iberschatzen. Im i.ibrigen konne man ja einmal an einigen zur 
Zeit vertriebenen Sorten eine Simulation vornehmen, urn festzustellen, bis auf 
welche friihere Generation die Abhangigkeit zuruckverfolgt werden konne. 

80. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) mochte als Folge der Diskussion wahrend 
der Mittagspause erklaren, dass sich der Vorschlag der AIPPI nur auf eine 
Aenderung des Artikels 5 Absatz 3 beziehe. Es handele sich nicht urn einen Vor
schlag, eventuell im Falle eines Patentschutzes fur Pflanzen, wie besprochen, 
eine Zwangslizenz einzufUhren; es gehe vielmehr darurn, Absatz 3, der gegen
wartig die vollig freie Benutzung vorsehe, insofern einzuschranken, als eine 
Lizenzzahlung dann erfolgen wiirde, wenn die Merkmale der urspriinglichen, 
geschutzten Sorte in der weiteren Sorte noch vorhanden seien. 

81. Herr Slocock (AIPH> betont, dass seine Organisation die Ansicht der 
CIOPORA und anderer Organisationen betreffend die Streichung der Worte "und 
diese gewerbsmassig vertrieben werden" unterstutze. Indes salle der Zugang zu 
echtem genetischem Material, so wie dies in den einleitenden Worten von 
Absatz 3 vorgesehen sei, beibehal ten werden. Falls angedeutet we rde, dass 
dieser Zugang in irgendeiner Weise eingeschrankt werden sollte, dann werde die 
AIPH darauf bestehen mussen, dass das abhangige Recht durch ein Zwangslizenz
verfahren erganzt werde, urn den freien Umlauf des Genmaterials zu sichern. 

82. Herr Dr. Baringer (Bundesrepublik Deutschland) mochte auf Herrn Dr. von 
Pechmanns Vorschlag zuruckkommert. Das vorgeschlagene System wiirde zunachst 
bedeuten, dass in Streitfallen die Gerichte zu entscheiden liatten, ob die 
Abhangigkeit bestehe. Das sei ein Element, das moglicherweise einen gewaltigen 
Streit in die Zuchtergemeinschaft hineintragen wiirde. Herr Dr. Baringer mochte 
gerne die Meinung der Ziichter zu dieser Frage horen. 

83. Herr Le Buanec (ASSINSEL> meint, dass es zur Zeit verfeinerte technische 
Verfahren gebe, urn die Abstammungsfolgen im Pflanzenbereich bestimmen zu 
konnen. Zwar sei es auf der Gr-undlage der morphologischen Merkmale ausserst 
schwierig zu sagen, ob eine Sorte von einer anderen abgelei tet sei, j edoch 
wiirden schon bald di~ Molekularsonden erlauben, Gewissheit auf diesem Gebiete 
zu erlangen. 

84. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) mochte Herrn Dr. Boringers Frage beantwor
ten: Das gleiche Problem stelle sich auch bei jedem Verletzungsstreit. Der 
Beklagte behaupte immer, er beniitze die geschiitzte Sorte nicht, und das 
Gericht miisse durch ein Gutachten feststellen lassen, ob das streitbefangene 
Material die Merkmale aufweise, welche zum Schutz der Ursprungssorte gefUhrt 
hi:itten. Es ware einfach ungerecht, sollte es einmal gelingen, die beriihmte und 
heissgewi.inschte in den Leguminosen vorhandene Stickstoffassimilation in eine 
Weizensorte einzubauen, wenn die Benutzung dieser Sorte freibleiben wiirde, urn 
durch einfache Einkreuzung diese Eigenschaft in Nachfolgesorten zu i.ibertragen, 
wenn also kein Pfennig fur die vielleicht Hunderte von Millionen Dollar 
kostende Entwicklungsarbeit zur Erzeugung der ersten Weizensorte bezahlt 
wiirde. Der erste Ziichter wiirde damit die ihm fi.ir seine Leistung gebUhrende 
Vergiitung einfach nicht bekommen. Und daher werde die Regelung in Artikel 5 
Absatz 3 fur ungerecht empfunden, und die AIPPI strebe an, diese Gerechtigkeit 
herbeizufUhren, indem eine Zahlungsverpflichtung in Form einer angemessenen 
Vergiitung fur die Benutzung einer geschutzten und mit neuen Eigenschaften 
versehenen Sorte eingefiihrt werden sollte. 
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85. Herr Desprez (COMA.SSO) hebt hervor, dass die "traditionellen" Zuchter, 
die seit Generationen Sorten zuchteten, im Sinne des zur Diskussion stehenden 
Vorschlags nichts erhalten wii.rden, und zwar im Gegensatz zu demjenigen, der in 
eine - in der Regel sehr leistungsfahige - Weizensorte die Stickstoffassimila
tionsgene einfUhren wii.rde, die in der Natur vorkamen. Seiner Ansicht nach sei 
dies absolut ungerechtfertigt und anormal. 

86. Herr Schlosser fasst die Diskussionen zu Artikel 5 kurz zusammen und 
stellt fest, dass es zweifelsohne eine starke, wenn nicht sogar einstimmige 
Tendenz fur eine Erwei terung der Zuchterrechte im Sinne von Absatz 1 gebe. 
Auch der "Zuchtungsvorbehalt" werde nachdrucklich vertreten, und der Rat der 
UPOV werde die diesbezuglichen Vorschlage einschliesslich des Vorschlags der 
AIPPI in Erwagung ziehen. Es bestehe ferner Einstimmigkei t daruber, dass der 
Satzteil "und diese gewerbsmassig vertrieben werden" aus Absatz 3 gestrichen 
werden musse. 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a: Unterscheidbarkeit 

87.1 Herr Schlosser eroffnet die Diskussion zu Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
und erklart, dass es hier im wesentlichen urn die Definition der "wichtigen 
Merkmale" und des "deutlichen Unterschieds" ( "Mindestabstande") gehe. Aus den 
in Dokurnent IOM/III/3 festgehaltenen Erklarungen scheine hervorzugehen, dass 
die Mindestabstande, die fur die einzelnen Arten definiert wii.rden, gross genug 
sein mussten, urn Nachahmungen ZU vermeiden oder ZU entmutigen. 

87.2 Darauf bittet Herr Schlosser urn Stellungnahmen zu einem Vorschlag, dass 
der Mindestabstand als "angemessen" oder "wesentlich" oder auf eine andere 
Weise definiert werden sollte, urn vor Nachahmungen einer Sorte zu schutzen. 

88. Herr Desprez (COMASSO) teilt mit, dass die Experten, die im Feldbestand 
die Vorprufungen vornahrnen, am besten qualifiziert seien, urn den Mindestabstand 
zu definieren. Es handele sich hierbei urn ein praktisches Problem fur die 
Sachverstandigen, das durch die Gesetzestexte nicht gelost werden konne. 

89. Herr Schlosser stimrnt zu, class es die Sache der Fachleute sei, die 
Mindestabstande zu messen. Die Konferenz konne indes in Erwagung ziehen, ob 
beispielsweise das Erfordernis des Mindestabstands durch eine Sorte erfullt 
werde, die kaurn oder vielleicht nur durch ein Merkmal ohne landeskulturelle 
Bedeutung von einer geschutzten Sorte zu unterscheiden sei. Die Frage sei, ob 
derartige Sorten, die von einigen als Nachahmersorten oder kosmetisch ver
anderte Sorten bezeichnet wii.rden, als solche schutzfahig seien, das heisst 
also, ob sie in der Tat neue Sorten seien. 

90. Herr Slocock (AIPH) sagt, dass es sehr schwierig sei, eine Diskussion 
dieser Art zu fUhren, ohne sich sowohl auf den Wortlaut von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a als auch auf die anderen Aspekte ausserhalb des Uebereinkommens zu 
beziehen. Die AIPH habe seit einiger Zeit bereits bei der UPOV den Standpunkt 
vertreten, dass, obwohl das Uebereinkommen selbst fur die Unterscheidung einer 
neuen Sorte einen Unterschied in einem oder mehreren wichtigen Merkmalen 
erfordere, die von den Autoren der Prufungsrichtlinien angenommenen Kriterien 
die Moglichkeit fur "Nachahmungen" sehr weit geoffnet hatten. Der AIPH scheine, 
dass die in den Prufungsrichtlinien aufgelisteten Unterscheidungsmerkmale in 
sehr kleine botanische, gartenbaumassig und kommerziell unwichtige Merkmale 
Ubergingen. Daher scheine vonnoten, entweder das Uebereinkommen abzuandern, urn 
klaret' zurn Ausdruck zu bringen, was unter "ein oder mehrere wichtige Merkmale" 
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zu verstehen sei, oder sicherzustellen, dass die UPOV selbst diesen Worten in 
-der Praxis eine ganz andere Auslegung gebe. Die AIPH wi.irde eine Erwei terung 
der Mindestabstande begrussen. Dies konne ihrer Ansicht nach allerdings nur 
dann erreicht werden, wenn von denjenigen, die die Pri.ifungsrichtlinien aus
arbeiteten und diese anwendeten, andere Kriterien zugrunde gelegt wi.irden. 

91. Herr Petit-Pigeard (COMASSO) bemerkt, dass es angebracht sei, die Rolle 
der Experten voll zu erhalten. Seiner Ansicht nach sei es ein Schritt in die 
falsche Richtung, wenn die im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a wichti
gen Merkmale auf solche Merkmale beschrankt wi.irden, die in wirtschaftlicher 
oder kommerzieller Hinsicht wichtig seien. Die Experten behielten zurecht 
Merkmale bei, die man als dominie rend bezeichnen konnte, sowie anderersei ts 
"dominierte" Merkmale. Man salle es den Experten einer jeden Art i.iberlassen, 
in Zusammenarbeit mit den Benutzern die im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buch
stabe a herangezogenen Merkmale zu definieren. 

92. Herr Clucas (ASSINSEL) sagt, dass man in ASSINSEL-Kreisen der Ansicht 
sei, dass die "wichtigen Merkmale" und der "deutliche Unterschied" ( "Mindest
abstand") neu zu definieren seien und dass man sich dari.iberhinaus eingehend 
mit den neuen technischen Methoden befassen musse, die zu einer klareren 
Unterscheidung unter den Sorten beitragen konnten. Es werde wahrscheinlich von 
allen eingesehen, dass dies ein Gebiet sei, auf dem fur diej enigen, die die 
Arbeit durchfi.ihrten, Rat zur Verfugung stehen musse. 

93.1 Herr Royon (CIOPORA) teilt die Ansicht von Herrn Desprez, dass die 
Vorpri.ifung der Sortenmerkmale ein praktisches Problem sei, das heisst also ein 
Problem fur die Experten. Er vertrete allerdings die. Auffassung, dass das 
Uebereinkommen der Sorte einen "Schutzperimeter" eindeutiger zuerkennen und 
diesen erweitern musse. Hinsichtlich der Verletzung musse man sich grundsatz
lich fragen, ob sich der Begriff der Verletzung lediglich auf "die" Sorte 
beziehe oder ob er im Gegenteil auch parasi tare "Sorten" betreffe, die sich 
allzusehr in der Nahe der geschutzten Sorte befande~. Der CIOPORA liege es an 
der Beibehaltung des Begriffs des Mindestabstands, wenn sie auch aufgrund der 
Erfahrungen ihrer Mitglieder in den Sachverstandigenkommissionen zugeben musse, 
dass es sehr schwierig sei, diesen in den Text en zu definieren, und zwar mit 
der erforderlichen Flexibili tat, urn die Besonderhei ten einer j eden Art zu 
berucksichtigen. Sie wtinsche, dass dieser Begriff in dem Uebereinkommen 
bekraftigt werde, urn zu vermeiden, einer Sorte, die auf der Grundlage eines 
sehr sekundaren Merkmals als neu bewertet werde, einen Sortenschutz zu ertei
len. Dieser Begriff wi.irde es ebenfalls in gewissem Masse erlauben, das wohlbe
kannte Problem der "parasitaren Mutationen" zu losen, die bisweilen fur eher 
unehrliche Leute eine einfache Moglichkeit seien, die Zahlung von Gebi.ihren fur 
geschutzte Sorten zu vermeiden. 

93.2 Auch die Begriffe der Homogenitat und der Bestandigkeit mussten nach 
Auffassung der CIOPORA beibehalten werden. Im i.ibrigen habe die CIOPORA den 
Sinn der Bemerkungen der AIPH, so wie sie in Dokument IOM/III/3 wiedergegeben 
seien, nicht sehr gut verstanden. 

94. Herr Slocock (AIPH) sagt, dass die sehr grosse Anzahl der in den 
Pri.ifungsrichtlinien aufgelisteten Merkmale problematisch sei. Die AIPH glaube 
nicht, dass alle in die Kategorie der im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buch
stabe a "wichtigen" Merkmale gehorten, obwohl die UPOV diesen Standpunkt 
vertrete. Es fi.ihre zu Problemen, wenn 50, 60 oder 70 Merkmale im Falle von 
Zierpflanzen aufgezahlt wi.irden und gesagt werde, dass alle diese Merkmale 
gleich wichtig seien. Im Falle des Sortenschutzes und des Anbaus sei dies 
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weder dem Zuchter noch dem Anbauer niitzlich und verlei te eindeutig zu Nach
ahmungen. Dari.iberhinaus habe dies auch dazu gefiihrt, dass die Pruf- und Vor
prufverfahren unerschwinglich teuer geworden seien. Die AIPH schlage daher 
vor, in den Technischen Arbeitsgruppen anzuregen, diejenigen Merkmale zu 
identifizeren, die wirklich wichtig seien. 

95. In Beantwortung der Bemerkungen von Herrn Slocock erklart Herr Schlosser, 
dass das Wort "wichtig" von verschiedenen Leuten unterschiedlich ausgelegt 
werden konne. Im Extremfall konne man einerseits annehmen, dass mit diesem 
Wort eine neue Sorte identifiziert werden konnte, selbst wenn das Merkmal 
landeskulturell gesehen keine funktionelle Bedeutung habe. Er nehme an, dass 
Herr Slocock wiinsche, diese Art von Merkmal zu ignorieren. Auf der anderen 
Seite gebe es Merkmale, die ganz offensichtlich, landeskulturell oder funktio
nell gesehen, wichtig seien. Und zwischen diesen beiden gebe es viele Merkmale, 
fur die hinsichtlich des Begriffs "wichtig" vielleicht einige Unklarhei ten 
bestiinden. 

96. Herr Heuver (Niederlande) bemerkt, dass die Frage des "Mindestabstands" 
bereits seit vielen Jahren in der UPOV diskutiert werde. Es scheine nicht, 
dass diese Probleme unmittelbar gelost werden konnten. Er schlagt deshalb vor, 
dass die Experten der Zuchterorganisationen gemeinsam mit den Regierungsexper
ten die Prufungsrichtlinien i.iberprufen sollten. Dies konne im Rahmen einer 
kleinen Gruppe fur einige wenige Arten und besser auf dem Feld oder im Gewachs
haus als in einem Buro geschehen. 

97. Herr Schlosser dankt Herrn Heuver fur seine Anregung und bemerkt, dass 
ein derartiger Vorschlag bereits im Verwaltungs- und Rechtsausschuss vorgelegt 
worden sei. Dieser Ausschuss habe Herrn Heuver dringend ersucht, seinen Vor
schlag im Rat einzureichen, und er nehme an, dass dies auch geschehen werde. 

98. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) sagt, die Frage der Mindestabstande sei 
auf den beiden vorhergehenden Sitzungen erortert worden, und die AIPPI habe 
sich dafur ausgesprochen, dass man den Begriff "wichtiges Merkmal" mehr im 
Sinne eines wirtschaftlich fortschrittlichen Merkmals ansehen solle. Ziel der 
Erteilung eines gewerblichen Schutzrechts sei, nicht lediglich die Zuchtung zu 
fordern, sondern die Innovation. Fur einen in einer Anmeldung geltend gemachten 
Unterschied musse der Anmelder sagen konnen, welchen Fortschritt oder Vorteil 
er fur seine Sorte dadurch erreiche. Dann musse das Amt prUfen, ob das richtig 
sei, und wenn das der Fall sei, die neue Sorte schutzen. Er meine, das Problem 
sei gar nicht so schwierig, wie es theoretisch hier in der Debatte erscheine. 

99. Herr Espenhain bemerkt, dass die Frage der deutlichen Unterschiede und 
wichtigen Merkmale in verschiedenen UPOV-Qrganen erortert worden sei und dass 
man sich dari.iber geeinigt habe, dass die Technischen Arbei tsgruppen diese 
Fragen weiter prufen sollten. Er sei in der Tat der Auffassung, dass es in den 
Prufungsrichtlinien bereits jetzt ein hierarchisches System gebe, wonach 
einige Merkmale als wichtiger als andere angesehen wiirden. Betreffend einiger 
Arten, fugt er hinzu, sollte die Frage der Mindestabstande fur jedes einzelne 
Merkmal gepriift werden. 

100. Herr Urselmann (COMASSO) erwahnt, dass in den Niederlanden die Gemuse
zuchter vor ungefahr zwei Jahren eine Diskussion mit den Prufungsbehorden Uber 
die deutlichen Unterschiede und wichtigen Merkmale aufgenommen hatten. Diese 
Diskussion habe sich als sehr nutzlich erwiesen, urn Unklarheiten zu beseitigen 
und zu einem Konsens zu gelangen. Diesen habe man schon auf nationaler Ebene 
nicht leicht erreichen konnen und sei auf internationaler Ebene gewiss noch 
viel schwieriger zu erlangen. Desungeachtet seien aber Diskussionen erforder
lich, urn die Probleme zu losen. 
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101. Herr Roberts <IHK) erklart, dass seine Organisation zu der Frage der 
wichtigen Merkmale und deutlichen Unterschiede keine Stellungnahme abgegeben 
habe, weil ihre Mitglieder hierzu nicht im Detail konsultiert worden seien. 
Nichtsdestoweniger sei er aber davon i.iberzeugt, dass die IHK grundsatzlich 
wUnsche, die Feststellung der AIPH zu unterstutzen, dass einige Merkmale 
wichtig~~ _als andere seien. 

102. Herr Schlosser stimme dem von Herrn Heuver gemachten und von Herrn 
Espenhain naher erlauterten Vorschlag zu, dass sich die UPOV-Prufer mit den 
privaten Zuchtern in Verbindung setzen mussten, urn hinsichtlich einer Losung 
dieser Probleme zu entscheiden, was die einzelnen Begriffe in jedem Einzelfall 
bedeuten sollten. 

103. Herr Slocock (AIPH) begrusst diesen Vorschlag. Er habe hinsichtlich einer 
in einem jUngeren UPOV-Dokument enthaltenen Erklarung Bedenken, in der fest
gestellt werde, dass alle in den PrUfungsrichtlinien enthaltenen Merkmale im 
Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a als wichtig zu betrachten seien. Die 
UPOV habe schon immer diesen Standpunkt vertreten, aber ihm scheine, dass auf 
diesem Gebiet mehr Flexibilitat vonnoten sei. Es gebe stichhaltige Argumente 
fur eine Hierarchie innerhalb der Merkmale, und wenn die UPOV dies nicht 
akzeptiere, dann sei mit langwierigen Problemen zu rechnen. 

104. Herr Schlosser dankt Herrn Slocock fur seine Erklarung und bemerkt, dass 
dieses Problem vielleicht nicht mehr lange bestehen werde, weil es zu den 
Fragen gehore, die im Verwaltungs- und Rechtsausschuss der UPOV diskutiert 
wUrden. 

105.1 Herr Dr. Baringer· ( Bundesrepublik Deutschland) ist dafur, dass Herrn 
Heuvers Vorschlag innerhalb der UPOV-Verbandsstaaten weiter erortert werde. 
Eine Diskussion auf dem PrUfungsfeld oder im Gewachshaus werde sicherlich fur 
eine etwaige Neuformulierung des Artikels 6 keine Hilfe bringen, aber bestimmt 
die Problematik besser verstandlich machen. 

105.2 Herr Dr. BOringer erinnert daran, dass national und international standig 
DiskUssionen gefllhrt wUrden. Die Verbande erhielten die EntwUrfe von Prufungs
richtlinien zur Stellungnahme. Die Verbande hat ten auch den Entwurf der Allge
meinen Einfiihrung zu den Pri.ifungsrichtlinien zur Stellungnahme erhalten, und 
zwar mit der Auslegung des UPOV-Rates, die die Grundlage der heutigen Praxis 
bilde. Es sei somit nicht richtig, generell zu erklaren, die Mindestabstande 
seien zu gering. Er meine, dies sei nicht der Fall. Man solle aber die Frage 
im einzelnen bei jeder Art fur jedes Merkmal prUfen. 

105.3 Herr Dr. Boringer ist ferner der Meinung, dass im Hinblick auf eine 
etwaige Revision des Artikels 6 einige Punkte klarzustellen seien, fur die ein 
Votum der Verbande gebraucht werde. 

i) Es sollte erortert werden, wie "wichtig" auszulegen sei und ob die 
derzeitige Auslegung auch fur die Zukunft zu gelten habe. In dieser Hinsicht 
sollten alle Konsequenzen einer neuen Auslegung erwogen warden. Sollte man den 
funktionellen Merkmalen mehr Gewicht geben, dann wUrde auf dem Gebiet des 
Saatgut- und Sortenwesens die internationale Zusammenarbeit viel schwieriger 
warden. 

ii) Es soll te erortert werden, ob das Uebereinkommen weiterhin vorsehen 
sollte, dass ein Unterschied bei einem oder mehreren wichtigen Merkmalen zur 
Anerkennung und zum Schutz einer "neuen" Sorte fiihren solle. 
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iii) - Es sollte - getrennt nach qualitativen und quantitativen Merkmalen -
erortert werden, welche Mindestabstande·man anlegen wolle. 

106. Herr Clucas (ASSINSEL) sagt, dass es der ASSINSEL nicht moglich sei, auf 
Herrn Dr. Boringers Bitte urn eine Stellungnahme sofort zu antworten. Die 
ASSINSEL wi.insche, die Diskussion tiber die Definition der wichtigen Merkmale 
und der deutlichen Unterschiede fortzusetzen. Zudem sei die ASSINSEL dafur, 
dass die Diskussion tiber die Verwendung neuer Prufmethoden und die Verein
fachung der Verfahren weitergefi.ihrt werde. Die ASSINSEL wi.insche, die aufgewor
fenen Fragen fur jede einzelne Anbauart und Art fur Art zu untersuchen, urn 
dann zur gegebenen Zeit eine Antwort zu erteilen. 

107. Herr Slocock (AIPH) sagt, dass seine Organisation gerne die Einladung 
annehme. Sein erster Eindruck sei nach reichlicher Ueberlegung gewesen, dass 
die AIPH keine Verbesserung zu dem Wortlaut des Uebereinkommens vorschlagen 
konne. Das Problem - und seine Losung - liege in der Auslegung der Schlussel
worte "wichtige Merkmale". 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bis Buchstabe e: Sonstige Schutzvoraussetzungen 

108. Herr Schlosser kommt darauf zu Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und fragt, 
ob es zu den in Unterabsatz ii) angegebenen Zeitspannen Wortmeldungen gebe. 
Dies ist nicht der Fall. Darauf erklart er, dass die AIPH darauf hingewiesen 
habe, dass nirgendwo klar zurn Ausdruck gebracht werde, dass der Verlust von 
Homogenitat und Bestandigkeit eine Begri.indung fur die Nichtigkeit sein sollte. 
Er bemerkt, dass diese Frage im Zusammenhang mit Artikel 10 besprochen werden 
kOnne. Die CIOPORA habe i.iber die Worte "genaue Beschreibung in einer Veroffent
lichung" Zweifel geaussert und gefragt, ob eine solche Beschreibung eine aus
reichende Offenkundigkeit bewirke, die die Gewahrung eines Sortenschutzrechts 
blockieren wi.irde. Herr Schlosser stellt fest, dass sich diese Frage auf 
Absatz 1 Buchstabe a beziehe, und fragt Herrn Royon, ob er sich hierzu aussern 
wolle. 

109. Herr Royon (CIOPORA) erklart, dass die Worte "genaue Beschreibung in 
einer Veroffentlichung" aus dem Patentgesetz i.ibernommen worden seien. Die 
CIOPORA sei der Auffassung dass diese Formulierung aus dem Uebereinkommen 
gestrichen werden musse, da es schwierig sei, eine Sorte zu erhalten, wenn man 
nicht i.iber das Vermehrungsmaterial der Sorte verfuge. Ferner sei die CIOPORA 
der Ansicht, dass es zuweit gehe, von einer Sorte zu behaupten, dass sie 
allgemein bekannt sei, wenn sie in einer Ausstellungsbroschure erschienen sei. 
Nur die kommerzielle Offenkundigkeit des Vermehrungsmaterials einer Sorte 
sollte als echte Offenkundigkeit der Sorte gelten. 

110. Herr Schlosser sagt, dass er Herrn Royons Bedenken verstehe, denn in 
dieser Formulierung scheine die Frage i.ibergangen zu sein, ob die Sorte in der 
Tat existiere und leicht erhalten werden konne. 

111. Herr Royon (CIOPORA) bezieht sich auf die Bemerkungen der AIPH zu 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und Buchstabe d und unterstreicht, dass man 
hinsichtlich der Prufung auf Homogenitat und Bestandigkeit Vorsicht walten 
lassen musse. Die Bestandigkeit konne bisweilen erst nach mehreren Generationen 
beurteilt werden und die Vorprufung der Unterscheidbarkeit nehme bereits sehr 
viel Zeit in Anspruch und verzogere manchmal allzusehr die Erteilung des 
Sortenschutzes. 
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Artikel 7 (Arntliche PrUfung von Sorten; vorlaufiger Schutz) 

112. Herr Schlosser nimmt auf Artikel 7 Bezug, der im we sent lichen a us zwei 
Teilen bestehe. Der erste Teil betreffe die PrUfung und der zweite die 
Maglichkeit fur die Verbandsstaaten der UPOV, fur den Zuchter vorlaufige 
Schutzmassnahmen gegen Verletzungen vor Erteilung des Sortenschutzes vorzu
sehen. Betreffend den ersten Teil hatten die von den internationalen Organisa
tionen eingegangenen Anregungen im allgemeinen darauf hingedeutet, dass es 
mehr zwei- und mehrseitige PrUfungsvorkehrungen geben sollte und die Zuchter 
die Moglichkeit haben sollten, ihre eigenen Prufungen durchzufUhren, wobei die 
Verbandsstaaten aufgefordert werden sollten, deren Ergebnisse zu akzeptieren. 
Herr Schlosser bittet urn Stellungnahmen zum ersten Teil von Artikel 7. Es 
werden keine gemacht. Danach fragt er, ob es Bemerkungen zum zwei ten Teil 
dieses Artikels gebe. 

113. Herr Petit-Pigeard (COMASSO> sagt, dass das System des vorlaufigen 
Schutzes grundsatzlich nicht zu kritisieren sei, aber im Verletzungsfalle ein 
Fristenproblem stelle. In Frankreich musse, wenn eine Schutzrechtsanmeldung 
eingereicht, ein Schutzrecht jedoch noch nicht erteilt worden sei, unverzuglich 
ein Rechtsverfahren eingeleitet werden, und die Entscheidung werde bis zu dem 
Zeitpunkt der Veroffentlichung der Erteilung des Schutzrechts verschoben. Dies 
sei naturlich mit grossen Problemen - und zwar insbesondere Verstandigungs
problemen seitens der Gerichtshofe - verbunden. Er denke, dass dieses Problem 
auch im Patentbereich bestehen musse und mochte erfahren, welche Uebergangs
massnahmen es erlauben wrden, vom Zeitpunkt der Patentanmeldung an gegen 
Verletzungen vorzugehen. 

114. Herr Williams (AIPPI) erklart, dass es im Patentgesetz der Vereinigten 
Staaten von Affierika keine Bestimmungen Uber einen vorlaufigen Schutz vom Zeit
punkt der Anffieldung an gebe. DemgegenUber gebe es aber im Sortenschutzgesetz 
eine Bestimmung, wonach vom Zeitpunkt der Bekanntgabe an - zum Beispiel in 
Form eines Etiketts auf der Saatgutpackung - der Hinterlegung einer Schutz
rechtsanmeldung fur eine bestimmte Sorte Schutz bestehe. 

115. Herr Royon (CIOPORA) bezieht sich auf die AusfUhrungen von Herrn 
Petit-Pigeard. Er erklart, dass dieses Problem beispielsweise in Frankreich 
kaum von Bedeutung sei, denn man konne, sobald man Uber eine Verletzung in 
Kenntnis gesetzt geworden sei, dem mutmasslichen Verletzer eine beglaubigte 
Kopie der Anffieldung zustellen, wodurch man nach Erteilung des Schutzrechts 
rUckwirkend vom Zeitpunkt der entsprechenden Bekanntgabe an auf den Ver
letzungsfall zurUckkommen konne. In anderen Landern habe der Zuchter jedoch 
nicht die Moglichkeit, den Verletzer zu verklagen, und konne nicht einmal auf 
der Grund1age seiner Anffieldung Lizenzen erteilen. Angesichts der fur die 
Erteilung des Schutzrechts erforderlichen Fristen wrden in einigen Landern, 
wie beispielsweise in Spanien, die Neuheiten von gewissen Produzenten systema
tisch bis zum Datum der Schutzrechtserteilung ausgewertet. Sie befanden sich 
auf diese Weise zu keinem Zeitpunkt in der Situation eines Verletzers, obwohl 
sie von der Arbeit des Zuchters weitgehend profitierten. Seiner Ansicht nach 
sei dieses Problem dadurch losbar, dass der Schutz vom Datum der Anmeldung an 
beginne. 

Artikel 8 (Schutzdauer) 

116. Herr Schlosser kommt danach zu Artikel 8 und bemerkt, dass die hierzu 
eingegangenen Stellungnahmen vor allem zu besagen schienen, dass eine langere 
Schutzdauer ratsam sei. Wenn die Schutzdauer vom Datum der Anmeldung an 
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beginne, dann habe dies eine Kurzung der Schutzdauer zur Folge. Die CIOPORA 
habe zudem vorgeschlagen, die Schutzdauer in allen Verbandsstaaten zu harmoni
sieren. Herr Schlosser bittet Herrn Royon zu erklaren, was unter einer Harmo
nisierung der Schutzdauer zu verstehen sei. 

117.1 Herr Royon (CIOPORA) erlautert, dass die CIOPORA unter einer Harmonisie
rung vor allem eine gleiche Dauer verstehe, die vom Zeitpunkt der Hinterlegung 
der Anmeldung an beginne, urn hauptsachlich die zuvor beschriebenen Nachteile 
zu vermeiden. Gleichzeitig wiirde diese Losung auch einen wirksamen vorlaufigen 
Schutz gewahrleisten. 

117.2 Herr Royon mochte auf ein damit verbundenes Problem zuruckkommen, das 
bereits im Zusammenhang mit Artikel 6 erwahnt worden sei, namlich das der 
Fristen, innerhalb derer eine Schutzrechtsaruneldung hinterlegt werden konne, 
wenn die Sorte bereits im Ausland gewerbsmassig vertrieben worden sei. In den 
Vereinigten Staaten von Amerika stiinden die Zuchter der Frage gegeniiber, ob 
ein Vertrieb - selbst wenn dieser in geringeren Fris~en als die in Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b des Uebereinkommens vorgesehenen erfolge - nicht Gefahr 
laufe, eine Offenbarung im Sinne des amerikanischen Pflanzenpatentrechts zu 
sein. Die CIOPORA wiinsche, dass all diese Bestimmungen insgesamt harmonisiert 
wiirden. 

118. Herr Schlosser stellt fest, dass fur die Vereinigten Staaten von Amerika 
der Vertrieb im Ausland in der Tat keinen Einfluss auf die Patentierbarkeit 
habe. Lediglich eine Vermarktung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 
wirke sich auf das Recht auf ein Patent aus. Hinsichtlich des Vorschlags von 
Herrn Royon betreffend einer Harmonisierung der Schutzbedingungen fragt Herr 
Schlosser, ob diesem Vorschlag entsprochen werde, wenn· die UPOV anstatt einer 
harmonisierten Schutzdauer eine Mindestschutzdauer festlege. 

119. Herr Royon (CIOPORA) erwidert, dass er keine Gelegenhei t gehabt habe, 
dies mit den Mitgliedern der CIOPORA zu beraten, und infolgedessen konne er 
keine Antwort geben. 

120. Herr Slocock (AIPH) bemerkt, dass seine Organisation an den Stellung
nahmen der anderen Organisationen zu diesem Artikel interessiert sei. Die AIPH 
konne sich den Ansichten der CIOPORA anschliessen und sei der Auffassung, dass 
eine echte Harmonisierung erfordere, dass man genau sei und nicht nur eine 
Mindestschutzdauer angebe. Da nach Meinung der AIPH die Harmonisierung sehr 
wichtig sei, habe sie feste Schutzdauern von zwanzig bzw. fiinfundzwanzig 
Jahren und keine Minima vorgeschlagen, so wie dies im gegenwartigen Text des 
Uebereinkommens vorgesehen sei, wobei sich die beiden anzuwendenden Schutz
dauern auf die in Artikel 8 unterschiedenen Pflanzengruppen bezogen. 

121. Herr Clucas (ASSINSEL) erklart, dass seine Organisation an eine Mindest
schutzdauer von zwanzig Jahren gedacht habe, sich a11erdings auch mit einer 
Dauer von zwanzig und fiinfundzwanzig Jahren einverstanden erklaren konne. Die 
ASSINSEL habe keinen Einwand gegen eine Schutzdauer von fiinfundzwanzig Jahren. 

122. Herr Schlosser sagt, dass als Folge des Vorschlags in den Systemen, die 
auf einem Patentschutz fur Pflanzensorten beruhten, die Schutzdauer fur 
Pflanzensorten anders und wahrscheinlich langer sein konnte als die Schutzdauer 
fur andere Erfindungsarten. Er fragt Herrn Clucas, ob dies seiner Ansicht nach 
zu einer politischen Grundsatzfrage fiihren konne. 

123. Herr Clucas (ASSINSEL) antwortet, dass er nicht denke, dass dies zu einer 
politischen Grundsatzfrage fiihren werde. 
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124. Herr Dr.· von Pechmann (AIPPI) sagt, die Schutzdauer hange ganz entschei
dend von deren Beginn ab. In dem Uebereinkommen sei vorgesehen, dass sie von 
dem Zeitpunkt der Erteilung an gerechnet werde. Wenn aber der Schutz von der 
Anmeldung an laufen sollte, dann ware es gerechtfertigt, die Dauer auf minde
stens fUnfundzwanzig Jahre auszudehnen. 

125. Herr Schlosser stellt fest, dass sich zugunsten einer langeren Schutz
dauer, die vielleicht fUnfundzwanzig Jahre betragen soll te, ein Konsens zu 
bilden scheine. 

126. Herr Petit-Pigeard <COMASSO) unterstreicht, dass die wesentlichen Punkte 
die Harmonisierung der Schutzdauer fur jede Art sowie die Definition dieser 
Schutzdauer seien. Es sei unbedingt erforderlich, dass diese Harmonisierung 
innerhalb der Europaischen Gemeinschaft verwirklicht werde. Wenn einersei ts 
zwanzig Jahre ein Minimum seien, liege es andererseits auch auf der Hand, dass 
fUofundzwanzig und sogar dreissig oder vierzig Jahre fur bestimmte Arten, 
z. B. die Forstarten, ein Minimum seien. 

127. Herr Slocock CAIPH) erlautert den Vorschlag der AIPH und sagt, dass sich 
die zwanzig Jahre auf die erste Gruppe der im gegenwartigen Artikel 8 aufge
listeten Arten und die fUnfundzwanzig Jahre auf die zweite Gruppe bezogen. In 
diesen Schutzdauern ware die vorlaufige Schutzdauer vom Tag der Anmeldung an 
enthalten. 

Artikel 9 CBeschrankungen in der Ausi.ibung des Zuchterrechts> 

128. Herr Schlosser geht danach auf Artikel 9 tiber und bemerkt, dass dieser 
die sogenannte Zwangslizenz fur Zuchterrechte behandele. Die AIPH habe den 
Vorschlag gemacht, sich auf das Recht des Vereinigten Konigreichs zu begri.inden, 
urn ein Zwangslizenzsystem einzurichten oder zu verlangen. Die anderen Vor
schlage betrafen die Streichung von Absatz 2, da es scheine, dass sein Wortlaut 
so ausge1egt werden konne, dass ein Zuchter oder ein Schutzrechtsinhaber nur 
dann angemessen entschadigt werden konnte, wenn das ausschliessliche Recht 
eingeschrankt werde, urn eine weitreichende Verbreitung der Sorte zu gewahr
leisten. Herr Schlosser bittet Herrn Slocock, den Vorschlag der AIPH betreffend 
die Zwangslizenz zu erlautern. 

129. Herr S1ocock CAIPH) sagt, dass er nicht sehr viel hinzuzufugen habe. 
Zwangslizenzen schienen in derartigen Fallen ein geeignetes Verfahren zu sein, 
urn das offentliche Interesse zu wahren. Die AIPH habe die Gesetzgebung des 
Vereinigten Konigreichs als Beispiel genannt. Dieses konne zwar in seiner 
gegenwartigen Form nicht direkt angewendet werden, sollte es jedoch im Prinzip 
akzeptiert werden, dann ware es nicht schwierig, einen weiteren, in diese 
Richtung gehenden Artikel zu redigieren. 

130. Herr Schlosser fragt Herrn Slocock, ob er eine Abschliessung der Diskus
sion akzeptieren konne, wenn man sich einfach nur auf die Diskussion zu 
Artikel 5 Absatz 3 beziehe und hierbei den Vorschlag von Herrn Dr. von Pechmann 
zu diesem Absatz berucksichtige. 

131. Herr Slocock CAIPH) bemerkt, dass die AIPH hinsichtlich der von der AIPPI 
gemachten Vorschlage betreffend eine Unterbrechung des direkten Zugangs fur 
einen Zuchter zu neuem genetischem Material echte Vorbehal te habe. Wenn aber 
ein abhangiges Recht eingefiihrt werde, dann wUosche die AIPH sicherlich, dass 
dieses durch ein System, wie das vorgeschlagene, geschutzt werde. 
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132. Herr Williams (AIPPI) stellt fest, dass, ungeachtet der Tatsache, ob 
Artikel 9 die Frage der Zwangslizenz behandele oder nicht, jedes Land die 
Befugnis habe, im offentlichen Interesse diesbezugliche Bestirnrnungen vorzu
sehen. Nichtsdestoweniger sei es gut, dies einrnal festzulegen. Allerdings sei 
das im Zusarnrnenhang mit Artikel 9 angeschnittene Problem anders als das zu 
Artikel 5 Absatz 3 angefUhrte. Der Vorschlag bezuglich dieses Artikels bedeute 
eine automatische Zwangslizenz. Er sei in der Tat nicht davon Uberzeugt, dass 
dem offentlichen Interesse mit einem derartigen Zwangslizenzsystem gedient 
sei. Es sei der Zweck der Gesetze fur den Schutz des geistigen Eigenturns, 
Anreize fur die DurchfUhrung von Forschungen zu bieten. Aber sie enthielten 
auch Anreize fur Personen, weitere Erfindungen zu machen oder weitere Sorten 
zu zuchten, urn den Schutz der betreffenden Sorte zu urngehen. 

133. Herr Schlosser stimrnt Herrn Williams zu, dass es zwischen dem fur 
Artikel 5 Absatz 3 vorgeschlagenen und dem in Artikel 9 vorgesehenen Zwangs
lizenzsystem einen Unterschied gebe. Der Vorschlag von Herrn Dr. von Pechrnann 
beziehe sich auf die Zuchtung neuer Sorten. Artikel 9 hingegen betreffe die 
Auswertung geschutzter Sorten. 

134. Herr Rayon (CIOPORA) verweist darauf, dass die CIOPORA aufgrund der 
frUher gernachten Bemerkungen zu Artikel 9 keine Stellungnahme abgegeben habe. 
Die CIOPORA habe sich wiederholt nachdriicklich gegen das Prinzip der Zwangs
lizenz fur Zierpflanzen ausgesprochen. Infolgedessen konne die CIOPORA den 
Vorschlag der AIPH nicht annehrnen und schliesse sich den schriftlichen Erkla
rungen der IHK an. Hinsichtlich der Anwendung einer Zwangslizenz in Form einer 
Abhangigkeitslizenz sei dieses Problem fur die Sorten nicht aktuell und konnte 
irn Rahmen der m(:)glichen Konsequenzen des Schutzes der biotechnologischen 
ForschungsergebniSse zur Sprache komrnen. 

135. Herr Roberts (IHK) schliesst sich im Namen der IHK den Stellungnahrnen 
der beiden Vorredner an. 

136. Herr Clucas (ASSINSEL) schliesst sich im Namen der ASSINSEL der 
Stellungnahrne der COMASSO an. 

137. Herr Petit-Pigeard (COMASSO> sagt, dass man das Recht und seine Ausiibung 
nicht verwechse1n diirfe. Man konne die AusUbung eines Rechts einschranken, 
aber das Recht selbst sei unantastbar. 

Artikel 10 (Nichtigkeit und Aufhebung des Zuchterrechts) 

138. Herr Schlosser komrnt zu Artikel 10 und verweist auf den Vorschlag der 
AIPH, eine K1ausel einzufugen, urn abzusichern, dass der Mangel an Homogenitat 
und Bestandigkeit einer Sorte zur Aufhebung des Ziichterrechts fiihre. 

139. Herr Slocock (AIPH) erklart, dass seine Organisation insbesondere hin
sichtlich der Mutanten, die weder homogen noch bestandig seien, ein Problem 
erkenne. Deshalb musse irgendwo in dem Uebereinkomrnen zurn Ausdruck gebracht 
werden, dass es Bedingungen fur das Fortbestehen des Schutzes gebe, und es 
scheine, dass die richtige Stelle dafiir Artikel 10 sei. 

140. Herr Schlosser fragt Herrn Slocock, ob seine Frage in Absatz 2 abgedeckt 
sei. 
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141. Herr Slocock (AIPH) antwortet, dass dies nicht der Fall sei, da Absatz 2 
auf der Vorlegung von Material beruhe. Der AIPH erscheine es zweckdienlich, 
zum Ausdruck zu bringen, dass die Zuchterrechte aufgehoben wiirden, wenn die 
Bedingungen der Homogenitat und Bestandigkeit nicht langer erfullt seien. 

142. Herr Schlosser bemerkt, dass seiner Ansicht nach allgemeine Ueberein
stimmung hinsichtlich des Sinns dieses Vorschlags herrsche. Die Frage sei 
lediglich, ob er in das Uebereinkommen aufgenommen werden musse, und wenn dies 
der Fall sei, in welcher Form. 

Artikel 11 (Freie Wahl des Verbandsstaats, in dem die erste Anmeldung einge
reicht wird; Anmeldungen in anderen Verbandsstaaten; Unabhangigkeit des 
Schutzes in verschiedenen Verbandsstaaten) 

143. Herr Schlosser kommt zu Artikel 11, zu dem die AIPH einen Vorschlag 
gemacht habe, dass eine in einem Verbandsstaat eingereichte Schutzrechtsan
meldung als Anmeldung zum Sortenschutz in allen Verbandsstaaten gelten solle. 

144. Herr S1ocock <AIPH) bemerkt, dass sich aus einer Erklarung der FIS, die 
in Dokument IOM/III/3 wiedergegeben sei, zu ergeben scheine, dass die AIPH die 
gleiche Meinung vertrete wie diese Organisation. Es scheine, dass mit der 
Revision Mittel und Wege gefunden werden sollten, urn die UPOV zu einer weiter
gehenden praktischen Vereinfachung zu ermutigen. Der Vorschlag der AIPH gehe 
in diese Richtung. 

145. Herr Schlosser stell t fest, dass sich der Verwal tungs- und Rechtsaus
schuss mit dieser Frage befasst habe. Gewiss gebe es un~ge praktische 
Schwierigkeiten, aber das angestrebte Zie1 scheine sehr realistisch zu sein. 
Der einzige Vorbehalt zu dem Vorschlag scheine seiner Ansicht nach darin zu 
liegen, dass dieser offensichtlich sehr kompliziert sei, sehr viel Planung 
voraussetze und auf nur sehr wenige Anme1dungen angewendet werden konnte. Urn 
etwas derartiges zu verwirklichen, musse eine Kosten-/Nutzenentscheidung 
getroffen werden. 

146. Herr Slocock (AIPH) gibt zu bedenken, dass die AIPH sich der Konsequenzen 
bewusst sei, jedoch glaube, dass die UPOV fur die Erreichung dieses Ziels 
arbeiten sollte. 

147. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) weist darauf hin, dass, wenn Artikel 11 im 
Sinne des Vorschlags der AIPPI geandert werde, Artikel 12 nicht mehr notwendig 
sei. Er mochte davor warnen, denn Artike1 12 gebe die Moglichkeit, ein Jahr zu 

nwarten, urn in anderen Staaten anzumelden. Diese Moglichkeit sol1te beibehalten 
werden. 

148. Herr Schlosser erk1art, dass der zwei te Vorschlag zu Artikel 11 noch 
einen Schritt weiter gehe. Er besage, dass ein System so aufgebaut sein 
sollte, dass der in einem Staat ertei1te Schutz automatisch auf einen anderen 
Staat erweitert wiirde, wenn der Antragsteller dies wiinschte. 

149. Herr Besson (FIS) erwahnt, dass dieser Vorschlag innerhalb der FIS 
gemacht worden sei, dass jedoch die FIS nicht insgesamt dahinterstehe. 

150. Herr Urselmann <COMASSO> erklart, dass die K1arste1lung 
ratsam sei, dass sich die erste Schutzrechtsanmeldung - angesichts 
verbundenen Kosten - nicht unbedingt auf mehrere Lander beziehe. 

vielleicht 
aller damit 
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151. Herr Schlosser nimmt an, dass es -doch moglich sein sollte, ein System zu 
entwerfen, wonach eine Person, die einen Antrag in ihrem Heimatland gestell t 
habe, ein Jahr Zeit haben wrde, urn zu entscheiden, ob eine einzige Anmeldung 
fur andere Lander hinterlegt werden sollte. Auf diese Weise konne man die Vor
teile des Prioritatsrechts nutzen. 

Artikel 12 (Prioritat) 

152. Herr Schlosser bemerkt, dass der tonangebende Vorschlag zu Artikel 12 
darin bestehe, dass die Prioritatsfrist von einem Jahr auf vielleicht achtzehn 
Monate oder zwei Jahre verlangert werden sollte. Hierbei handele es sich urn 
eine Empfehlung von der CIOPORA, der COMASSO, der FIS und der IHK. 

153. Herr Whitmore (Neuseeland) erklart, dass er als Sprecher des neusee
landischen Sortenschutzamtes und der neuseelandischen Pflanzenzuchter hier ein 
praktisches Problem erkenne. Er erlautert, dass die Regie rung bei der Aus
arbeitung des Sortenschutzgesetzes mit den Zuchtern eng zusammengearbeitet 
habe. Fur bestimmte Arten habe Neuseeland ein amtliches Prufungssystem; bei 
anderen wrden die Beschreibungen und PrUfungsergebnisse des Zuchters akzep
tiert. Die neuseelandischen Zuchter hatten unter anderem verlangt, dass die 
Anmeldung zurn Sortenschutz schnell und ohne Aufschub bearbeitet wrden. Es 
seien derzei tig einige Bedenken vorhanden, dass die bestehenden Bestimmungen 
des UPOV-Uebereinkommens das Verfahren moglicherweise verlangsamen konnten, 
weil Prioritatsanspruche bei der Prufung, und besonders bei der Prufung auf 
rrnterscheidbarkeit, Schwierigkeiten verursachen konnten. So konnte zurn Beispiel 
eine Anmeldung -fur die Sorte A gemacht werden, und die Prufungen auf Unter
scheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit warden beginnen. Diese Prufungen 
kOnnten bereits gut im Gange sein, wenn eine Anmeldung fur die Sorte B gemacht 
werde, fur die ein Prioritatsrecht geltend gemacht werde, wonach B Prioritat 
vor A habe. Die Prufung fur A musste wahrscheinlich erneut beginnen, da der 
Vergleich mit B nicht ein Bestandteil der ursprUnglichen Prufung gewesen sei, 
und somit waren die PrUfung in einer Vegetationsperiode und die damit verbun
denen Kosten urnsonst gewesen, und die Bearbeitung der Anmeldung fur die Sorte A 
wrde entsprechend verzogert werden. Das Problem konnte noch grosser sein, 
wenn ein Zuchter die PrUfung durchfUhre und seine Prufung Uber zwei oder drei 
Jahre abgeschlossen habe, bevor er die Anmeldung hinterlege. Wenn die Sorte B 
eine Prioritat vor A erhalte, dann musse der Zuchter von A erneut mit den 
PrUfungen beginnen. Vier internationale Organisationen hatten eine Erweiterung 
der Prioritatsfrist vorgeschlagen, und er verstehe auch ihre GrUnde. Allerdings 
wrde eine Ausdehnung der Prioritatsfrist bedeuten, dass dieses besondere 
Problem noch vergrossert werden konnte. Er denke an die Interessen der Zuchter 
und habe auf dieses Problem hingewiesen, urn zur Vorsicht zu warnen. 

154. Herr Urselmann (COMASSO) erklart, dass es seiner Auffassung nach fur die 
COMASSO nicht schwierig sein sollte, die Vier- oder Sechsjahresfrist nach 
einem Jahr und nicht nach achtzehn Monaten oder zwei Jahren beginnen zu lassen, 
urn das von Herrn Whitmore beschriebene Problem zu vermeiden. 

155. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) hat die Erklarungen der Vorredner nicht 
ganz verstanden. Die PrUfung auf Unterscheidung beziehe sich nur auf Sorten, 
welche zurn Zeitpunkt der Schutzrechtsanmeldung bzw. des Prioritatstags allge
mein bekannt seien. In dem erwahnten Fall handele es sich aber urn eine Sorte, 
die nicht allgemein bekannt, sondern nur wegen der Prioritat als vorher ange
meldet gelte. Zwischen den zwei Sorten A und B brauche man doch eigentlich 
diese Unterscheidungsprufung gar nicht vorzunehmen. Ferner habe es seinem 
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Wissen nach in den. Staaten, die eine amtliche Pri.ifung durchfi.ihrten, keine 
· :. ernsthaften Probleme gegeben, insbesondere solche, die gegen eine Verlangerung 

der Prioritatsfrist sprechen wUrden. 

156. Herr Rayon (CIOPORA> unterstutzt die Bemerkung von Herrn Dr. von 
Pechmann, da sich aus der Verlangerung der Prioritatsfrist von einem Jahr auf 
zwei Jahre keinerlei zusatzliche Schwierigkeit ergeben durfte, weil das 
Neuheitskriterium ein absolutes und weltweites Kriterium sei. 

157. Herr Whitmore (Neuseeland) glaubt, dass es hier eine Verwirrung gebe. 
Die Priori tatsfrist habe einen Einfluss auf die Unterscheidbarkei t, wogegen 
sich die Vier- oder Sechsjahresfristen auf die Neuheit auswirkten. 

158. Herr Slocock (AIPH> bemerkt, dass seine Organisation zu dies em Artikel 
nicht schriftlich Stellung genommen habe, aber sie habe die Vorschlage in 
Dokument IOM/III/3 diskutiert. Die AIPH unterstutze die Ansicht der FIS, dass 
die Prioritatsfrist auf achtzehn Monate ausgedehnt werden sollte, obwohl die 
AIPH hoffe, dass im Falle einer Annahme ihrer Ernpfehlung zu Artikel 11 
Artikel 12 sich weitgehend erllbrigen werde. 

159. Herr Schlosser bemerkt, dass der in Dokument IOM/III/3 enthal tene Vor
schlag der IHK, die Prioritatsfrist von einem Jahr auf achtzehn Monate oder 
zwei Jahre auszudehnen, auf der Tatsache beruhe, dass die Entwicklung von 
Pflanzensorten ein sehr langwieriger Vorgang sei. Das sei richtig, sagt er, 
aber die Prioritatsfrist beginne und werde auch gemessen von der Erstanmeldung 
in einem der Verbandsstaaten an. Die Sorte sei zu diesem Zeitpunkt bereits 
entwickelt. Er frage sich daher, mit welchem Grundsatz der Vorschlag fur eine 
1angere Prioritatsfrist begrUndet werden konne. 

160. Herr Roberts ( IHK) erklart, dass es dem von der IHK gemachten und in 
Dokument IOM/III/3 wiedergegebenen Vorschlag an Logik mangele. Die IHK befur
worte eine Ausdehnung der Prioritatsfrist, aber die dafur von ihr vorgebrachten 
Grunde seien nicht ganz logisch. 

161. Herr Rayon (CIOPORA) betont, dass seine Organisation die gesamte Ent
wicklung einer Sorte, einschliesslich der Priifung der Sorte in einem anderen 
Land unter anderen klimatischen Bedingungen und Verkaufstests, und nicht nur 
die eigentliche Zuchtungsphase berucksichtige. All dies nehme vie1 Zeit in 
Anspruch, und daher sei die CIOPORA der Ansicht, dass - anstatt sich lediglich 
auf die Vier- oder Sechsjahresfrist vern Zeitpunkt des ersten gewerblichen 
Vertriebs im Ausland an, so wie dies in Artikel 6 vorgesehen sei, zu verlassen 
- es sicherer ware, eine ein- oder zweijahrige Prioritatsfrist zu haben, urn zu 
gewahrleisten, dass alle Priifungen durchgefi.ihrt werden konnten, bevor die 
weltweite Kommerzialisierung der Sorte beschlossen werde. Die CIOPORA sei fur 
die Zweijahres- und nicht die Achtzehnmonatsfrist, weil sich die saisonbeding
ten Gegebenheiten ja auch von Jahr zu Jahr wiedereinste1lten. 

Artikel 13 (Sortenbezeichnung) 

162. Herr Schlosser kommt auf Artikel 13 zu sprechen und stellt fest, dass 
keine der internationalen Organisationen die Streichung des Artikels vorge
schlagen habe, dass aber die FIS die Notwendigkeit einer volligen Ueberarbei
tung im Lichte der kommerziellen Gegebenheiten erwahnt habe. Die AIPH habe 
betont, dass die Unterscheidungen zwischen Warenzeichen und Sortenbezeichnungen 
gewalhrleistet werden mussten. Einige Vorschlage betrafen die Streichung des 
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Satzes; nach · dem Sortenbezeichnungen nicht nur aus- Zahlen bestehen konnten, 
sowie auch die dringende Streichung oder grundsatzliche Revision der Empfeh
lungen fur Sortenbezeichnungen. Herr Schlosser bemerkt, dass er die Diskussion 
dieses letzten Punktes aufschieben mochte, bis Dokument IOM/III/4 zur Sprache 
komme. Darauf bittet er urn Wortmeldungen zu Artikel 13 Absatz 1. 

163. Herr Rayon (CIOPORA) mochte vor allem ein semantisches Problem behandeln. 
Die CIOPORA meine, dass es von Interesse sei, den Begriff der Sortenbezeichnung 
(denomination) zu andern, der sogleich an einen Namen denken lasse, wogegen 
die CIOPORA verlange, dass auch Kombinationen von Buchstaben und Zahlen und 
selbst Kombinationen von Zahlen als Sortenbezeichnungen angenommen werden 
soll ten. Aus dies em Grunde scheine der CIOPORA der Begriff "designation" ( im 
Deutschen wiederurn Bezeichnung) oder gar "reference varietale" <Sortenreferenz) 
noch besser zu sein. 

164. Herr Brandenburg (Internationals Kommission fur die Nomenklatur der 
Kulturpflanzen - ICNCP) glaubt nicht, dass die Streichung des Verbots von 
Sortenbezeichnungen, die ausschliesslich aus Zahlen bestUnden, fur das Ueber
einkommen gut sei. Wenn es nur ein Code system geben soll te, dann wrde ein 
starres System aufgebaut werden, das sich nicht selbst entwickeln konnte. 
Nicht durch Sortenschutz geschutzte Sorten wrden normalerweise Bezeichnungen 
im Sinne des Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen haben. 
Seiner Ansicht nach sei es gut, das Uebereinkommen an die Grundsatze des Codes 
anzupassen, urn ein gutes, einhei tliches Wel tsystem fur die Bezeichnung der 
Sorten zu haben. Die Aufhebung des Verbots von Sortenbezeichnungen, die aus
schliesslich aus Zahlen bestUnden, wrde eine Wende bringen. 

165. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) mochte auf Artikel 13 Absatz 1 erster Satz 
z.uruckkommen. Der Begriff "Gattungsbezeichnung" habe manchmal Schwierigkeiten 
bereitet, als Schutz mittels eines Warenzeichens fur die Sortenbezeichnung 
einer Sorte beantragt worden sei, die im betreffenden Staat keinen Sorten
schutz habe geniessen konnen, weil zurn Beispiel dieser Staat nicht Mitglied 
der UPOV sei oder die Schutzmoglichkeit fur neue Sorten der betreffenden Art 
nicht eroffnet habe. Dieser Warenzeichenschutz sei oft mit der BegrUndung ver
weigert worden, dass es sich urn eine als Warenzeichen nicht schutzfahige 
Gattungsbezeichnung handele. In der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland 
gebe es eine derartige Qualifizierung der Sortenbezeichnung nicht, und die 
Anwendbarkei t des Begriffs "Sortenbezeichnung" sei dadurch keineswegs einge
schrankt. Er bitte aus diesem Grunde zu priifen, ob man den Begriff der 
"Gattungsbezeichnung" nicht wegfallen lassen konne. 

166. Herr Schlosser meint, dass der erste Satz des Absatzes keine gesetzliche 
Regel vorschreibe oder festlege, sondern lediglich zurn Ausdruck bringe, wie 
die gesetzliche Regelung in den meisten Landern sei. Er stelle auch nicht 
fest, dass die Sortenbezeichnung in allen Landern zu einer Gattungsbezeichnung 
werde. Dies sei nur in dem Land der Fall, in dem sie als Bezeichnung fur eine 
geschutzte Sorte eingetragen worden sei. 

167. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) sagt, man konne zurn Beispiel in der 
Bundesrepublik Deutschland eine dart eingetragene Sortenbezeichnung nicht als 
Warenzeichen geltend machen. Dies sei klar und richtig. Aber in anderen Staaten 
habe es bereits Einwande gegen die Eintragung als Warenzeichen aufgrund der 
Eigenschaft als Gattungsbezeichnung generell - und nicht beschrankt auf die 
Bundesrepublik Deutschland - und unter Hinweis auf Artikel 13 gegeben. Eine 
Aenderung des Artikels 13 Absatz 1 sei deshalb wUnschenswert. 
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168. Herr Schlosser stellt fest, dass, wenn der Vorschlag von Herrn Dr. von 
Pechmann befolgt werde, die Sortenbezeichnung in einem Lande, in dem sie ver
wendet werde, ungeachtet des sen, was Artikel 13 sage, zu einer Gattungsbe
zeichnung werden konne. Es sei daher keine Losung, diese Bestirnmung zu 
streichen. 

169. Herr Royon (CIOPORA) betont, dass seine Organisation vollkornmen ablehne, 
was zuvor im Zusarnmenhang mit dem Internationalen Code der Nomenklatur der 
Kulturpflanzen gesagt worden sei. In den letzten Jahren habe es geniigend 
Gelegenhei ten gegeben, insbesondere das Symposion der UPOV iiber Nomenklatur, 
um dieses Thema zu behandeln. Der CIOPORA-code stelle heute mehr als 95 % 
aller in der Welt geschiitzten Zier- und Obstbaumsorten dar, und unter den 
ziichtern der CIOPORA messe niemand dem Internationalen Code der Nomenklatur 
irgendeine Bedeutung bei. Der Code entspreche vielleicht den Anliegen der 
Botaniker, jedoch nicht den modernen Anforderungen des Pflanzenhandels. Wenn 
der Code zudem besage, dass jede einzelne Sorte durch einen Phantasienamen 
identifiziert werden solle, dann seien die Ziele des Codes, Einheitlichkeit, 
Genauigkeit und Bestandigkeit zu erreichen, vollkornmen verfehlt. 

170. Herr Brock-Nannestad (AIPPI) sagt, dass, wenn ein Warenzeichen 
"generisch", das heisst zu einem Allgemeinbegriff werde, dann seien mit ihm 
keinerlei Rechte mehr verbunden, und die Bezeichnung konne im Zusarnmenhang mit 
einer Sorte frei verwendet werden. Er mochte erfahren, ob der Hinweis in 
Artikel 13 auf eine Sortenbezeichnung, die zu einer Gattungsbezeichnung werde, 
bedeute, dass "generisch" im Sinne des Warenzeichenrechts zu verstehen sei. 

171. Herr Schlosser antwortet, dass der Hinweis auf "generisch" im Sinne des 
Warenzeichenrechts zu verstehen sei, dass es sich jedoch hierbei um eine 
Sortenbezeichnung handele, die "generisch" sei, und nicht um ein Warenzeichen. 

172. Herr Brock-Nannestad (AIPPI) bemerkt, dass diese Antwort die Frage der 
Relevanz des zweiten Satzes von Artikel 13 Absatz 1 aufwerfe: Wenn eine 
Bezeichnung "generisch" sei, dann konne sie auf jeden Fall von jedermann 
verwendet werden, und keine fur die Bezeichnung eingetragenen Rechte soll ten 
den freien Gebrauch der Bezeichnung in ihrer Eigenschaft als Sortenbezeichnung 
behindern. 

173. Herr Clucas (ASSINSEL) erklart, dass seine Organisation schon des ofteren 
ihren Standpunkt zu dieser Frage dargelegt habe. Die ASSINSEL unterstiitze den 
Vorschlag der COMASSO, wobei zu beriicksichtigen sei, dass man sich von der 
praktischen Anwendbarkeit und den Realitaten in der Welt des Handels leiten 
lassen miisse. 

174. Herr Slocock (AIPH) fragt, warum man aufgrund der praktischen Anwendbar
keit und Realitaten in der Welt des Handels akzeptieren miisse, dass eine 
Sortenbezeichnung ausschliesslich aus Zahlen bestehen konnte. Die AIPH sehe 
eine standig zunehmende Unterordnung der Stellung der Sortenbezeichnung unter 
das, was man als "das Privileg des Warenzeichens" bezeichnen konnte. Eine 
Aenderung von Artikel 13 Absatz 2, um derartige Bezeichnungen zu erlauben, 
wiirde seiner Ansicht nach dieses Privileg noch verstarken, und das konne von 
der AIPH nicht angenommen werden. 

175. Herr Schlosser stellt in seiner Antwort an Herrn Slocock und an Herrn 
Brandenburg fest, dass die derzeitige Bestimmung ausschliesslich aus Zahlen 
bestehende Sortenbezeichnungen zulasse, wenn diese einer fest en Praxis ent
sprachen. Diese Bestimmung sei also nicht so kategorisch, wie sie vielleicht 
von ihnen bewertet werde. 
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176. Herr Slocock <AIPH) erwidert, da.ss im Falle einer Streichung des zweiten 
Satzes von Artikel 13 Absatz 2 die-Konsequenz ware, jegliche Einschrankung fur 
den Gebrauch von Zahlen aufzugeben. Ihm scheine diese Tendenz nicht wUnschens
wert zu sein, und er wolle sie nicht ermutigen. 

177. Herr Clucas (ASSINSEL) nimmt die Ausfi.ihrungen von Herrn Slocock zur 
Kenntnis und fugt hinzu, dass es eine in Berufskreisen sehr gut etablierte 
Tradition gebe, fur deren Aenderung es keinen Grund zu geben scheine. In Fach
kreisen sei dieses System fur jedermann verstandlich und habe schon seit vielen 
Jahren funktioniert. Es habe sich nicht in andere Bereiche ausgedehnt, wo es 
in irgendeiner Weise den zufriedenstellenden Sortenhandel beeintrachtigen 
konnte. 

178. Herr Schlosser stellt fest, dass es zu Absatz 2 von Artikel 13 keine 
weiteren Wortmeldungen gebe, und kommt auf den von der Internationalen Kommis
sion fur die Nomenklatur der Kul turpflanzen gemachten Vorschlag zu sprechen, 
der bezwecke, den Begriff "Gat tung oder Art" im gesamten Uebereinkommen durch 
den Begriff "Taxon" zu ersetzen. Er bi ttet Herrn Brandenburg, dies en Vorschlag 
zu erlautern. 

179. Herr Brandenburg <ICNCP) erklart, dass in vielen Fallen die mit dem 
Begriff "Gattung oder Art" bezeichneten taxonomischen Einheiten keine Einheiten 
dieses Ranges seien. Wenn im gesamten Uebereinkommen alle Nomenklaturrange 
verwendet wi.irden, dann wi.irde dies das Uebereinkommen komplizieren. Er schlage 
deshalb vor, die Worte "Gattung oder Art" durch "Taxon" zu ersetzen, wodurch 
die erforderliche Flexibilitat gewahrleistet werde. 

180. Herr Schlosser bemerkt, dass der von Herrn Brandenburg gemachte Vorschlag 
bei der Revision des Uebereinkommens gewiss in Erwagung gezogen werde. 

181. Herr Slocock (AIPH) gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die UPOV den in 
Dokument IOM/III/3 wiedergegebenen Vorschlag der AIPH betreffend einen zusatz
lichen Absatz zu Artikel 13 berucksichtigen werde. 

182. Herr Schlosser stellt fest, dass der von der AIPH vorgeschlagene 
Artikel 13 Absatz 9 folgenden Wortlaut habe: "Unter keinen Umstanden sell die 
Verwendung von Handelsmarken den Zuchtern Rechte iibertragen, die iiber jene 
hinausgehen, die nach dem Uebereinkommen gewahrt werden." Er bemerkt, dass 
dieser Vorschlag Warenzeichenrechte aufzuheben scheine. 

183. Herr Slocock (AIPH) antwortet, dass es der Sinn seines Vorschlags sei, 
so weit wie moglich den Ge1tungsbereich der einzelnen Rechte zu definieren. Er 
nehme aber an, dass die UPOV in der Lage sei, eine geeignetere Formulierung 
auszuarbeiten. 

184. Herr Royon (CIOPORA) betont, dass seine Organisation absolut gegen den 
Vorschlag der AIPH sei, da sie der Auffassung sei, dass es gerade der Zweck 
der Warenzeichengesetze sei, den Inhabern von Warenzeichen Rechte zu iiber
tragen, die mit den Rechten aus dem UPOV-Uebereinkommen nichts zu tun hatten. 

185. Herr Roberts (IHK) sagt, dass seine Organisation die Position der CIOPORA 
unterstutze. 
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MOEGLICHE AUSWIRKUNGEN DER BIOTECHNOLOGIE AUF OEM GEBIET DES GEISTIGEN 
EIGENTUMS 

Einleitung 

186. Herr Schlosser kommt auf Dokument IOM/III/2 zu sprechen, das ursprtinglich 
von der Untergruppe "Biotechnologie" des Verwaltungs- und Rechtsausschusses 
erstellt worden sei. Es sei dem Verwaltungs- und Rechtsausschuss vorgelegt und 
von diesem zur Behandlung an die gegenwartige Sitzung weitergeleitet worden. 
Von den UPOV-Staaten werde es jedoch als Diskussionsunterlage angesehen, die 
nicht unbedingt als Wiedergabe des Standpunktes irgendeiner Regierung zu einem 
besonderen Punkt gel ten konne. In dem Dokument seien schwerwiegende Fragen 
behandelt, wie z. B. der sachliche Anwendungsbereich des UPOV-Uebereinkommens, 
der Schutzumfang von gentechnologischen Patenten und Genpatenten sowie die 
Losung von Konflikten und Ueberschneidungen zwischen Patent- und Sortenschutz
rechten. In dem Dokument werde eine Reihe von Fragen aufgeworfen und versucht, 
auch Antworten auf diese Fragen zu finden. Er werde diese _Fragen in ungefahr 
der gleichen Reihenfolge durchgehen, in der sie in diesem Dokument behandelt 
seien. 

Schutz von Tieren und Mikroorganismen 

187. Die erste Frage sei, bemerkt Herr Schlosser, ob in dem Uebereinkommen 
auch Schutz fur Tiere und Mikroorganismen oder zumindest eine Option fur deren 
Schutz vorgesehen werden sollte. In dem Dokument werde darauf hingewiesen, 
dass das Patentgesetz kaum oder Uberhaupt keine Ausnahmen fur patentierbare 
Materie mache. Das Patentrecht bezwecke, soviel Schutzgegenstande wie moglich 
zu erfassen. Im Lichte dieses Prazedenzfalles konne man sich logischerweise 
die Frage stellen, ob das UPOV-Uebereinkommen auch Schutz fur so viele Gegen
stande wie moglich - einschliesslich Mirkoorganismen und Tiere - vorsehen 
sollte. Er mochte die internationalen Organisationen zu ihrer Stellungnahme zu 
dieser Frage bitten, und zwar zunachst zu der Frage des Schutzes von Tieren. 

188. Herr Rayon (CIOPORA) gibt eine allgemeine Erklarung zu Dokument IOM/III/2 
ab und bemerkt, dass vor kurzem die Frage des Schutzes auf dem Gebiet der Bio
technologie eine Anzahl von Problemen aufgeworfen habe und dass aufgrund ver
schiedener und insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika getroffenen 
Entscheidungen die Frage gestell t worden sei, ob Patente allgemein fur den 
Schutz lebender Materie eine gUltige Alternative seien. Die CIOPORA sei bereit, 
das UPOV-System fur den Sortenschutz zu unterstutzen unter der Voraussetzung, 
dass die im Laufe der Jahre geausserte Kritik berucksichtigt werde. Die CIOPORA 
vert rete den Standpunkt, dass das UPOV-Uebereinkommen ein funktionsfahiges 
Instrument ware, wenn die Rechte auf ein Niveau angehoben wUrden, auf dem sie 
mit denjenigen des Patentsystems konkurrieren konnten. Allerdings habe die 
CIOPORA hinsichtlich des Vorschlags in Dokument IOM/III/2 Bedenken, dass das 
UPOV-System vielleicht auf die gesamte lebende Materie einschliesslich Tiere 
erstreckt werden sollte, denn sie habe unbedingt den Eindruck, dass das Haupt
ziel der UPOV darin bestehe, das zu schutzen, was sie gegenwartig schutze, und 
dieses gut zu schutzen. Die CIOPORA sei der Auffassung, dass der gegenwartige 
Text des Uebereinkommens hinsichtlich seines Schutzumfangs von vielen interes
sierten Kreisen als unbefriedigend beurteilt werde. Vor einer Erwagung des 
Schutzes der Ergebnisse der biotechnologischen Pflanzenzuchtung soll te daher 
zuerst das Uebereinkommen revidiert werden, urn den Pflanzensorten als solchen 
einen angemessenen Schutz zu gewahren. 
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189. Herr Schlosser antwortet Herrn Royon, dass das Dokument IOM/III/2 
keinerlei Verpflichtung seitens der-·-UPOV enthalte, Tiere und Mikroorganismen 
zu schutzen. Es handele sich lediglich urn ein Diskussionspapier, in dem Fragen 
angeschnitten wUrden. 

190. Herr Winter (COMASSO) sagt, die COMASSO habe die Frage, ob in der UPOV 
zumindest als eine Option eine Schutzmoglichkeit fur Mikroorganismen eroffnet 
werden solle, beraten, und grossenteils - ausgehend von denselben Ueberlegun
gen, die Herr Royon vorgetragen habe - sei die COMASSO zu dem Schluss gekommen, 
dass dies unnotige neue Konflikte mit dem Patentrecht schaffen wUrde. Zur 
Frage der Tierzuchtungen halte sich die COMASSO nicht fur kompetent. 

191. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) stel1t fest, die AIPPI sehe das Patentrecht 
als das geeignete System fur den Schutz der Mikroorganismen und der dami t 
verbundenen Erfindungen an. Die AIPPI habe auch die Frage erortert, ob man 
nicht auch hohere Organismen in gleicher Weise dem Patentschutz zufuhren 
sollte, aber ohne zu einem endgultigen Ergebnis zu kommen. Das Europaische 
Patentllbereinkommen nehme Tiere vom Schutz aus. Es heisse dort Tierarten, wohl 
seien aber Tierrassen gemeint. Personlich meine er, ein Schutz von Tierrassen 
sei vielleicht durch eine Aenderung des UPOV-Systems schneller zu erreichen, 
denn die Aenderung des Europaischen Patentllbereinkommens sei sehr schwierig, 
da sie Einstimmigkeit erfordere. Aber die Hauptfrage sei, ob der Schutz durch 
das UPOV-Uebereinkommen fur die Interessenten verbessert werden konne und 
somit dessen Attraktivitat auch fur die Tierzuchter zunehmen werde. Zur Zeit 
habe er das GefUhl, man konne noch nicht fur eine Aufnahme der Tierrassen in 
das UPOV-System pladieren. 

192.1 Herr Clucas (ASSINSEL) bemerkt, dass seine Organisation auf eine Verbes
serung und Starkung der Sortenschutzrechte des Uebereinkommens warte. Viele 
Mitglieder der ASSINSEL seien der Ansicht, dass eine Patentierung auf dem 
Gebiet der Biotechnologie im Zusammenhang mit der Pflanzenzuchtung eine 
separate Frage sei und auch separat behandel t werden musse. Indes sol! te es 
eine Berllhrungsflache zwischen Patent- und Sortenschutz geben. 

192.2 Herr Clucas stellt weiterhin fest, dass die ASSINSEL durch den Hinweis 
auf Tiere in Dokurnent IOM/III/2 verwirrt sei. Die ASSINSEL sei nicht kompetent, 
urn die Biotechnologie im Tierreich zu besprechen, und er frage sich, ob hier 
Uberhaupt kompetente Leute anwesend seien. 

193. Herr Schlosser erlautert, dass die Autoren des Dokuments dieses so 
urnfassend wie moglich machen wollten, urn so viele Moglichkeiten wie vernUnfti
gerweise machbar einzubeziehen, und die Tierzuchtung sei offensichtlich ein 
sehr wichtiger Aspekt der Biotechnologie und durfe nicht Ubersehen werden. 
Wenn die UPOV die Frage des Schutzes auf dem Gebiet der Tierzuchtung weiter
verfolge, dann sei es erforderlich, Sachverstandige einzuladen, die auf dem 
Gebiet der Tier-Biotechnologie Rat geben konnten. 

194. Herr Roberts (IHK) halt Dokument IOM/III/2 fur ein sehr interessantes 
Diskussionspapier und ein Beispiel fur die Aufgeschlossenheit der UPOV neuen 
Ideen gegenllber. Die IHK habe indes noch nicht die Gelegenheit gehabt, die 
Erstreckung des UPOV-Schutzsystems auf Tiere oder Mikroorganismen zu erwagen, 
und konne daher auch nicht ausfUhrlich sein. Nichtsdestoweniger handele es 
sich urn sehr interessante Ideen, die nicht von vornherein auszuschliessen 
seien. Der Standpunkt der IHK sei, sowohl den Patent- als auch den Sortenschutz 
nachdrucklich zu unterstutzen, und sie wtinsche nicht, eine Erstreckung des 
Sortenschutzsystems auf Tiere und vielleicht auf Mikroorganismen auszu
schliessen. 
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195. Herr Slocock (AIPH) unterstreicht, dass die Sitzung zwar nicht kompetent 
se~, den Schutz im Bereich der Tiere zu behandeln, dass aber die Diskussionen 
i.iber die Grundsatze des Uebereinkommens sich unweigerlich auch auf dieses 
Gebiet ausdehnten. Er sei der Meinung, dass man sich nicht mit diesem Gebiet 
befassen solle und ersuche die UPOV dringend, sich zu diesem Zeitpunkt nicht 
mit dieser Frage zu befassen. In politischen Kreisen und auch sonstwo sei es 
indes manchmal sehr schwierig, die Auswirkungen ausserhalb des Pflanzenreiches 
nicht in die Erwagungen einzubeziehen. Die AIPH ersuche die UPOV, sich auf 
eine Anpassung des Uebereinkommens zu konzentrieren, urn die technischen und 
biotechnologischen Veranderungen zu berucksichtigen. 

196. Herr Kunhardt (Bundesrepublik Deutschland) mochte auf die Struktur des 
Dokuments hinweisen. Die Einleitung enthalte Gedanken i.iber den Schutz von 
Mikroorganismen und Tieren, wobei diese nicht zum Gegenstand des UPOV
Uebereinkommens gemacht wUrden. Das Schwergewicht des Dokuments liege bei der 
Verbesserung des jetzigen UPOV-Uebereinkommens. Es sei den Autoren des Doku
ments vollig klar gewesen, dass man keine bestimmten Aussagen machen konne, 
ohne moglicherweise in Konflikt mit dem Patentrecht einiger Staaten und auch 
mit den Interessen von hier nicht vertretenen Organisationen und Staaten zu 
geraten. Es sei deshalb klar gewesen, dass man das Gewicht auf eine Verbesse
rung des UPOV-Uebereinkommens betreffend den Schutz von Pflanzenzuchtungen 
legen solle. Falls sich aber dabei eine Struktur ergebe, die dem einen oder 
anderen Verbandsstaat geeignet erscheine, die Grundsatze des UPOV-Ueberein
kommens national auch auf andere lebende Materia - Mikroorganismen oder 
Tiere - anzuwenden, so sollte er nicht daran gehindert sein, dies zu tun. Mehr 
werde hier nicht zur Diskussion gestellt. Insbesondere werde eine Verpflichtung 
nicht zur Diskussion ges~ellt. 

197. Herr Dr. Gfeller (Stellvertretender Generalsekretar) weist in dies em 
Zusammenhang darauf hin, dass in Ungarn Tierrassen bereits schutzfahig seien. 
Er mochte ferner ein Telegramm vorlesen, das Herr A.D. Thelwall dem Verbands
buro zugeschickt habe: 

"Referenz: Diese Note ist von einer Unternehmensgruppe fur bio
technologische Tierzuchtung im Vereinigten Konigreich, die von 
A.D. Thelwall von der Prospect Management Services, Yorkshire, 
Vereinigtes Konigreich, koordiniert wird. 

Antwort: 
1. Wir haben [Dokument IOM/III/2] gelesen. Wir sind mit fast all 
Ihren Schlussfolgerungen/Vorschlagen grundsatzlich nicht einver
standen, die die aufgrund der Auswirkungen der Biotechnologie 
verlangten Veranderungen betreffen. 

2. Das Papier nimmt besonders auf Tiere Bezug. Dabei stellen wir 
fest, dass keine Organisation mit [ ... ] Interessen [in der Tier
zuchtung] fur die Ausarbeitung dieses Papiers zu Rate gezogen 
oder zu Ihrer Sitzung eingeladen wurde. Wir bitten Sie infolge
dessen, alle Untersuchungen von [Schutz auf dem Gebiet der] Tiere 
durch die UPOV unverzuglich bis zu dem Zeitpunkt einzustellen, zu 
dem eine angemessene Vertretung der [relevanten] Interessen 
gesichert ist. 

3. Wir halten es fur unerlasslich, dass Tiergene und verwandte 
Technologie/Verfahren patentfahig sind. Ohne diesen Schutz wird 
eine rasche kommerzielle Auswertung der Technologie nicht statt
finden. 

[ • • • ] II 
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198. Herr Schlosser bemerkt, dass die Folgerung zu sein scheine, dass das 
·· Uebereinkommen weder die Gelegenheit-noch die Verpflichtung fur den Schutz von 
Tieren und/oder Mikroorganismen im Rahmen der nationalen Gesetze der Verbands
staaten vorsehen sollte. 

Pflanzenbestande von hoherem Rang als Sorten 

199. Herr Schlosser kommt zum nachsten Thema in Dokument IOM/III/2, in dem 
nicht nur der Schutz fur Sorten, sondern fur Pflanzenbestande von hoherem 
Rang, d. h. Gattungen und Arten, behandelt werde. Das Dokument mache darauf 
aufmerksam, dass im Falle eines Schutzes rechtliche Unsicherheit hinsichtlich 
des Schutzumfangs der Sorten bestehen konnte und die Zuchtertatigkeiten behin
dert werden konnten. Das Dokument komme daher zu der vorlaufigen Schlussfolge
rung, dass der Schutz nach dem Uebereinkommen nicht auf Pflanzenbestande von 
hoherem Rang als die Sorten ausgedehnt werden sollte. 

200. Herr Williams (AIPPI) sagt, dass es seiner Organisation scheine, dass 
eine Beschrankung des Schutzes auf Pflanzen auf der Hohe der Arten oder einen 
anderen hoheren Rang als Sorten ein Uebergreifen in das Patentgesetz bedeuten 
wiirde. So konne zum Beispiel eine neu erfundene Komponente, ein Gen, in eine 
Art eingefUhrt werden und dieser ein besonderes Merkmal verleihen. Einen 
Schutz auf der besagten Hohe zu verbieten, wiirde bedeuten, dass es fur diese 
betreffende Erfindung in der Praxis keinen Schutz geben wiirde. Der einzige 
Vorteil bestiinde darin, moglicherweise eine Rechtskollision zu vermeiden. 
Allerdings sei eine derartige Kollision durchaus nicht ungewohnlich. Er sei 
der Ansicht, dass die fur die Herstellung einer Erfindung erforderlichen 
Investitionen fur· Forschung und Entwicklung durch ein Sortenschutzzertifikat 
nicht hinreichend geschutzt seien, da man nicht wisse, welche Aequivalenz man, 
wenn iiberhaupt, fur dieses Zertifikat erhalte. Er ersuche daher die Regie
rungsdelegationen dringend, einen Schutz oberhalb des Ranges der Sorten vorzu
sehen. 

201. Herr Schlosser gibt zu, dass es im Falle eines Schutzes oberhalb des 
Ranges von Sorten einen Zusammenstoss mit Patentrechten gebe. Aber selbst wenn 
man den Schutz auf der Ebene der Sorte beliesse, wiirde es einen derartigen 
Zusammenstoss geben. Er fragt Herrn Williams nach seiner Ansicht zum Schutz 
oberhalb der Sortenebene, wenn es eine Losung zur Vermeidung des Zusammen
stosses zwischen Patent- und Sortenschutzrechten gabe. 

202. Herr Williams CAIPPI) erwidert, dass seine Antwort von der Art der Losung 
ab~ngig sei. Er glaube nicht, dass eine Zwangslizenz eine zufriedenstellende 
Losung sei. Eine geeignete Losung wiirde sich ganz naturlich durch Verhandlungen 
ergeben. 

203. Herr Kunhardt (Bundesrepublik Deutschland) erklart, man bespreche hier 
einen Kernpunkt des Sortenschutzrechts, eines Rechts, das in verschiedenen 
Punkten, und insbesondere in diesem, anders sei als das Patentrecht. Bisher 
habe man es immer als einen besonders grossen Vorteil angesehen, Pflanzensorten 
dann bereits schi.itzen zu konnen, wenn ihre Besonderheit gegeniiber anderen 
Pflanzensorten darin bestehe, dass sie an sich bekannte und bereits vorhandene 
Merkmale in einer neuen Weise kombinierten. Mit anderen Worten, es sei die 
standige Neugruppierung von Eigenschaften innerhalb einer Art, die der Schutz
fahigkeit zugrunde liege. In Anbetracht der Moglichkeiten der Zuchtung und der 
normalen Nutzung von Sorten habe dies bisher als eine optimale Form des 
Schutzes lebender Materie gegolten. Man wiirde dieses Prinzip einschranken, 
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wenn man einzelne Merkmale einem isolierten Schutz unterwerfe. Diese Merkmale 
konnten dann nicht mehr an der freien Rekombination der Merkmale teilnehmen, 
die zu neuen, schutzf~igen Sorten fi.ihre. Man musse also entscheiden, ob man 
das jetzige Prinzip beibehalten oder andern wolle, oder ob man nur noch nach 
dem Prinzip des Patentrechts eine erfinderische Idee schutzen wolle. In dem 
zweiten Fall.musse man sich dann dariiber klar sein, dass, wenn man eine Eigen
schaft oder eine ganze Pflanzenart mit dem Schutzprinzip der erfinderischen 
Idee besetze, man das Prinzip des Schutzes der Rekombination der Eigenschaften 
beeintrachtige. Beides konne man nicht gleichzeitig haben. Hier stelle sich 
eine Frage an die Verbande: Wollten sie weiterhin den Schutz fur Sorten als 
Einheiten lebender Individuen oder wollten sie auch in diesem Bereich nur den 
Schutz fur eine erfinderische Idee? 

204. Herr Roberts (IHK) erklart, dass seine Organisation .die Vorschlage des 
Diskussionspapiers unterstutze. Die IHK sei der Ansicht, dass Patente besser 
fur den Schutz neuer Gattungen und Sortenschutzrechte im allgemeinen besser 
fur den Schutz neuer Pflanzensorten geeignet seien. Das UPOV-System sei fur 
Pflanzensortez:1 ausgearbeitet worden, und die IHK sahe moglicherweise 
Schwierigkeiten voraus, wenn das System auf eine hohere Ebene erstreckt wllrde. 

205. Herr Dr. Lange (A.SSINSEL) fragt Herrn Kunhardt, ob seine A.usfi.ihrungen 
sich nur auf das UPOV-Uebereinkommen beschrankten, d. h. ob das UPOV-System 
sich selbst treu bleiben und nicht etwa auch Schutz fur Eigenschaften oder 
Gattungen, A.rten oder sonstige hohere Bestande gewahren sollte. Herr Kunhardt 
gibt eine positive Antwort ab, mit der Herr Dr. Lange einverstanden ist. Herr 
Dr. Lange mochte aber Herrn Roberts insoweit unterstutzen, als der Schutz 
dieser Eigenschaften Uber d~s Patentrecht moglich sein sollte. 

206. Herr Slocock (A.IPH) stellt fest, dass seine Organisation den Standpunkt 
vertrete, dass Pflanzensorten der Schutzgegenstand sein soll ten. Der Schutz 
auf einer hoheren Ebene als Sorten komme einem Schutz fur Merkmale gleich, die 
in Pflanzen eingefi.ihrt wiirden. Die A.IPH spreche sich ausdrucklich gegen die 
Moglichkei t einer Anwertdung des Uebereinkommens auf derartige Merkmale a us. 
Einige Teilnehmer in dieser Sitzung seien der Meinung, dass der Schutz fur die 
zur Sprache stehende Materie nach dem Patentgesetz gewahrt werden solle. Er 
nehme an, dass man in der Diskussion spater noch auf diesen Punkt zuruckkommen 
werde. 

207. Herr Winter (COMASSO) sagt, die COMASSO sei auch der Meinung, dass eine 
A.usdehnung des Schutzgegenstands auf die den Sorten Ubergeordneten Pflanzenbe
stande, gekennzeichnet durch Merkmale oder Kombinationen von Merkmalen, nicht 
als wiinschenswert erachtet werden konnte, wenn sich dies als fortschritts
hemmend fur die Zuchtung ergebe. A.llerdings musse man sich die Frage stellen, 
ob ein Schutz nach den Grundsatzen des UPOV-Uebereinkommens fur solche Gegen
stande tatsachlich fortschri ttshemmend sein wiirde, wenn er genauso wie der 
gegenwartige Schutz ausgestaltet ware, d. h. mit dem "Zuchtungsvorbehalt". Er 
mochte diese Frage zur Diskussion stellen. 

208. Herr Dr. von Pechmann (A.IPPI) mochte sich Uber die fortschrittshemmenden 
Wirkungen von Schutzrechten aussprechen. Er sei gerade der anderen Ansicht, 
namlich, dass Schutzrechte den Fortschritt forderten. Ein konkretes Beispiel 
fur ein fortschri ttshemmendes Schutzrecht gebe es seines Erachtens nicht. In 
vielen neu erschlossenen Gebieten seien die ersten Erfindungen geschutzt 
worden, und trotzdem sei eine Lawine von weiteren Erfindungen gefolgt, welche 
die gesamte Technik durch weitere Schutzrechte zusatzlicher Art gefordert 
hatten. Ein Schutzrecht schaffe ein Verbotsrecht, welches die Konkurrenz dazu 
zwinge, Uber neue Wege zur Umgehung dieses Schutzrechts nachzudenken oder eine 
Lizenz zu nehmen und die Technik weiterzuentwickeln. 
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zag-;·- Herr Williams (AIPPI) dankt Herrn Kunhardt fur seine Erlauterungen zum 
Diskussionsthema. Er betont, dass seine friiheren Bemerkungen auf das Patentge
biet i.ibergegriffen hatten, das vermutlich spater behandelt werde, und dass die 
AIPPI nicht darauf drangen wi.irde, dass im UPOV-Uebereinkonunen der Schutz auf 
den Sorten Ubergeordnete Bestande erstreckt wi.irde. 

210. Herr Dr. Lange (ASSINSEL) mochte 
ASSINSEL die Auffassung unterstutze, 
gegenstand nach dem UPOV-Uebereinkonunen 

noch einmal ganz klarstellen, dass die 
dass lediglich Pflanzensorten Schutz
sein sollten. 

211. Herr Le Buanec (ASSINSEL) erinnert daran, dass die ASSINSEL die zur 
Diskussion stehenden Fragen nicht im Detail gepruft habe, und dass ihre Mit
glieder daher individuelle Ansichten und keine allgemeine Stellungnahme zum 
Ausdruck brachten. Er habe den Eindruck, dass sich die Diskussion gleichzeitig 
auf zwei verschiedene Probleme beziehe und dass eine gewisse Verwirrung vor
handen sei. Erstens musse man wissen, ob man allgemein einen Schutz auf einer 
hoheren Ebene als Sorten wi.insche oder_ nicht. Wenn man diese Frage verneine, 
weil man denke, dass dies fur das Sortenwesen fortschri ttshenunend sei, dann 
musse man dafur sorgen, dass nicht nur durch das Schutzsystem der UPOV, sondern 
auch durch die Patente diese Moglichkeit nicht eintrete. Wenn man die Frage 
bejahe, weil der Schutz auf einer hoheren Ebene den genetischen Fortschritt 
nicht henune, dann musse man sich fragen, warum der Schutz nach dem UPOV
Uebereinkonunen, der ja die Fachkreise fur den Sortenschutz zufriedenstelle, 
nicht auch auf Pflanzenbestande hoheren Ranges erstreckt werden solle. 

212. Herr Royon (CIOPORA) unterstreicht erneut, dass sich die UPOV nach Auf
fassung der CIOPORA momentan auf das Problem des Sortenschutzes beschranken 
solle, fur das sie gegri.indet worden sei und fur das sie auch im Lichte der von 
den verschiedenen hier anwesenden Organisationen ausgedruckten Wi.insche 
revidiert werden miisse. Was die den Sorten iibergeordneten Pflanzenbestande 
angehe, halte die CIOPORA einen Schutz fur erforderlich, der bereits durch das 
Patentsystem gewahrleistet sei. Es sei daher zur Zeit nicht zweckdienlich und 
auf jeden Fall verfriiht, das UPOV-Uebereinkonunen angesichts der vorhandenen 
Konflikte auf dieses Gebiet erstrecken zu wollen. Es sei nicht einfach, allge
meine Bemerkungen zu Dokument IOM/III/2 zu machen, denn die diesem Dokument 
zugrundeliegende Argumentation scheine auf der grundlegenden Angst einiger 
Vertreter der UPOV zu beruhen, dass das UPOV-System durch die allgegenwartigen 
Patente angegriffen und reduziert werden konne. Demgegeniiber sei die CIOPORA 
der Ansicht, dass die UPOV eine bestinunte Rolle zu spielen habe und dass sie 
diese Rolle auf ihrem eigenen Gebiet mit einem gut ausgearbeiteten System, das 
zweifelsohne stark verbessert werden miisse, gut spielen musse. 

213. Herr Smolders (IHK) stellt fest, dass Patente und der Sortenschutz zwei 
grundsatzlich unterschiedliche Schutzsysteme seien, die auf vollig anderen 
Grundkonzepten beruhten und keine Alternativen seien. Wenn ein generischer 
oder breiterer Schutz in das Pflanzensortenschutzsystem eingefiihrt werde, dann 
stellten sich Fragen der Rechtsabhangigkeit, und es wi.irde erforderlich, die 
Sortenschutzgesetze und das UPOV-Uebereinkonunen in Richtung des Patentschutzes 
abzuandern. 

214. Herr Schlosser stellt fest, dass aus den Erklarungen der internationalen 
Organisationen die Schlussfolgerung gezogen werden konne, dass sich die UPOV 
auf den Schutz der Sorten konzentrieren und sich nicht auf den Schutz von 
Pflanzenbestanden hoheren Ranges, d. h. Gattungen und Arten, einlassen sollte. 
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Erfordernisse fur die Schutzgewahrung 

215. Herr Schlosser leitet den nachsten Punkt unter dem Thema "Erfordernisse 
fur die Schutzgewahrung" ein und bemerkt, dass er tiber dieses Thema keine 
Diskussion beabsichtige, da es bereits zuvor im Zusammenhang mit der Revision 
des Uebereinkommens behandelt worden sei. 

Schutzurnfang 

216. Herr Schlosser kommt zu Punkt 4 und dem Thema "Schutzurnfang" und bemerkt, 
dass hierzu Fragen aufgeworfen worden seien, die jedoch bereits erortert 
worden seien, und dass auch einige Ausnahmen zurn Sortenschutzrecht ermi ttel t 
worden seien. Er wolle mit der Diskussion der urnstrittensten Ausnahme, namlich 
dem "Landwirteprivileg", beginnen. 

217. Herr Williams (AIPPI) fragt, worin der Unterschied zwischen dem 
"privaten, nichtkommerziellen Gebrauch" und der "Vermehrung auf eigenem Grund 
und Boden ( "Landwirteprivileg")" bestehe. 

218. Herr Kunhardt (Bundesrepublik Deutschland) antwortet, die Begriffe seien 
kurnulativ zur Klarung einer Zweifelsfrage aufgefUhrt worden. Die Vermehrung 
auf eigenem Grund und Boden zur Erzeugung eines Endprodukts werde in vielen 
Landern durchaus als ein nicht privater und somit gewerblicher Gebrauch 
betrachtet, denn der Landwirt vermehre berufsmassig. Insofern sei dies ein 
anderer Tatbestand als der, in dem eine Hausfrau in ihrem Garten etwas Blurnen
samen aussae, urn sich an den Blurnen zu erfreuen. 

219. Herr Williams (AIPPI) stellt fest, dass Herr Kunhardt mit seiner Erkla
rung seine Frage beantwortet aber gleichzeitig auch eine weitere Frage aufge
worfen habe, namlich ob zu dem Anbau von Blurnen durch die Hausfrau auch der 
Anbau von Tomaten und andere Gemusearten gehorten. Es gehe hierbei urn die 
Frage, ob eine Unterscheidung zwischen Zier- und landwirtschaftlichen Pflanzen 
zu machen sei. 

220. Herr Schlosser bemerkt, dass seiner Auffassung nach keine Unterscheidung 
zu machen sei. Darauf bittet er urn weitere Stellungnahmen zurn "Landwirte
privileg". 

221. Herr Petit-Pigeard (COMASSO) stellt fest, dass es urn die Frage gehe, ob 
ein Privileg oder eine Einschrankung des Zuchterrechts definiert werden sollte. 
Es gebe nationale Gesetze, in denen ein Landwirteprivileg vorgesehen sei. Dies 
sei insbesondere beim Sortenschutzgesetz der Vereinigten Staaten von .Amerika 
der Fall, das sowohl auf der Ebene der Produktion als auch der Vermarktung 
dieser Produktion die Rechte der Landwirte ganz genau beschreibe. In anderen, 
und ganz besonders in den europaischen Landern, sei dieses "Privileg" nichts 
mehr als ein Wort, das in keinem Text verwendet, in keinem Gesetz festgelegt 
sei und in der Praxis nicht vorkomme. Das "Landwirteprivileg" konne wie die 
FortfUhrung der Gepflogenheit verstanden werden, einen Teil der Ernte fur die 
Aussaat der folgenden aufzubewahren. Dennoch konne sich der auf dem Gebiet der 
Sorten noch junge Schutz durchaus diesem Brauch gegeniiber durchsetzen, da 
dieser nicht geschutzte Sorten betreffe. Heute bestehe die Tendenz anzunehmen, 
dass der Landwirt das Recht oder das "Privileg" habe, in seinem eigenen Betrieb 
und mit regelmassig gekauftem Saatgut oder mit Konsurnkorn Saatgut zu erzeugen, 
seine landwirtschaftlichen Betriebsflachen damit wieder zu besaen und seine 
Produktion zu verkaufen, weil er ja schon seit Jahrhunderten selbst sein 
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Saatgut erzeugt habe. Urn nun wieder das "Privileg" oder den Brauch in seinen 
eigentlichen Zusammenhang zu bringen, konne man behaupten, dass ein Landwirt 
Saatgut fur die in seinem eigenen Haushalt konsumierten Nahrungsmittel erzeugen 
konne. Von dem Zeitpunkt an aber, am dem ein Landwirt oder eine Gruppe von 
Landwirten oder eine Genossenschaft das "Privileg" hatten, ausserhalb des 
Schutzes und der administrativen Zertifizierungs- und Kontrollbereiche Saatgut 
zu erzeugen, wurde man die Zuchterrechte ganz erheblich einschranken. 

222. Herr Schlosser findet, dass Herr Petit-Pigeard mit seiner Aussage den 
eigentlichen Kernpunkt des Problems des "Landwirteprivilegs" angesprochen 
habe. Die Frage sei, ob ein sich als Bauer ausgebender Geschaftsmann die 
Genehmigung haben sollte, geschutztes Saatgut wieder herzustellen und dieses 
als Konkurrent zu dem ursprtinglichen Zuchter zu verkaufen, und ob es im Ueber
einkommen eine Einschrankung fur derartige Handlungen geben sollte. Er meine, 
dass das "Landwirteprivileg" oft als ein Vorwand verwendet werde, urn mit dem 
ursprtinglichen Zuchter zu konkurrieren. 

223. Herr Williams (AIPPI) stimmt den Ausfuhrungen der Vorredner uber das 
"Landwirteprivileg" zu. In den Vereinigten Staaten von Amerika sei indes diese 
Ausnahme alles andere als klar. Er schlage vor, dass das Uebereinkommen die 
mit den Jahren in der Praxis aufgetretenen Grenzen, die so grosse Schwierig
keiten verursachten, klar definieren solle. 

224. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) sagt, der Ausdruck "Landwirte-Privileg" 
habe eine unerwUnschte Nebenbedeutung. Privilegien sollte man heutzutage 
allgemein abschaffen: Ein Berufsstand sollte keine Sonderstellung erhalten. In 
diesem Fall werde den Landwirten die Moglichkeit gegeben, durch den Kauf einer 
relativ geringen Menge Saatguts, wodurch sie z~ar dem Zuchter ein entsprechen
des Entgelt fur seine Zuchtungsleistung bezahlten, diese gewerblich in einer 
Weise auszuwerten, die seiner Meinung nach gegeni.iber dem Zuchter ungerecht
f'ertigt sei. Es sei jedoch klar, dass dieses "Privileg" aus politischen GrUnden 
sehr schwer abzuschaffen sei. Es musse aber auch klar sein, dass es im Prinzip 
gegen das Schutzrechtssystem, auch der UPOV, verstosse. 

225. Herr McNeil (ASSINSEL) unterstutzt den Beitrag von Herrn Dr. von Pechmann 
und bemerkt, dass man zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Uebereinkommens wahr
scheinlich nicht daran gedacht habe, dass sich das "Landwirteprivileg" auf den 
Vertrieb von zertifiziertem Saatgut auswirken wrde. In den letzten zwanzig 
Jahren seien Unternehmen mit mobilen Saatgutaufbereitungsanlagen auf die Hofe 
gekommen, urn Getreide, Raps und Erbsen zu reinigen und das dem Landwirt eigene 
Saatgut aufzubereiten. Die ASSINSEL sei der Ansicht, dass diese Verarbeitung 
ein Teil des Erzeugungsverfahrens sei, Uber das der Zuchter ein ausschliess
liches Recht haben musse. In Artikel 5 des UPOV-Uebereinkommens werde indes 
die Zustimmung zu der Erzeugung zum Zwecke des gewerbsmassigen Absatzes 
verlangt, und das Wort "Absatz" hindere den Zuchter daran, ein Verfahren gegen 
diese mobilen Saatgutaufbereiter einzuleiten. Er schlage vor, die besagten 
Worte wie folgt abzuandern: "zum Zwecke der kommerziellen Verwendung". 

226. Herr Schlosser meint, dass die von Herrn McNeil gemachten Ausfuhrungen 
in der Diskussion zu Artikel 5 bereits abgedeckt worden seien. Die CIOPORA und 
einige andere Organisationen hatten zu Artikel 5 umfangreichere Rechte vorge
schlagen, die viel dazu beitragen wrden, das Problem des "Landwirteprivilegs" 
zu erleichtern. 

227.1 Herr Royon (CIOPORA) erinnert daran, dass die CIOPORA eine globale 
Verbesserung der Definition des Zuchterrechts wtinsche, die Uber den Rahmen des 
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"Landwirteprivilegs" hinausgehe, das insbesondere auf dem Gebiet der landwirt
schaftlichen Arten problema tisch sei. Aber auch die Zi.ichter von Zierpflanzen 
hatten in Spanien in der Vergangenheit direkt unter der dieses Privileg 
betreffenden Bestimmung, die aber nicht fi.ir Zierpflanzen vorgesehen worden 
sei, zu leiden gehabt. So hatten sich zurn Beispiel Produzenten von Schnittrosen 
auf den Kanarischen Inseln dieser Bestimmung bedient - und zwar seiner Ansicht 
nach zurecht - urn einige Rosenstocke zu kaufen, sie auf ihren Anlagen zu 
vermehren und Schnittblurnen zu verkaufen. Man mi.isse sich fragen, wie die UPOV 
Artikel 5 des spanischen Gesetzes habe annehmen konnen, als Spanien seinen 
Beitritt beantragt habe, da dieser hinsichtlich der Zierpflanzen in volligem 
Widerspruch mit dem dritten Satz von Artikel 5 Absatz 1 des Uebereinkommens 
sei. 

227.2 Herr Rayon fi.igt hinzu, dass die CIOPORA die Ausfi.ihrungen von Herrn 
Williams untersti.itze und der Auffassung sei, dass das Problem des "Landwirte
privilegs", unter dem einige zi.ichter sehr zu leiden hatten, absolut gelost 
werden mi.isse. 

227.3 Schliesslich mochte Herr Rayon noch auf das Problem des kommerziellen 
Gebrauchs im Gegensatz zurn privaten Gebrauch zu sprechen kommen. Auf dem 
Gebiet der Zierpflanzen nahmen beispielsweise Stadtverwaltungen oder Fabriken 
fi.ir ihre Zierpflanzenanlagen Vermehrungen vor. Nach Ansicht der CIOPORA handele 
es sich hierbei urn eine kommerzielle oder pseudo-kommerzielle Verwendung der 
Sorte und auf jeden Fall urn eine Verwendung, die der Zustimmung des zi.ichters 
unterliegen mi.isse. Jede Verwendung, die einen kommerziellen oder finanziellen 
Vorteil mit sich bringe, mi.isse dem Sortenschutzrecht unterliegen. Aus der 
Rechtssprechung im Patentbereich seien diesbezuglich bedeutungsvolle Beispiele 
zu entnehmen, die zurn Denkanstoss dienen konnten. Zusammerifassend mi.isse 
abschliessend noch betont werden, dass die Definition des Zi.ichterrechts sehr 
weit i.iber den engen Rahmen hinausgehen mi.isse, der 1961 festgelegt und 1978 
wieder i.ibernomrnen worden sei. 

228. Herr Elena (Spanien) erklart, dass hier weder der geeignete Ort noch der 
Zeitpunkt sei, urn die Frage der Uebereinstimmung eines nationalen Gesetzes mit 
dem UPOV-Uebereinkomrnen anzuschneiden. Spanien sei seit vielen Jahren ein 
Mitglied der UPOV, und die vern Rat der UPOV getroffene Entscheidung zur 
Aufnahme Spaniens sei klar und ohne Vorbehalte gewesen. Seines Wissens sei bis 
heute noch keine Anfrage an einen spanischen Gerichtshof ergangen, urn die 
Tragweite der betreffenden Bestimmung zu klaren. Im i.ibrigen werde zur Zeit 
eine revidierte Gesetzesvorlage ausgearbeitet, in der die Standpunkte der 
interessierten Kreise berUcksichtigt wUrden. In dieser Vorlage werde auch 
dieses Problem gebiihrend berucksichtigt. 

229. Herr Slocock (AIPH) sagt, dass sich die Kri tik des "Landwirtepri vi legs" 
grosstenteils auf seinen Missbrauch und nicht so sehr auf das Privileg als 
solches beziehe. Obwohl sich die Gemuseanbauer offensichtlich nicht im gleichen 
Masse wie die Landwirte auf das "Landwirteprivileg" sti.itzen konnten und daher 
in AIPH-Kreisen kein besonderes Interesse an der Sache vorhanden sei, lehne 
die AIPH ebenso wie die anderen Organisationen Missbrauche des Uebereinkommens 
und seiner Grundsatze nachdri.icklich ab. Allerdings konne die AIPH auf der 
Grundlage der berichteten Missbrauche keine globale Revision von Artikel 5 
befurworten. 

230. Herr Rayon (CIOPORA) verweist auf seine fri.iheren Erlauterungen als 
Antwort auf die Erklarung von Herrn Slocock. Hinsichtlich der Situation in 
Spanien und als Antwort fi.ir Herrn Elena hebt er hervor, dass aufgrund von 



IOMIIII/6 
Seite 45 0487 

Gutachten e~n~ger in dieser Sache sehr kompetenter Anwalte die Zuchter auf ein 
-Rechtsverfahren verzichtet hatten, solange die Gesetzgebung noch nicht geandert 
worden sei. Demgegeni.iber begrusse er die Streichung des stri ttigen Absatzes 
aus der Vorlage des revidierten Gesetzes durch die spanischen Behorden. 

231. Herr Roberts (IHK) bemerkt, dass seine Organisation die Losung dieser 
Probleme durch eine allgemeine Umgestaltung von Artikel 5, so wie sie von der 
IHK und der CIOPORA vorgeschlagen worden sei, unterstutze. Die IHK hoffe, dass 
bei dieser allgemeinen Umgestaltung Ausnahrnen fur den privaten und nicht
kornrnerziellen Gebrauch und fur die Forschung vorgesehen wiirden, wogegen ihrer 
Ansicht nach Ausnahrnen fur den Vertrieb von Material einer abgeleiteten Sorte 
und fur die Vermehrung auf eigenem Grund und Boden nicht unbedingt erforderlich 
seien. 

232. Herr Dr. von Pechrnann (AIPPI) weist darauf hin, dass der von ihrn im 
Zusarnrnenhang mit der Diskussion i.iber die Revision des Uebereinkornrnens unter
breitete Vorschlag vorsehe, dass die Ausnahrne fur Forschung und Zuchtung 
weiterbestehen sollte; die Ausnahrne fur den Vertrieb von Material einer abge
leiteten Sorte sollte jedoch dahingehend eingeschrankt werden, dass eine Ver
gutung an den Ursprungszuchter zu leisten sei. 

Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Schutzforrnen 

233. Herr Schlosser erklart, dass die zwei nachsten Punkte von Dokurnent 
IOM/III/2, namlich Schutzdauer sowie Gegensei tigkei t und Inlanderbehandl ung, 
nicht diskutiert werden mussten, da diese bereits zuvor erortert worden seien. 
Darauf kornrnt er a~f Punkt 7 und das Thema "Wechselwirkungen zwischen verschie
denen Schutzforrnen" zu sprechen. Die Problemstellung sei ziemlich klar, wogegen 
die Losung alles andere al_s klar sei. Die Frage sei, wie Ueberschneidungen 
zwischen Patent- und Sortenschutzrechten verrnieden werden konnten. Herr 
Schlosser erlautert, was unter Punkt 7 des Dokurnents gesagt wird, und fugt 
hinzu, dass es eine in dem Papier nicht erwahnte Moglichkeit gebe, dass es 
eine gewisse Toleranz von Ueberschneidungen gebe. Abschliessend bemerkt er, 
dass es sich hierbei urn eine sehr komplizierte Angelegenheit handele, zu der 
der Rat der internationalen Organisationen erforderlich sei. Bever er diesen 
aber das Wort erteile, wolle er die Verbandsstaaten urn Erlauterungen bitten. 

234.1 Herr Kunhardt (Bundesrepublik Deutschland) erklart, die Notwendigkeit 
einer Ueberlegung zu dieser Frage liege an den unterschiedlichen Grundsatzen 
des Patentrechts und des Sortenschutzrechts. Insbesondere konnten im Patent
recht Anspruche frei forrnuliert werden, welche, soweit sie vom Patentamt 
angenornrnen wiirden, den Schutzurnfang bestirnrnten. Im Sortenschutzrecht dagegen 
werde die Sorte so wie angemeldet, ohne Anspruche, geschutzt. Es sei denkbar 
- und die Erfahrung habe dies gezeigt - Patentanspruche so zu forrnulieren, 
dass sie beispielsweise Mehrheiten von Sorten, einzelne Sorten oder alle Sorten 
einer Art abdeckten. Dadurch konne ein Patent die Wirkung eines Sortenschutz
rechts ganz oder zurn Teil beeintrachtigen. Es erscheine somit notwendig zu 
prufen, welche Auswirkungen ein erteiltes Patent auf die Ausi.ibung der nach dem 
UPOV-Uebereinkornrnen gewahrten Rechte haben konne. 

234.2 Es musse aber klar sein, dass man in dem Uebereinkornrnen keine Regelungen 
tiber Patente treffen konne, sondern nur i.iber Sortenschutzrechte. Bei der Frage 
der Ueberschneidungen zwischen Patent und Sortenschutz gehe es also nicht urn 
die Forrnulierung des ~atentgesetzes, sondern urn die Bestirnrnung der Wirkung des 
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Sortenschutzrechts, wobei man bestenfalls regeln konne, inwieweit Rechte aus 
einem Patent gegenUber der AusUbung von Sortenschutzrechten nach dem Ueberein
kommen geltend gemacht werden konnten. 

235. Herr Dr. von Pechmann (AIPPI) oochte auf die Wechselwirkung zwischen 
Genotyp und Phanotyp hinweisen. Ein Gen musse sich seines Erachtens in einer 
Pflanze auspragen, damit diese Pflanze unter den fur das Gen gewahrten Schutz 
falle. 

236. Herr Besson (ASSINSEL) erinnert daran, dass e~n~ge national en Delega
tionen - Ubrigens mit der Unterstutzung der ASSINSEL - anlasslich der dritten 
Tagung des Sachverstandigenausschusses der WIPO fur biotechnologische Erfin
dungen und gewerbliches Eigentum, die vom 29. Juni bis 3. Juli 1987 stattge
funden habe, darauf bestanden hat ten, dass zwischen der WIPO und der UPOV 
hinsichtlich der Probleme betreffend die Ueberschneidung Kontakte hergestellt 
werden sollten. Er mochte gerne erfahren, ob diese Kontakte angeknupft worden 
seien und zu welchen Ergebnissen sie gefUhrt hatten. 

237. Herr Dr. Gfeller (Stellvertretender Generalsekretar) sagt, die Buras der 
UPOV und der WIPO waren bereit, eine gemeinsame Einladung zur nachsten Tagung 
des genannten Ausschusses auszusenden. Von seiten der UPOV werde demnachst ein 
entsprechender Antrag an den Beratenden Ausschuss gestellt. 

238. Herr Roberts (IHK) sagt, dass es nach Auffassung der IHK kein Ueber
schneidungsproblern zwischen Patent- und Sortenschutzrechten gebe. Es komme 
hiiufig zu Ueberschneidungen zwischen anderen Rechten des geistigen Eigentums 
mit unterschiedlichern Schutzurnfang und Geltungsbereich, wie zum Beispiel 
Patentrechte, Gebrauchsrnuster und Handelsmarken, und diese wtirden nicht als 
ein theoretisches, sondern als ein praktisches Problem angesehen werden. Nach 
Auffassung der IHK sei kein Koexistenzproblern zwischen Patent- und Sorten
schutzrechten vorhanden. Gelegentlich konne es zu Problemen fur den Inhaber 
eines Sortenschutzrechts kommen, das durch ein dorninierendes Patent gedeckt 
werde, oder andererseits fur den Inhaber eines Patents, der dieses in der Form 
eines bestimmten Sortenschutzrechts auszuwerten wiinsche, aber diese Probleme 
seien auf normalem Verhandlungswege zu losen. 

239. Herr Royon {CIOPORA) wiinscht, die AusfUhrungen von Herrn Roberts zu 
unterstutzen. Er glaube irn i.ibrigen, dass diese Fragen im Rahmen des Sachver
standigenausschusses der WIPO, in dem, wie Herr Besson zuvor gewiinscht habe, 
auch Vertreter der UPOV teilnehmen sollten, zur Sprache kommen mussten. 

240. Herr Slocock (AIPH) erklart, dass einige Delegationen zwar den Standpunkt 
vertraten, dass eine Ueberschneidung zwischen den beiden Systemen befriedigend 
sei und dass etwaige Problema durch die naturliche Rechtsentwicklung gelost 
werden konnten, dass aber die AIPH diese Situation nicht akzeptieren konne. 
Seiner Ansicht nach sei es durchaus angebracht und wahrscheinlich auch seit 
langern fallig, dass innerhalb der UPOV eine Diskussion i.iber diese Sachfrage 
stattfinde. Die UPOV musse eine Politik beschliessen, anstatt die Losung von 
Problemen ad hoc-Rechtsstreitigkeiten zu i.iberlassen. Die AIPH wlinsche, dass 
eine prazise BerUhrungsflache festgelegt werde. Es sei nach EinfUhrung eines 
genetischen Materials in eine Pflanze nach Auffassung der AIPH einleuchtend, 
dass der Sortenschutz an die Stelle des Patentsystems treten musse. Schliess
lich seien vielleicht Kreise vorhanden, die von der UPOV fur ein Gebiet, fur 
das sie nicht verantwortlich sei, keine Vorschlage wiinschten. Auf der Seite 
des Sortenschutzes habe die UPOV jedoch eine grosse Verantwortung und rnusse 
ihre Position klar definieren. 
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241.1 Herr Dr. Lange -<ASSINSEL) meint, bei einer klaren Auslegung der gegen
wartigen gesetzlichen Bestimmungen der dem UPOV-Uebereinkommen unterliegenden 
nationalen Sortenschutzgesetze und der nationalen Patentgesetze seien Ueber
schneidungen relativ selten. Man musse allerdings darauf achten, dass Sorten 
nicht vom Patentrecht erfasst wiirden. Der Ausschluss von Pflanzensorten von 
der Patentierbarkei t, wie er z. B. in Artikel 53. b des Europaischen Patent
iibereinkommens stehe, sei begriindet, und insofern konne man nicht einfach 
andere im gewerblichen Rechtsschutz bestehende Doppelschutzmoglichkeiten 
heranziehen. Fur Pflanzensorten sei eben ein besonderes, angepasstes Schutz
system geschaffen worden, dessen Grundsatze ausgehohlt wiirden, wenn auch ein 
ganz anderes Schutzsystem, wie das Patentrecht, auf Pflanzensorten Anwendung 
finden wiirde. 

241.2 Ferner meint Herr Dr. Lange, gesetzliche Aenderungen in der einen oder 
anderen Gesetzgebung seien nicht zu begriinden, solange keine klaren Recht
sprechungsunterlagen vorlagen. Die Diskussion wiirde immer noch weitgehend 
hypothetische Fragen betreffen, die nur zum Teil patentamtlich entschieden, 
aber noch nicht einer richterlichen Kontrolle unterzogen worden seien. Diese 
Situation sei naturlich fur Erfinder biotechnologischer, patentrechtlich 
schutzfahiger Verfahren und Erzeugnisse unbefriedigend. Man musse sich daher 
bemiihen, neben gesetzlichen Regelungen pragmatische Losungen anzusteuern. Hier 
waren reine vertragsrechtliche Regelungen oder die Bildung von Pools, so wie 
das im Urheberrecht nicht unbekannt sei, denkbar. Ob dies allerdings auf eine 
gesetzliche Grundlage gestell t werden konne, musse Herr Dr. Lange aber ange
sichts der noch fehlenden oder unklaren Rechtsprechung bezweifeln. 

242.1 Herr Le Buanec (ASSINSEL) meint, dass es fur die Zuchter ganz allgemein 
nur von Interesse sei, wenn im Rahmen des UPOV-Uebereinkommens die Zuchter
rechte fur Pflanzensorten verstarkt wiirden. Er konne sich dem Standpunkt des 
Vertreters der IHK nicht anschliessen, dernzufolge die beiden gegenwartigen 
Schutzsysteme, die gut definierten Einheiten entsprachen, beibehalten werden 
mussten, d. h. das UPOV-System fur die Sorten und das Patentsystem fur alles 
iibrige. Dieser Standpunkt sei nach seiner Ansicht zu vertreten, wenn man keine 
Aenderung des Patentrechts in Erwagung ziehe. Bekannterweise seien aber 
besonders in der WIPO Arbeiten im Gange, urn zu bestimmen, ob das Patentrecht 
so zu andern sei, urn sich auch auf Sorten zu erstrecken, indem zum Beispiel 
der Grundsatz der Rechtserschopfung aufgehoben werde. Daher bestehe zwischen 
der Behauptung, dass die Schutzsysteme fur ihre j eweiligen Schutzgegenstande 
und -bereiche gut funktionierten, und den gegenwartig durchgefiihrten Arbeiten 
ein Widerspruch. Und wenn man eines der Systeme verbessern wolle, gebe es doch 
keinen Grund dafur, sich der Verbesserung des anderen zu widersetzen. 

242.2 Hinsichtlich der Ueberschneidungsprobleme konne sich Herr Le Buanec den 
Ausfiihrungen von Herrn Dr. Lange tiber den theoretischen Charakter der Diskus
sion anschliessen. Die technischen Ergebnisse seien noch luckenhaft und kaum 
von Bedeutung. Man konne nati.irlich Simulationen durchfiihren und die Sachkundi
gen fragen, was beispielsweise geschehen wi.irde, wenn man ein patentiertes Gen 
in eine Pflanze einfi.ihre oder wenn man ein Verfahren patentiere und dieses auf 
die Pflanze anwende. Man mi.isse aber zugeben, dass diese Ueberlegungen Hypothe
sen seien, und ihm scheine es sehr schwierig zu sein, ein Recht auf der Grund
lage von Hypothesen andern zu wollen. 

243. Herr Williams (AIPPI) stellt fest, dass die AIPPI den Vorschlag, dass 
Sortenschutz- und Patentgesetze, die alternative Schutzformen vorsahen, neben
einander bestehen konnten, voll untersti.itze. Es gebe eine Entscheidung des 
Europaischen Patentamts, wonach Pflanzenbestande oberhalb des Ranges von 
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Sorten nach dem Europaischen Patentiibereinkornmen patentierbar seien (der Fall 
CIBA-GEIGY) sowie eine dieser Entscheidung entsprechende Schweizer Richtlinie. 
Das deute seiner Ansicht nach darauf hin, dass das System in Europa sich von 
demjenigen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht so sehr unterscheide. 
Er bittet die nationalen Delegationen dariiber urn Auskunft, ob die Entscheidung 
des Europaischen Patentamts in ihren Landern diskutiert werde und '"as gegebe
nenfalls die aufgeworfenen Fragen seien. 

244. Herr Harvey (Vereinigtes Konigreich) erklart, dass sich die von Herrn 
Williams angefiihrte Entscheidung seines Wissens auf Pflanzenrnaterial und nicht 
auf Sorten beziehe. Zur Frage der Ueberschneidung stirnme er mit den Rednern 
Uberein, demzufolge es keine Ueberschneidung gebe. Es handele sich vielmehr urn 
eine Frage der Abgrenzung zwischen den Anwendungsbereichen beider Systeme, und 
diese konne seiner Ansicht nach nicht einfach durch Rechtsstreitigkeiten 
geregelt werden. Er begrusse die Erklarung des Stellvertretenden General
sekretars, dass eine gemeinsame UPOV/WIPO-Tagung stattfinden werde, denn es 
musse entschieden werden, wo die Trennungslinie zwischen den beiden Systemen 
liegen solle. Er sei der Meinung, dass diese Trennungslinie zwischen der 
Pflanze, die durch das patentierte Verfahren geandert worden sei und den 
patentierten Genotyp enthalte, und der Sorte liegen soll te, die nicht unter 
das Patentgesetz fallen, sondern vom Sortenschutzrecht abgedeckt werden 
sollte. Dieses System werde im Vereinigten Konigreich entwickelt, und er sei 
der Auffassung, dass es auch anderswo allgemein anwendbar sei. Indes mussten 
die Auswirkungen im Zusarnmenhang mit der lebenden Materie von der UPOV und der 
WIPO in einer gemeinsamen Sitzung gepruft werden, denn nur auf diese Weise 
ware es moglich, eine klare internationale Stellungnahme zur Trennungslinie, 
die ja unbedingt gezogen werden musse, zu erhalten. 

245. Herr Schlosser fragt Herrn Harvey, ob es seiner Auffassung nach eine 
Ueberschneidung gabe, wenn eine Sorte genetische Informationen beinhalte, die 
von jemandem patentiert worden seien, der nicht die Sorte entwickelt habe. Er 
mochte auch fragen, welches Recht in diesem Falle anzuwenden sei. 

246. Herr Harvey (Vereinigtes Konigreich) meint, dass ein System erforderlich 
sei, wonach der Patentinhaber den Zuchter gegen Zahlung einer Gebiihr eine 
Lizenz fur die Verwendung seiner Erfindung erteilen konne, und der Zuchter fur 
den Vertrieb seiner Sorte eine Gebiihr erheben konne, die auf den anfallenden 
Kosten, einschliesslich der Patentgebiihr, beruhen wiirde. 

247. Herr Schlosser bemerkt, dass er nun verstehe, was Herr Harvey gemeint 
habe, als er von einem Ueberschneidungsproblem gesprochen habe, das durch die 
Anwendung angemessener Lizenzen gelost werden konne. 

248. Herr Veldhuyzen van Zanten <ASSINSEL) stellt fest, dass die Ueberschnei
dung nur auf der Ebene des kommerziellen Pflanzenrnaterials, gleichgul tig, ob 
es zu einer Sorte gehore oder nicht, vorkomme. Einige Mitglieder der ASSINSEL 
unterstutzten den Standpunkt der IHK, wonach es voll und ganz der Praxis iiber
lassen werden solle, die Ueberschneidung festzustellen und eine Losung zu 
finden. Andere seien der Auffassung, dass im Falle von Konflikten auf der 
Ebene des Handels mit Pflanzenmaterial innerhalb des Sortenschutzgesetzes, und 
nicht durch die Patentgesetze, eine Reihe von Begrenzungen gefunden werden 
mussten. Diese Begrenzungen konnten beispielsweise ahnlich wie die von Herrn 
Harvey vorgeschlagenen sein. Seiner Ansicht nach sei eine Unterscheidung 
zwischen der direkten und indirekten Verwendung von Genotypen, wonach die 
direkte Verwendung die Isolierung und Einfugung eines Gens in das Pflanzen
material sei, nicht nutzlich, denn hierdurch wiirde der Zuchter oder der 
Erfinder des Gens seiner Entschadigung beraubt werden. 
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249. Herr Williams CAIPPI) betont, dass sein frUherer Beitrag nicht bedeute, 
dass er den Patentschutz fur Sorten nicht -unterstutze. Es gehe im wesentlichen 
urn den Schutz eines kommerziellen Produkts, obwohl man wahrscheinlich auf ein 
breiteres Patent zurUckgreifen werde, das eine Reihe von Sorten abdecken, aber 
sowohl einen bestimmten Anspruch auf die beste Verkorperung der Erfindung, die 
im Falle von Pflanzen eine Sorte sein konnte, enthalten wrde. Man konne die 
Alternative erwagen, das "breite" System durch ein Patent abzudecken, und den 
Sortenschutz fur den Schutz einer spezifischen Sorte zu verwenden. Da es aber 
wahrscheinlich immer einen Unterschied zwischen der Festlegung des Schutzum
fangs eines Sortenschutzzertifikats und der Auslegung eines Patentanspruchs 
gebe, sei er fur alternative Schutzformen, wonach der Zuchter das Recht hatte, 
selbst den von ihm einzuschlagenden Weg zu wahlen. 

250. Herr Schlosser bemerkt, dass in den Landern, in denen eine spezifische 
Verkorperung - die Sorte - durch ein Patent nicht geschutzt werden konne, sie 
durch ein Sortenschutzgesetz geschutzt werden musse und im Ubrigen die Erfin
dung durch ein Patent geschutzt wrde. Da~er habe ein Zuchter in den Landern, 
in denen er das mache, wozu er logischerweise berechtigt sei, zwei Schutz
rechte. 

251. Herr Williams (AIPPI) stimmt zu und sagt, dass er die Tatsache anerkenne, · 
dass es in den meisten europaischen Landern gesetzlich nicht moglich sei, ein 
Patent fur eine Sorte zu beanspruchen. Er meine aber, dass es eigentlich nicht 
grundsatzlich falsch sei, Sorten in einem Patent zu beanspruchen. 

252.1 Herr Kunhardt CBundesrepublik Deutschland) stellt fest, man habe viele 
Falle herangezogen, in denen man entweder eine Ueberschneidung oder keine 
annehmen konne. Da man nicht alle mag lichen Falle heranziehen konne, sei man 
wahrscheinlich nicht in der Lage, zu definieren, was zulassigerweise Gegenstand 
eines Patents sein konne und was nicht. Im Ubrigen konne man im Hinblick auf 
den gegenwartigen Stand der Entwicklung der Gentechnologie auch noch nicht 
abschi:itzen, welche Erfindungen auf diesem Gebiet noch gemacht und welche Aus
wirkungen sie haben wrden. Es mache schon Schwierigkeiten, genau zu definie
ren, was eine Pflanzensorte sei und was lediglich Pflanzenmaterial sei. Aus 
einigen Patentanmeldungen ergebe sich der Eindruck, dass die beanspruchte 
Erfindung nur wegen einer schlichten Vermeidung des Wortes "Pflanzensorte" als 
patentierbar angesehen werde. Je nach Formulierung des Anspruchs werde eine 
Pflanzensorte oder Pflanzenmaterial beansprucht. Pflanzenmaterial konne aber 
sehr wohl eine Sorte darstellen oder nur in Form einer Sorte gehandhabt und 
vertrieben werden. Insofern gebe es Schwierigkeiten, die Grenze zwischen 
Pf1anze und Pflanzensorte zu ziehen. 

252.2 Im Hinblick auf all die schon bekannten und noch zu erwartenden 
Schwierigkeiten sei es vielleicht zweckmassig, eine abstrakte Abgrenzung vor
zusehen. Das UPOV-Uebereinkommen und die Sortenschutzgesetze seien nicht die 
richtigen Stellen fur Bestimmungen i.i.ber die Erteilung von Patenten und deren 
Schutzumfang. Daher ware eine LOsung, in den Bestimmungen des UPOV-Ueberein
kommens Uber die Wirkungen des Schutzes festzulegen, dass die Geltendmachung 
von Rechten aus einem rechtswirksam erteilten Sortenschutzrecht aufgrund eines 
anderen Schutzrechts nicht verboten werden durfe. Damit ware das andere 
Schutzrecht weiterhin voll wirksam und konnte beliebig geltend gemacht werden, 
aber nur mit der genannten Ausnahme. 

253. Herr Royon CCIOPORA) bemerkt, dass sich gewisse Patente gerade deshalb 
auf Pflanzenmaterial oder Pflanzen und nicht auf Sorten bezogen, wei! es dem 
Erfinder daran liege, viel mehr als nur eine einfache Sorte zu schutzen. Er 
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erinnert daran, dass es nicht seine Aufgabe sei, hier die Interessen der 
Patentinhaber zu verteidigen. Ihm erschiene- es zweckdienlich, diese Fragen 
ausfllhrlich in einem viel weiteren Rahmen, d. h. im Rahmen der WIPO und nicht 
im Rahmen der jetzigen Sitzung, zu diskutieren. Dennoch wolle er mit zwei 
kleinen Bemerkungen zur Debatte beitragen, urn die Standpunkte der Herren 
Roberts und Williams zu unterstutzen, demzufolge eine Koexistenz der beiden 
Rechtssysteme moglich sei, und auf das Problem verweisen, das sich stellen 
konne, wenn ein patentiertes Gen ohne Wissen und Mitwirken des Zuchters in 
eine Sorte eingefiihrt werde. 

254. Herr Schlosser stell t eine allgemeine Uebereinstimmung dariiber fest, 
dass die Kontakte zwischen UPOV und WIPO fur die Weiterbehandlung dieser Ange
legenheit fortgesetzt werden sollten. Einige Redner hatten auf eine Ueber
schneidung hingewiesen, deren Losung jedoch nicht wichtig sei. Nach der Fest
stellung anderer Redner gebe es keine Ueberschneidung. Die Konferenz habe 
versucht, eine Trennungslinie zwischen Sortenschutzrechten und Patenten 
festzustellen, da ihrer Ansicht nach eine derartige Linie erforderlich sei. Zu 
dieser Frage seien einige Anregungen gemacht worden. Abschliessend erklart er, 
dass alle diese Anregungen gepriift wiirden, urn festzustellen, ob eine Ueber
schneidung vorhanden sei und wie gegebenenfalls eine Losung fur diese Ueber
schneidung gefunden werden konne. 

255. Herr Clucas (ASSINSEL) bemerkt, dass seine Organisation hinsichtlich der 
Revision des Uebereinkommens und des Patentschutzes im Bereich der Biotechno
logie nur sehr langsam eine Stellungnahme erarbeitet habe, da sie die 
KOnsequenzen seiner Entscheidungen sehr ernst nehme. Nunmehr sei die ASSINSEL 
jedoch zu der allgemeinen Ueberlegung gelangt, dass die UPOV ein Zentrurn fur 
die Priifung von Pflanzensorten sein und sich auf dieses Gebiet konzentrieren 
solle. Gewiss konnten auch andere Wege betreffend den Sortenschutz eingeschla
gen werden, aber die ASSINSEL glaube, dass die UPOV ein gutes System sei, das 
indes noch verstarkt werden musse. Hinsichtlich der genetischen Pflanzenkom
ponenten, Zuchtungsverfahren usw. denke die ASSINSEL allgemein, dass der 
Patentweg der richtige ware. Die Position der ASSINSEL zu diesem gesamten 
Bereich werde sehr bald ausgearbeitet werden. Seiner Ansicht nach seien 
gemeinsame Diskussionen der UPOV und der WIPO eindeutig erforderlich, urn die 
Berllhrungsflachen zwischen den verschiedenen Schutzformen zu priifen. Ganz 
allgemein wiinsche er zu erfahren, wie der weitere Verlauf dieser Angelegenheit 
sein werde. 

256. Herr Schlosser antwortet, dass der Rat der UPOV sich noch spater in 
dieser Woche mit der Frage befassen werde, wie die Revision des Uebereinkommens 
organisiert werden konne. Die Revision sei dringend, und man durfe keine Zeit 
vergeuden. Er konne aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wie 
die Revisionsarbeit organisiert werde. 

257. Herr Clucas (ASSINSEL) verweist darauf, dass ein Dokument dariiber aus
gearbeitet werden musse, wie die Beriihrungsflache zwischen Patenten und 
Sortenschutz bei der Revision des Uebereinkommens behandelt werden konnte. 

UPOV-EMPFEHLUNGEN FUER SORTENBEZEICHNUNGEN 

Einleitung 

258. Herr Schlosser fiihrt Dokurnent IOM/III/4 ein und bemerkt, dass diese 
Empfehlungen eine lange und reichhaltige Vorgeschichte hatten. Zuvor seien sie 
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Leitsatze genannt worden und jetzt hiessen sie Empfehlungen, und mit dem Wort 
"Empfehlungen" -solle verdeutlicht werden, d.ass sie in den Ve.rbandsstaaten 
nicht verbindlich seien. Sie seien lediglich eine Anleitung fur Verfahren, die 
befolgt werden konnten. Er bittet die internationalen Organisationen urn ihre 
Stellungnahme betreffend etwaige Aenderungen oder Verbesserungen dieser 
Empfehlungen, bevor diese dem Rat zur Annahme vorgelegt werden. 

Allgemeine Erklarungen 

259. Herr Royon <CIOPORA) gibt seiner Genugtuung dariiber Ausdruck, dass die 
Frage der Empfehlungen auf die Tagesordnung dieser Sitzung gesetzt worden sei. 
Allgemein mochte er nochmals klar zum Ausdruck bringen, dass Artikel 13 in 
seiner revidierten Fassung des Uebereinkommens von 1978 die CIOPORA zufrieden
stelle. Allerdings schlage die CIOPORA vor, dass das Verbot der ausschliesslich 
aus Zahlen bestehenden Sortenbezeichnungen angesichts der fur einige Arten 
eingefi.ihrten Gepf1ogenheiten aufgehoben werde. Was die Empfehlungen angehe, 
halte die CIOPORA diese nicht fur sehr nutzlich und meine, dass Artikel 13 als 
solcher ausreiche. Im Ubrigen werde sie Bemerkungen zu den einzelnen Empfeh
lungen machen, wenn diese zur Sprache kamen. 

260. Herr Clucas (ASSINSEL) unterstutzt die Ausfi.ihrungen von Herrn Royon. Er 
konne auch Artikel 13 in seiner jetzigen Form annehmen, wenn die Formulierung 
betreffend Zahlenkombinationen gestrichen werde. 

Anleitung 2 

Z61.1 Herr Royon (CIOPORA) betont, dass unter "Durchschnittsfachmann" ein 
Berufsfachmann zu verstehen sei. Aus diesem Grunde ziehe die CIOPORA den Aus
druck "Fachmann" dem Ausdruck "Benutzer" vor. 

261.2 Hinsichtlich Absatz 1 der Anleitung 2 denke die CIOPORA, dass dieser 
ganz einfach gestrichen werden musse. Es scheine in der Tat schwierig zu sein, 
die Bezeichnungen zu ermitteln, die man nicht in Sprache oder Schrift erkennen 
konne. Wenn sich dieser Ausdruck auch auf Sortenbezeichnungen ("designations") 
oder -referenzen beziehen sollte, die nicht 1eicht aussprechbar seien, dann 
konne die CIOPORA diesen Absatz nicht akzeptieren, denn d.as, was fur den einen 
1eicht aussprechbar sei, konne vielleicht von einem anderen nur schwer ausge
sprochen werden. Dieser Standpunkt sei schon in der Vergangenheit ausfUhrlich 
erlautert worden. Die CIOPORA glaube, d.ass man sich auf die Gepf1ogenheiten 
und den gesunden kaufmannischen Verstand derjenigen verlassen konne, die eine 
Sortenbezeichnung verwenden wollten. Nichtsdestoweniger begrusse die CIOPORA, 
d.ass der Ausdruck "leicht aussprechbar und einpragsam" gestrichen worden sei, 
bedauere aber, dass man einige Einschrankungen beibehalten wolle, deren Nutz
lichkeit fur sie nicht einleuchtend sei. 

262. Herr Slocock (AIPH) bemerkt, dass die Ausfi.ihrungen von Herrn Royon die 
Notwendigkeit zu bekraftigen schienen, eine Empfehlung wie Anleitung 2 zu 
haben. 

263. Herr Le Buanec (ASSINSEL) erklart, dass die Maissektion der ASSINSEL die 
Stellungnahme der CIOPORA zu dies em Punkt unterstutze und ebenfalls meine, 
d.ass Absatz 1 ganz einfach gestrichen werden konne. 
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264. Herr Schlosser sagt, dass er eine Frage betreffend den Hinweis auf 
"Sprache oderSchrift" habe. Er £rage sich, ob es nicht "Sprache und Schrift" 
heissen solle, denn durch die jetzige FormulierW1g k:Onne der Eindruck ent
stehen, dass man die Moglichkei t hatte, den Ausdruck entweder in Schrift und 
nicht in Sprache oder in Sprache und nicht in Schrift wiederzugeben. 

265. Herr Slocock (AIPH) erklart allgemein, dass seine in der Diskussion zu 
Dokument IOM/III/3 gemachten Bemerkungen zu Artikel 13 auch fur die UPOV
Empfehlungen fur Sortenbezeichnungen zutrafen. 

Anleitung 4 

266. Herr Royon (CIOPORA> hebt hervor, dass Absatz 2 Unterabsatz i) sich auf 
Bezeichnungen beziehe, an denen altere Rechte Dritter bestiinden, und man konne 
hierbei an ein Recht denken, das als Warenzeichen eingetragen sei. In dieser 
Hinsicht habe die CIOPORA sehr unterschiedliche Praktiken unter den einzelnen 
Verbandsstaaten der UPOV festgestellt. Die meisten Staaten machten die Anmelder 
auf das Bestehen eines alteren Rechts aufmerksam und gingen sogar soweit, eine 
andere Bezeichnung zu verlangen. Dies sei die korrekte Vorgehensweise. Andere 
Staaten dagegen nahmen die Bezeichnung an, und zwar selbst dann, wenn sie einen 
offiziellen Einwand des Markeninhabers erhalten batten. Dies sei beispielsweise 
in der Bundesrepublik Deutschland der Fall, wo das Gesetz vorsehe, dass der 
Markeninhaber seine Rechte geltend machen musse. Fiir den Sortenschutzanmelder 
verursache dieses Verfahren zusatzliche Kosten sowie eventuell Streitigkeiten 
und Komplikationen. Nach Ansicht der CIOPORA sei dieses Verfahren nicht 
wUnschenswert. Angebracht sei dagegen, dass die nationalen Verfahren harmoni
siert wiirden. 

267. Herr Donnenwirth (ASSINSEL) erkundigt sich, ob die in Anleitung 4 ange
fiihrten Beispiele die einzigen Falle seien, in denen eine vorgeschlagene 
Sortenbezeichnung abgelehnt werde, oder ob es noch andere Beispiele gebe, die 
von Land zu Land verschieden seien. 

268. Herr Espenhain (Danemark) bemerkt, dass Anleitung 4 klar sei und dass es 
noch andere als die hierin vorgesehenen Gri.inde geben konne, weshalb eine 
Sortenbezeichnung abgelehnt werden konne. 

269. Herr KWlhardt (Bundesrepublik Deutschland) erklart, die i~ Anleitung 4 
gegebenen Beispiele seien die wichtigsten Anwendungsfalle. Man konne aber die 
nationalen Gesetzgebungen nicht vollstandig iiberblicken und priifen, ob sie 
noch weitere Gri.inde vorsahen, die der Benutzung einer Sortenbezeichnung ent
gegenstehen konnten. Der Wortlaut der Anleitung sei Ubrigens ganz klar. 

270. Herr Donnenwirth CASSINSEL) meint, seine Frage offensichtlich falsch 
gestellt zu haben. Er erinnert daran, dass auf der GrW1dlage der gegenwartigen 
Empfehlungen man sowohl fur den Schutz als auch fur den Vertrieb der Sorten 
Bezeichnungen mit der Begri.indung abgelehnt habe, dass es im Falle einer 
spateren Schutzrechtsanmeldung fur die betreffende Sorte und der Ungeeignetheit 
ihrer Bezeichnung im Sinne der Empfehlungen einen Konflikt mit dem Prinzip der 
Einheitlichkeit der Bezeichnung fur ein und dieselbe Sorte gegeben hatte. Er 
mochte wissen, ob man wirklich einen Fortschritt mache, indem man eine gewisse 
Freiheit fur die Verwendung der Bezeichnungen zum Zwecke des Schutzes gebe, 
wenn man ja eine Empfehlung habe, in der festgelegt sei, dass das, was fur die 
Kommerzialisierm1g nicht angenommen werden konne, auch fur den Schutz nicht 
annehmbar sei. 
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271. Herr Espenhain {Danemark) bemerkt, dass diese Anleitung darauf zuruckzu
fUhren- sei, dass die Verbandsstaaten dafur-Sorgen wolltenr dass eine zum Zwecke 
des Schutzes angenommene Bezeichnung gemass Artikel 13 Absatz 7 des Ueberein
kommens auch fur den Handel verwendet werde. Es sei daher nicht sinnvoll, 
zwischen fur Sortenschutzrechte verwendeten Sortenbezeichnungen und fur die 
Sor~enlisten und den Vertrieb verwendeten Bezeichnungen zu unterscheiden, was 
im Ubrigen auch nicht die Absicht der Verbandsstaaten sei. Ferner habe im 
Ubrigen die Europaische Kommission mitgeteilt, dass, falls die Mitgliedstaaten 
der Europaischen Gemeinschaft sich nicht an ein gemeinsames Vorgehen hielten, 
die Kommission Leitsatze fur Sortenbezeichnungen ausarbeiten musse, urn dafur 
zu sorgen, dass die Sorten in der ganzen Gemeinschaft die gleichen Bezeichnun
gen hatten. 

272. Herr Donnenwirth {ASSINSEL) meint, .dass die zur Diskussion stehende 
Anleitung in den einzelnen Staaten unterschiedlich ausgelegt werden konnte und 
also keinen einheitlichen Charakter hatte. Und gerade auf dieses Problem habe 
er hinweisen wollen. Auf der Grundlage der Bestimmungen, die jedes Land fur 
den Vertrieb der Sorten ausarbeiten konne, und angesichts der Verpflichtung, 
die gleiche Bezeichnung fur den Vertrieb und fur den Schutz zu haben, frage er 
sich, ob man nicht auf dem Wege sei, in den einzelnen Staaten unterschiedliche 
Auslegungen zu haberi. Er frage sich auch, ob einige Staaten nicht flexibler 
als andere seien, und zwar nicht in bezug auf die Empfehlungen fur den Schutz, 
sondern hinsichtlich der Bestimmungen, die sie fur den Vertrieb der Sorten auf 
ihrem Hoheitsgebiet festgelegt hatten. 

273. Herr Espenhain (Danemark) sagt, dass diese Anleitung nicht nur den 
Anmeldern und Zuchtern, sondern auch den Behorden als Leitfaden dienen solle. 
Seiner Ansicht nach komme sie auch einer grossen Zahl der von den internatio
nalen Organisationen ausgedruckten WUnsche entgegen. Der Verwaltungs- und 
Rechtsausschuss habe daher entschlossen, dass die nationalen Behorden sich 
nach besten Kraften bemUhen wUrden, auseinanderweichende Meinungen betreffend 
die Sortenbezeichnungen zu vermeiden. 

274. Herr Schlosser sagt, dass diese Frage mit der Erklarung von Herrn 
Esperihain im Rahmen dieser Sitzung behandelt sei. 

275. Herr Le Buanec (ASSINSEL) wUnscht im Hinblick auf eine echte Harmonisie
rung, dass die Falle im Detail angegeben wUrden, in denen Anleitung 4 angewen
det werde. 

DEFINITION UND PRUEFUNG VON HYBRIDSORTEN 

276. Herr Schlosser leitet Dokument IOM/III/5 ein, das ein Vorschlag der 
franzosischen Delegation sei und auf einem von der ASSINSEL eingereichten 
Antrag beruhe. Herr Schlosser bemerkt, dass zu diesem Thema Diapositive 
gezeigt werden, und bittet Herrn Le Buanec von der ASSINSEL, das Wort hierzu 
zu ergreifen. 

277.1 HerrLe Buanec {ASSINSEL) begrusst im Namen der Maissektion der ASSINSEL, 
dass diese Frage auf der Tagesordnung der gegenwartigen Sitzung stehe und somit 
einem Antrag entsprochen worden sei, den die ASSINSEL bereits vor acht Jahren 
auf dem Kongress von Venedig gestellt habe. Der ASSINSEL sei deshalb so sehr 
an diesem Thema gelegen, weil der Beruf des Maiszuchters eine Sonderstellung 
habe - die Maiszuchter hatten als erste in grossem Rahmen Hybriden der ersten 
Generation vertrieben - und weil es sich urn einen fur diesen Berufsstand sehr 
wichtige Frage handele. 

n 
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277.2 Herr Le Buanec erinnert an die Forderung der Maissektion der ASSINSEL, 
·dass Maishybriden nach ihren Komponenten, d. h. ihren Elternlinien und der sie 
verbindenden Forme!, definiert und unterschieden werden sollten. Durch diese 
Forderung seien jetzt zweierlei Schwierigkeiten aufgetreten. Hinsichtlich der 
Regelungen habe das Generalsekretariat der UPOV ki.irzlich wissen lassen, dass 
der Antrag im Widerspruch zu Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a des Uebereinkommens 
stehe und daher nicht akzeptiert werden konne. Die Maissektion der ASSINSEL 
sei der Auffassung, dass diese Antwort heute gegenstandslos geworden sei, da 
man ja nunmehr die Revision des Uebereinkommens pri.ife und sehr wohl eine 
Aenderung vorsehen konne, urn diesen Antrag berucksichtigen zu konnen. In 
technischer Hinsicht liege die Schwierigkeit in der Unterscheidung der Kompo
nenten der Hybriden. In der Tat handele es sich nicht urn eine mit den Linien 
oder Hybriden verbundene Schwierigkeit, sondern urn einen klassischen Fall von 
Mindestabstanden. Mehrere Mitglieder der ASSINSEL hatten - manchmal in Verbin
dung mit den offiziellen Stellen - Versuche durchgefUhrt, urn zu bestimmen, wie 
die Mindestabstande so objektiv wie moglich definiert und eine zuverlassige 
Technik ausgearbeitet werden konnten. Zwei Gruppen arbeiteten gezielt an diesem 
Vorhaben: Zurn einen die Maiszuchter in Frankreich in Verbindung mit den 
offiziellen franzosischen Stellen, und zurn anderen die Firma Pioneer in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Maissektion der ASSINSEL habe beschlossen, 
Uber die Ergebnisse dieser Arbei ten anlasslich des nachsten Kongresses von 
Brighton im Jahre 1988 zu diskutieren. Daher habe sie jetzt keine definitiven 
Vorschlage zu machen, sondern weise 1ediglich darauf hin, we1che Orientierung 
eingeschlagen worden sei. Betreffend das franzosische Vorhaben seien dem 
Dokument IOM/III/5 eine Anzahl von Informationen zu entnehmen. Ueber das Vor
haben der Firma Pioneer konne Herr Smith auf Wunsch der Sitzung einen Bericht 
erstatten. 

278. Herr Smith (ASSINSEL) dankt Herrn Schlosser und der Sitzung fur die 
Gelegenheit, diesen Vortrag zu halte:a, der auf einer Studie unter dem Thema 
"Beschreibung und Bewertung der Abstande zwischen Maissorten" beruhe, deren 
ungeki.irzter Text in Anlage II zu dies em Dokument enthal ten sei. Zur Veran
schaulichung seines Vortrags werden gleichzeitig Diapositive gezeigt. 

279. Herr Schlosser dankt Herrn Smith fur seinen Vortrag, der eine Gelegenheit 
zur Diskussion dariiber biete, ob die von Herrn Smith beschriebene Prufungs
methode in den Verbandsstaaten der UPOV angenommen werden konne und die 
DUS-Anforderungen erful1e. Darauf bittet er urn Wortme1dungen zu dieser Frage. 

280. Herr Dr. Baringer (Bundesrepublik Deutschland) bedankt sich bei den 
Vorrednern fur ihre AusfUhrungen, meint aber, es sei noch nicht der Zeitpunkt, 
diese im Detail zu erortern. Er wrde es deswegen sehr begrussen, wenn die 
AusfUhrungen und die Abbildungen als Anlage zurn Bericht Uber die Sitzung fest
geha1ten werden konnten. 

281. Herr Schlosser erklart, dass er die von Herrn Smith beschriebene Studie 
als Zwischenstudie verstehe und dass die Pri.ifungen fortgesetzt wrden. Er 
fragt die Delegation der ASSINSEL, ob die Ergebnisse dieser Studie ki.inftig in 
offizieller Form veroffentlicht werden sollten. 

282. Herr Le Buanec (ASSINSEL) bestatigt, dass es sich in der Tat nur urn 
einen Teil der zur Zeit durchgefUhrten Studie handele, fur die im Jahre 1988 
vo1lstandigere Ergebnisse vorliegen sollten. Auf Wunsch wrden die vollstandi
gen Ergebnisse so bald wie moglich mitgeteilt werden. Im Ubrigen halte auch er 
es fur verfrUht, den Vortrag von Herrn Smith ausfUhrlich zu diskutieren. Das 
Hauptziel dieses Vortrags habe darin bestanden, ein m0gliches Vorgehen 
hinsichtlich des Hybridenproblems zu beschreiben. 
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283. Herr Urselmann (COMASSO) betont, dass das UPOV-Uebereinkornrnen grundsatz
lich aus der Sortenbeschreibung als solcher im Zusarnrnenhang mit einer Schutz
erteilung bestehe. Er fugt hinzu, dass die Gemusezuchter der COMASSO verlangt 
hatten, dass Gemuse zurnindest zurn jetzigen Zeitpunkt nicht in die Studien ein
geschlossen werden sollten. 

284. Herr Donnenwirth (ASSINSEL) betont, dass es vor allem wichtig sei, die 
dieser Forschungsarbeit zugrundeliegende Philosophie und nicht die vorgelegten 
Ergebnisse festzuhalten. Angesichts eines als wissenschaftlich angesehenen 
Problems habe man eine wissenschaftliche Grundlage fur die Verstandigung mit 
anderen Zuchtern und den Sortenschutzamtern aufbauen wollen. 

285. Herr Espenhain (Danemark) bemerkt, dass Dokurnent IOM/III/5 in einer 
gemeinsamen Sitzung des Technischen Ausschusses und des Verwaltungs- und 
Rechtsausschusses erortert worden sei und in der Technischen Arbeitsgruppe fur 
landwirtschaftliche Arten noch weiter diskutiert werde. Die Studie der ASSINSEL 
werde sehr begrusst, und die Delegierten wUrden ausfUhrlicheren Ergebnissen, 
soweit sie vorlagen, erwartungsvoll entgegensehen, urn sie im Technischen Aus
schuss und in den Technischen Arbeitsgruppen zu prufen. 

SCHLIESSUNG DER SITZUNG 

286. Herr Schlosser 
~~---=~~~~ 

schliesst die Sitzung mit folgenden 

"Ich bedanke mich im Namen der Verbandsstaaten bei jeder einzel
nen internationalen Organisation fur die Zeit, MUhe und Kosten, 
die Sie aufgewandt hat, urn hierher zu kornrnen. Wir haben Ihre 
Stellungnahrnen sehr geschatzt und haben sie mit grosstem Inter
esse zur Kenntnis genornrnen. Bi tte seien Sie versichert, dass 
Ihre WUnsche und die WUnsche der Oeffentlichkeit fur uns bei 
Inangriffnahrne der Revision des Uebereinkornrnens im Mi ttelpunkt 
unserer Aufmerksamkeit stehen. Wir werden Sie Uber den Stand der 
Arbeiten auf dem laufenden halten und hoffen, auch von Ihnen 
Uber die Ausarbeitung Ihrer Positionen inforrniert zu werden. 
Lassen Sie mich noch einrnal am Ende dieser Sitzung unseren Dank 
aussprechen. Sobald wir definitive Plane fur die Revision des 
Uebereinkornrnens, die wir Ihnen zur Verfugung stellen konnen, 
ausgearbeitet haben, werden Sie diese erhalten. Vielen Dank fur 
Ihre Aufmerksamkeit." 

Wort en: 

[Anlagen folgen] 
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Das Erfordernis fur neue Sorten, sich deutlich von zuvor freigegebenen 
Sorten unterscheiden ZU mussen, ist fur Landwirtschaft und Pflanzenzuchtung von 
Vorteil und fordert die Verwendung und Erhal tung von genetischen Ressourcen. 
Das Angebot an genetisch unterschiedlichen Sorten ermoglicht dem Landwirt eine 
gewisse Flexibilitat, urn den am besten geeigneten Genotyp auszuwahlen und die 
urnwelt- und schadlingsbedingten Risiken tiber mehrere Genotypen zu verbreiten. 
Die Pflanzenzuchter werden ermutigt, durch unabhangige Zuchtung mit unter
schiedlichen Germplasmen verschiedene Genotypen freizusetzen, anstatt ihre 
Ressourcen auf eine begrenzte oder gar identische genetische Basis zu konzen
trieren. Allerdings konnen diese Ziele nur dann erreicht werden, wenn die 
Sorten genau beschrieben und die Unterschiede zwischen den Sorten gemessen 
werden konnen. Die Bedeutung des ersten dieser beiden Schritte spricht fur 
sich selbst, denn er erlaubt dem Zuchter, tiber die Gewahrung eines Sorten
schutzrechts oder Patents fur neue Sorten seine Investitionen wieder einzu
bringen. 

Die Beschreibung und Beurteilung der Abstande zwischen Sorten kann in 
zwei Phasen erfolgen. Die erste ist die Auswahl einer Reihe von Merkmalen und 
Protokollen, die einen genauen Vergleich zwischen den Sorten ermoglichen. Die 
zweite besteht in der Aufstellung einer Reihe von Merkmalen und Protokollen, 
urn einen Vergleich zwischen den Sorten zu ermoglichen und ihre Aehnlichkeit 
oder Unterschiede messen zu konnen. Komplizierter ist der zweite Schritt, denn 
hierbei stellt sich nicht nur die Frage, welches Merkmal zu verwenden ist, 
sondern es ist auch der Abstand zu berechnen und daraufhin zu entscheiden, auf 
welchem Unterschiedsniveau eine Sorte als unterscheidbar gelten soll - oder 
urngekehrt, auf welchem Niveau der Aehnlichkeit eine Sorte nicht als unter
scheidbar zu betrachten ist. 

Wir haben versucht, diese Fragen wie folgt zu losen: i) durch die 
Schatzung der Zuverlassigkeit zahlreicher morphologischer Deskriptoren und 
ii) durch die Messung der Abstande zwischen den Inzuchtlinien mit bekannten 
Stammbaurn-Beziehungen, wobei wir verschiedene Deskriptoren verwendeten. Bei 
diesen verschiedenen Deskriptoren handelt es sich urn: Morphologie, Isozyme, 
Zein-Samenproteine, Stammbaurndaten, Heterosis, Ft-Ertrag sowie DNS-Restrik
tionsfragmenteprofile. Fur jeden einzelnen dieser Deskriptoren wollten wir 
seine Fahigkeit, genetische Aehnlichkeit vorauszusagen, bewerten. Unser erstes 
Experiment (Heterosis I) urnfasste 31 Inzuchtlinien, deren Stammbaumbeziehung 0 
bis 85 % ist. Ein vergleichbares zwei tes Experiment (Heterosis II>, das sich 
auf 10 Linien mit einer Stammbaumbeziehung von 85 bis 100 % bezieht, ist 
gegenwartig im Gange. Die vorlaufigen Daten dieses zweiten Experiments stehen 
in den nachsten Wochen zur Verfugung. Zudem wurde ein drittes ahnliches Expe
riment, in dem an die landwirtschaftliche Umwelt in Europa angepasste, eng 
verwandte Linien verwendet werden, in die Wege geleitet. 

Abteilung fur Biotechnologie und Datenmanagement der Firma Pioneer 
Hi-Bred International, Inc., 7300 N.W. 62nd Ave., Johnston, Iowa, 50131, 
Vereinigte Staaten von Amerika 
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FORSCHUNGSDATEN - TEIL EINS 
-DIE VERWENDUNG MORPHOLOGISCHER MERKMALE ALS DESKRIPTOREN 

Material und Methoden 

In den Jahren 1985 und 1986 wurden mit einer Stichprobe von jeweils ftinf 
Pflanzen der einzelnen 31 Inzuchtlinien (Tabelle 2) an drei Orten in Iowa, 
Vereinigte Staat en von Arnerika, rnorphologische Daten fur 56 Merkrnale 
(Tabelle 1) gesarnmelt. Die Nutzlichkeit eines jeden Merkmals (d. h. wie gut 
der Phanotyp den Genotyp widerspiegelt) wurde bewertet, indern man die Wieder
holbarkeit ( t 2 ) mass. Urn die Unabhangigkei t deL" einzelnen Merkrnale zu be~·rer
ten, wurden zwischen allen Merkrnalspaaren Korrelationen ausgerechnet. Die 
Bedeutung eines einzelnen Merkrnals fur die Unterscheidung zwischen den Linien 
wurde errnittelt, indern der Beitrag jedes einzelnen Merkrnals in einer Hauptkorn
ponenten-Analyse berechnet wurde. 

Ergebnisse 

1. Wiederholbarkeit der Merkmale 

Die Wiederholbarkeit eines jeden Merkrnals, gernessen Uber verschiedene 
Kombinationen der Anzahl von Standorten, Jahren und Pflanzen pro Standort, ist 
Tabelle 3 zu entnehrnen. Die hochsten Wiederholbarkeitsschatzungen betrafen 
Rispe- und Narbenfaden-Merkrnale, wobei die vegetativen Merkrnale eine rnittlere 
bis hohe Wiederholbarkeit aufwiesen. 91 Prozent der Merkrnale hatten bei 
Messungen Uber zwei Jahre und an drei Standorten eine Wiederholbarkei t, die 
hoher als oder gleich 0,50 war. Sarrunelte man die Daten Uber zwei Jahre von 
zwei Standorten, sank diese Zahl auf 75 %. Die Zahl sank sehr stark auf 45 %, 
wenn man die Daten nur Uber ein Jahr von drei Standorten sarnrnelte. 

2. Korrelation zwischen Merkrnalen 

Die Merkrnalspaare, die ein hohes Korrelationsrnass aufwiesen, sind in 
Tabelle 4 wiedergegeben. 

3. Bedeutung der Merkrnale fur die Unterscheidung zwischen den Linien 

Die rneisten Merkmale waren wesentlich an der Trennung zwischen den 
Linien beteiligt. Keinen bedeutenden Beitrag leisteten lediglich sieben Mark
male (geschlossener Anthocyanring an der Basis der Hullspelze, Spelzenhaupt
farbe, Korngewicht, Blattlange, Anzahl der Seitentriebe, Pflanzenhohe und 
Deckblattfarbe). 

Diskussion 

Die Zuverlassigkeit rnorphologischer Merkrnale als Deskriptoren kann durch 
die Urnwelt beeintrachtigt werden, in der diese Merkrnale gernessen werden 
(Comstock und Moll, 1963; Goodman und Paterniani, 1969; Goodman und Bird, 
1977; Carnussi et al., 1983; 1985; Patterson und Weatherup, 1984). Die Zuver-
1assigkeit der ~orpho1ogischen Eigenschaften fur die Sortenbeschreibung kann 
wie folgt erhoht werden: i) durch Ausschaltung derjenigen Merkrnale, die ein 
hohes Mass wnweltbedingter Wechselwirkung aufweisen, d. h. der Merkrna1e, fur 
die der Urnwelteffekt vorn Genotyp abhangt, und ii) durch Sarnrnlung von Daten 
unter rnehreren Urnwe1tsbedingungen. Diese Studie ergibt, dass zwnindest fur die 
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Reihe der - hierin untersuchten Germplasmen die meisten die Rispe und Kolbe 
betreffenden morphologischen Merkmale sowie zahlreiche vegetative Merkmale 
zuverlassliche Deskriptoren sein konnen, unter der Voraussetzung, dass die 
Messungen mindestens unter zwei Umwel tbedingungen und iiber zwei Jahre vorge
nommen werden. Merkmale mit einer hohen Korrelation sollten hinsichtlich ihrer 
Eignung zur Feststellung der Unterscheidbarkeit keinen gleichen und unabhangi
gen Stellenwert erhalten. 

FORSCHUNGSDATEN - TEIL ZWEI 
DIE NUETZLICHKEIT MORPHOLOGISCHER, BIOCHEMISCHER UND GENETISCHER 

DESKRIPTOREN FUER DIE PRUEFUNG AUF UNTERSCHEIDBARKEIT ZWISCHEN INZUCHTLINIEN 

Material und Methoden 

Die Abstande zwischen den Linien wurden fur die 31 Inzuchtlinien 
(Tabelle 2) errechnet, indem man 56 morphologische Merkmale verwendete, die 
durch umweltbedingte Wechselwirkung relativ unbeeinflusst waren (Wiederholbar
keitsschatzungen von >10,50 bei Messungen iiber zwei Jahre andrei Standorten). 
Paarweise Abstande und Assoziationen zwischen den Linien wurden durch Haupt
komponentenanalyse (MORPHDI) und kanonische Variableanalyse CMAHDIST), wobei 
die Linien zusatzlich gemass bekanntem Stammbaum in sieben Gruppen zusammenge
fasst wurden, ermittelt. Die Isozym-Daten fur 29 Genloci erhielt man durch 
Starkegel-Elektrophorese (Cardy et al., 1980; 1983; Smith, 1984; Stuber et al., 
I987). Zwischen den Linien wurden modifizierte Rogers-Abstande CGDIST) errech
net. Die Daten fur die Stammbaum-Verwandtschaft wurden kalkuliert (Kempthorn, 
1969; Delannay et al., 1983) sowie die paarweisen Abstande zwischen den Linien 
(PCREL) durch Hauptkoordinateanalyse errechnet. Die chromatographischen Zein
Daten wurden durch umgekehrte flussige Hochleistungschromatographie gesammelt, 
wobei in getrennten Experimenten sowohl Ca- als auch Cta-Kolonnen verwen
det wurden (Smith und Smith, 1986). Die Matrize der Abstande zwischen den 
Linien (C8Cl8ADI) berucksichtigte sowohl die quantitativen als auch qualitati
ven Unterschiede der Zein-Proteine zwischen den 'Linien. Von Ft- und 
Fz-Samengenerationen, die im gleichen Umfeld erzeugt worden waren, wurden 
Heterosis-Daten CHBUACR) und Ertrage von Ft-Hybriden CFIBUA) gesammelt. Die 
Ertragsprllfung wurde iiber einen Zeitraum von zwei Jahren unter Verwendung von 
jeweils 60 Pflanzen jeder Ft- und Fz-Generation in zwei Replikaten an fUnf 
Standorten in Iowa, Illinois, Nebraska und Indiana durchgefllhrt. Die Korrela
tionen der zwischen den Linien gemessenen Abstande wurden auf der Grundlage der 
anhand des Labor-Stammbaums ermittelten Abstande sowie der Anbau-(Heterosis)
daten kalkuliert. 

Ergebnisse 

Die Korrelationen der fur jedes Paar von Abstandsmessungskriterien 
gemessenen Abstande zwischen den Linien sind Tabelle 5 zu entnehmen. Die 
Assoziationen unter den Linien auf der Basis der Morphologie allein (Abb. 1) 
und der nach Stammbaum zusammengefassten Morphologie (Abb. 2) waren grossten
teils im Vergleich zu einer aufgrund von Stammbaum, Heterosis oder F ~-Er
tragsdaten zu erwartenden Assoziation rein zufallig. Die Isozymdaten unter
scheideten mit Ausnahme von 207 und G29 alle Linien. Alle Linien mit Ausnahme 
von A632 und G53 ergaben unterschiedliche Chromatogramme. Zusammengenommen 
beschrieben die Isozym- und Chromatographiedaten einmalig alle 31 Linien. Die 
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mit Chromatographie- gemessenen Abstande (Abb.- 3) und insbesondere die Isozym
daten (Abb. 4) ergaben Korrelationen mit den -auf Stammbaum, F1-Ertrag und 
Heterosis begri.indeten Abst·ande, die hoher als die anhand von morphologischen 
Daten ermittelten lagen. Diese Korrelabonen waren allerdings gering 
(Tabelle 5). Die hochsten zwischen den Abstanden gemessenen Korrelationen 
betrafen die prozentuale Verwandtschaft nach Stammbaum, F1-Ertrag und 
Heterosis (Tabelle 5, Abb. 5 und ~). 

Diskussion 

An die Systeme zur Sortenbeschreibung werden heute grossere Anforderungen 
gestellt. Nicht allein mussen die Sorten beschrieben werden, sondern es sind 
auch die Abstande zwischen den Linien zu errechnen, urn das Inverkehrbringen 
unterschiedlicher Linien zu gewahrleisten. Morphologische Daten haben in dieser 
Hinsicht nur eine begrenzte Nutzlichkeit, weil ihre Auspragung durch umweltbe
dingte Wechselwirkungen beeintrachtigt werden kann. Und die genetische Kon
trolle der meisten morphologischen Merkmale ist noch unbekannt und vermutlich 
kompliziert. Deshalb sind mit morphologischen Daten Genotypen nicht leicht und 
auch nicht genau zu beschreiben, und sie erlauben auch keine zuverlassigen 
Schatzungen der Verwandtschaft zwischen den Linien. Der Beweis fur diese Tat
sache wurde mit der vorliegenden Studie erbracht, denn die geringste Korrela
tion zwischen den gemessenen Abstanden wurde mit morphologischen Deskriptoren 
festgestellt. Infolgedessen konnen phanotypische Vergleiche allein nicht immer 
ein hinreichendes Kriterium der Unterscheidbarkeit erbringen. Ferner hat die 
Breite der genetischen Basis einen direkten Einfluss auf die Moglichkeit, ver
achiedene Sorten in Umlauf zu bringen. Die Fahigkeit jeder Datenreihe, zwischen 
Cgenotypisch) wirklich unterschiedlichen Sorten zu unterscheiden, soll te des
halb festgestellt werden, und zwar im Hinblick auf ihre Fahigkeit, As~oziatio
nen zwischen den Linien aufzuweisen, die genotypische Unterschiede widerspie
geln. Fur diese Studie wurden zwei Parameter fur die Schatzung der genetischen· 
Verwandtschaft zwischen den Linien verwendet. Erstens Stammbaumdaten, die eine 
Schatzung der Verwandtschaft aufgrund aller Gene erm()glichen. Die aufgrund der 
Stammbaumangaben errechneten Abstande konnen jedoch ungenau sein, weil sie 
keine Auslese voraussetzen. Zweitens Hererosis und F1-Ertragsdaten. Diese 
Daten beziehen sich auf Loci, die bisher noch unbekannt sind; man nimmt jedoch 
an, dass sie zahlreich und Uber das Genom breit verteilt sind. Allerdings ist 
die Messung dieser Merkmale aufgrund der Umwelteinflusse schwierig und erfor
dert sehr viel Zeit. 

Weder morphologische, noch isozymische oder zein-chromatographische 
Daten erlauben eine Messung der Aehnlichkeit zwischen den Linien, die genau 
die entweder aufgrund des Stammbaums oder der Heterosis-Daten geschatzte gene
tische Aehnlichkeit widerspiegelt. Demgegeniiber konnte die morphologische oder 
biochemische Aehnlichkeit zwischen den Linien als Hinweis auf eine mogliche 
genotypische Aehnlichkeit verwendet werden. Die Heterosis ermoglichte eine 
Schatzung der Aehnlichkeit, die mit dem Verwandtschaftsgrad aufgrund des 
bekannten Stammbaums korreliert war. Somit konnte die Heterosis-Messung sich 
in den Fallen als zusatzliche PrUfung der Aehnlichkeit als sehr nutzlich 
erweisen, in denen mit morphologischen oder biochemischen Daten kein bedeuten
der Unterschied feststellbar ist. 

Eine kritische Frage, d. h. die Unterscheidungshohe, die als Schwelle 
oder Hohe des Mindestabstands angesehen werden sollte, ist noch zu behandeln. 
Diese und andere von uns sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch 
in Europa gesammelten Daten von eng verwandten Linien konnten den Zuchtern und 
anderen Personen helfen, aufgrund der Anbauleistungsfahigkeit, des Stammbaums 
oder der allgemeinen genetischen Verwandtschaft einen Konsens iiber die Hohe 
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der Aehnlichkeit zu erreichen, die die Schwellenhohe der Unterscheidbarkeit 
- ware. Unsere zwei ten und dri tten Heterosis-Versuche werden den Grad des mor

phologischen und biochemischen Unterschieds sowie den Heterosis-Effekt zeigen, 
die im allgemeinen mit den verschiedenen Hohen der zwischen den Linien festge
stellten Stammbaum-Verwandtschaft verbunden sind. Die von uns zusammengestell
ten Daten durften somit erlauben, Normen festzulegen, welche: 

1) aufgrund der morphologischen und/oder biochemischen Daten einen Screen 
fur die wahrscheinliche Unterscheidbarkeit bieten wUrden, und 

2) fur die verbleibenden Linien mit moglicher Aehnlichkeit einen weiteren 
Screen bieten wUrden, der auf einer durch Heterosis gemessenen, ein
gehenderen und genaueren Schatzung der Anbauleistung und genotypischen 
Aehnlichkei t beruht und somi t Linien aufweist, die keinen gesicherten 
Unterscheidungsgrad aufweisen. 

Ein etwaiges schrittweises Vorgehen, urn die Unterscheidbarkeit zwischen 
Inzuchtlinien zu prufen, konnte folgenderweise aussehen: 

1) Messungen und aufmerksame Beobachtung der morphologischen Daten erbringen 
den ersten Hinweis auf ahnliches oder identisches Material. 

2a) Fur eine genauere Bewertung von sehr ahnlichen Linien wird eine Reihe 
von morphologischen Messungen - darunter auch von bedeutenden agronomi
schen Merkmalen - in Replikatsanbauparzellen mit Vergleichslinien als 
Kontrollen durchgefUhrt, und zwar mindestens an zwei oder drei Standorten 
und Uber zwei Jahre. 

Zb) Schnelltests im Labor - wie z. B. Elektrophorese von Isozymen und iso
elektrisches Fokussieren oder Chromatographie von Zeinproteinen - waren 
eine zusatzliche Moglichkeit, die Unterscheidungshohe zwischen den Linien 
zu prufen. Die Restriktions-Fragmentelangen-Polymorphie (Restriction 
Fragment Length Polymorphism = RFLP) konnte ebenfalls gepruft werden, 
wenn ihre Trennung und Analyse wirtschaftlich machbar wird, aber nur 
nachdem die Daten bezuglich der residuellen Heterozygositat innerhalb 
der Linien gesammelt wurden. 

2c) Material wUrde in Herosisuntersuchungen, zu denen auch Kreuzungen mit 
gemeinsamen Testern gehoren, gepruft werden. 

Fur die Anfangsphase dieser Testfolge sind keine weiteren Anstrengungen 
als die derzei t gemachten erforderlich. Ohne Heterosisdaten kann keine Ent
scheidung oetreffend die Identitat oder einen unannehmbar kleinen Abstand 
getroffen werden. Bedeutende agronomische Merkmale konnen ein grosseres Gewicht 
haben, und daher ist es nicht erforderlich, die endgultige Entscheidung Uber 
den (Mindest-)Abstand nur auf Merkmale von geringfugiger landwirtschaftlicher 
Bedeutung zu begrUnden. Stammbaum-Unterlagen sollten zusammen mit einer eides
stattlichen Erklarung, in der ihre Gultigkeit beurkundet wird, eingereicht 
werden. 

Wir hoffen, dass unsere Unterlagen und Arbeiten eine Diskussion anregen 
und zur Losung der Problema beitragen mogen, denen wir heute bei der Beschrei
bung gegenUberstehen. 

[Liste der Nachschlagewerke folgt] 



0512 
IOM/III/6 

Annex II/Annexe II/Anlage II 
page 6, Seite 6 

Refer en<;.~ 

Camussi, A., Spagnol etti Zeul i, P. L., and Mel chi or re, P. 1983. 
Numer!·t:al taxonomy of Italian maize populations: Genetic 
distances on the basis of heterotic effects. Maydica 
28:411-424. 

Camussi, A., Ottaviano, E., Cal in ski, T., and Kaczmarek, z. 
1985. Genetic distances based on quantitative traits. 
Genetics 111:945-962. 

Cardy, B.J., Stuber, C.W., and Goodman, M.M. 1980. Techniques 
for starch gel electrophoresis of enzymes from maize (Zea 
mays L.}. Dept. of Statistics, Mimeo No. 1317. North 
Carolina State Univ., Raleigh, N.C. 

Cardy, B.J., Stuber, C.W., Wendel, J.F., and Goodman, M.M. 
1983. Techniques for starch gel electrophoresis of 
enzymes from maize (Zea mays L.}. Dept. of Statistics, 
Mimeo No. 1317 {rev.}. North Carolina State Univ., 
Raleigh, N.C. 

Comstock, R. E. and Moll, R. H. 1963. Genotype-environment 
interaction. 1D Statistical genetics and plant breeding. 
Nat'l. Res. Council Publ. No. 982, pp 164-194. 

Del an nay, X. , Rodgers, D. M. , and Pal mer, R. G. 1983. Relative 
genetic contribution among ancestral lines to North 
American soybean cultivars. Crop Sci., 23:944-949. 

Goodman, M.M. and Bird, R. Mck. 1977. The races of maize: IV. 
Tentative grouping of 219 Latin American races. Econ. 
Bot. 31:204-221. 

Goodman, M.M. and Paterniani, E. 1969. The races of maize: 
III. Choices of appropriate characters for racial 
classification. Econ. Bot. 23:265-273. 

Kempthorn, 0. 1969. An introduction to genetic statistics. 
Iowa State Univ. Press, Ames, IA. · 

Patterson, H.D. and Weatherup, S.T.C. 1984. Statistical 
criteria for distinctness between vari~ties of herbage 
crops. J. Agric. Sci., Camb. 102:59-68. 

Smith, J.s.c. 1984. Genetic variability within u.s. hybrid 
maize: multivariate analysis of isozyme data. Crop Sci. 
24:1041-1046. 

Smith, J.s.c. and Smith o.s. 1986. Environmental effects on 
zein chromatograms vf maize inbred lines revealed by 
reversed-phase high-performance liquid chromatography. 
Theor. Appl. Genet. 71:607-612. 

Stuber, C.W~ Wendel, J.F., Goodman, M.M., and Smith, J.S.C. 
1987. Techniques and scoring procedures for starch gel 
electrophoresis of :nzymes from maize (~mays L.) Mimeo. 
North carolina State University, Raleigh, N.C. 



Xorpbological traits aeosured in the present study .. 

Al. Mea.snreau:ntB JD"de at ~tntbcsis 

a:uak blade lenqth 
Bwak ciliation 
Pollen ahec:l aaount 
Beat uni ta to pollen abed 

Beat uni t:a to ailt. etae.rgence 

61lk Anthocyanin 
Silk colour 
Silk colour saturation 
~aaael floret denaity 

Central spike len9tb 
'l'aasel axia length 
T~aae~ peduncle length 
Taasel branch anqle 
Tassel b~ancb len9tb 
Tassel pri•ary branch number 
Tassel secondary brancb number 
Anther p~iaary colouc 
Anther prirary colour saturation 
Anther secondary colour 

Anther •eoondary colour saturation 
Glume primacy color 
Glume primary colour satu~ation 
Glwae secondary colour 

Cluae £econdcy colour satucatioo 
Bar gluae anthocyanin 

Leaf aAqle 
Leaf attitude 
Leaf fona 
Leaf variegation 
Leaf lenjth 
I.uf vidth 
Leaf area 
Leaf nuaber 
Sheath anthocyanin 
Plant diaaetec 
Internode len~th 
Eac heiqht 
Plant height 
!lode nu.ber 
Nuaber of tiller• 
'tiller he1g!:lt 

.HUSK BLA. 
HUSK CIL 
POLL SHD 
SHED HtJ 

SILK BO 

SILK ANT 
SILK BOE 
SI.LK SAT 
TAS E"LOR 

CEN SPIK 
TAS AX L 
T.AS PD L 
TAS BR A 
TAS BR L 
TAS lBRN 
TAS 2BRN 
ANT lBUE 
ANT lSAT 
ANT 2BUE 

ANT 2SAT 
GLO lBUE 
GLO lSAT 
GW 2.1:1UE 

GW 2SAT 
BAR CLU 

LEAF ANG 
LEAP' ATT 
LEAP FRK 
VAR LEJ\V 
LEAP LEN 
Lf:AF WID 
LF.AF ARE 
LF.AF NO 
sam coL 
PLNT DIA 
INTN LEN 
EAR BGT 
~'"IT HGT 
NODE NO 
NO 'TILL.R 
TILLR BT 

1-3 
1-3 
1-3 
no. 

no. 

1-1 
colour 
1-) 
em 

em 
em 
em 

angle 
0111 

no. 
no. 

colour 
l-l 

colour 

1-3 
colour 

1-3 
colour 
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1-l 

angle 
1-l 
1-) 
1,2 
CJU 

mm2 
en; 
no. 
1-J 
lmm 

an 
em 
em 
no. 
no. 
1-3 

1, little; 2, uode~ateJ 3, very long husk blade 
1, little; 2, moderate; 3, very hairy husks 
l, little, 2, moderate; 3, heavy pollen shed 
Beat units accumulated from emer9ence to 50\ pollen 
shed 

Beat units accu~ulated froa emer9ence to 50\ silk 
erae::gence 

l, absent; 2, moderate, 3, aucb ailx anthocyanin 
Colour of silk 
1, little; 2, aoderate; 3, •uch colour saturation 
Number of P.aired spikelets in 4cm •idaection of 
taasel central spike 

Length of tassel central spike 
Length of tasRel axis 
Length of tassel peduncle • 
Averaqe anqle of the lowest 4 tassel branches 
Len9th of longest tassel branch 
Number of primary rassel branches 
Number of seconday tassel branches 
Predo~inant colour of anthers 
1, little' 2, .oderate; 3 • .uch colour saturation 
Secondary (nonpredominant) colour of anthers (if 
present) 

1, little; 2, moderate~ 3, much colour saturation 
Predoainat colour of glumes 
1~ little; 2, moderace; 3, .ucb colour aaturation 
Seconday (nonpcedominant) colour of qlumes {if 

present) 
l, little; 2, ~odecates 3, much colou~ aatucation 
1, no: 2, moderate; 3, high deqree of bar glume 

anthocyanin 
An9le between main stem and leaf above ear leaf 
1, no: 2, moderate; 3, strongly bent leaf 
1, very tight; 2, medium; 3, very bcoad leaf fora 
1, leaves variegated; 2, leaves not variegated 
Length of ear leaf 
Width of ear leaf (widest point) 
Leaf area 
Number of leaves per plant 
1, no: 2, moderate; 3, very heavy anthocyanin 
Diaaeter at widest point of aain stem 
Lenqth from 3cd to 4th node of main stem 
Distance froa soil level to base of main ear 
Distance from soil level to top of central spike 
Number of nodes on main stem. 
NUQbe.r of tillers 
1, <33: 2. 3•-96; 3, 267 ·perce~~ of aain stem 
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)) • MeAsnrellents taJs:en at baryest. 

!u nuabe.r 
Ear diaaetet 
Z.r length 
tar vei¢~t 
Cob diaaeter 
lernel colour 
Iernel colour saturation 
Iernel type 
Iernel nw:aber per row 
1\aber. of kernel rows 
ler ne l length 
Iernel width 
Xernel v.1ght 
Cob pitb diametel:' 
br sbape 

EAR NOM 
EAR DIA 
EAR LEH 
EAR WT 
COB DIA 
KERN HUE 
KERN SAT 
KERN TYP 
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.KERN ROW 
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.KERN WID 
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EAR SliP 
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CJl 
g 
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colour 
1-3 
1,2 
no. 
no .. 
IIIID 
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Numb-er of ears per plant 
Diameter of ear (unshelled) 
Length of ear 
Weight of husked ear (unshelled) 
Diameter of cob (shelled) 
Colour of endos~rm 
1, little; 2, moderateJ 3, ~ch colour saturation 
1, shrWlken: 2, notllal 
Naa~r of kernels per row 
Num.bcr of kernel rows per ear 
Length of kernel iaean of 10 kernels per plant) 
Width of kernel '•ean of lO ker~ls per plant) 
~eigbt ot 100 ketnels 
Diameter of cob pith 
1, cylindrical; 2, medium; 3, conical ear shape 
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Table 2. Lines used in the present study. Lines used to make 

Inbred 

814 

G42 

G83 

251 

848 

GSO 

GSS 

*Mo17 

207 

G29 

G81 

K42 

595 

B76 

G35 

G84 

V25 

the diallel crosses are underlined. (Proprietary codes 
of Pioneer Hi-Bred International, Inc. are used unless 
the inbred is publicly available. In that case, the 
public code is given and denoted on such by an asterisk). 

Pedigree 8ackg round 1 t· Inbred Pedigree Background 1 , 

A 211 F 

A 846 F 

A 847 F 

8 G39 F 

B G53 F 

8 G74 F 

B G80 F 

c G86 F 

D Z38 f 

D *A632 f 

D *873 f 

D G12 G 

E G71 G 

E N65 G 

E 

E 

E 

1 I Identical letters denote inbreds of similar germplasm background 
according to known pedigree. 

' 
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Toble J. 1\epe&tability ( t, ) e&tillates for ~orpholo9ic~l 

Trait 
Over 2 year1 

t 1 ( 3 lo~~Gf1 
Over 2 yeers 

t 1 L2._loca;yr) 
Over 

t. 2 ( 1 
2 yeac• 
loctxr! 

HUSP\ l\LA 0.86 0.65 o.so 
HUS~ ClL 0.71 0.4'7 0.32 POLL SHD 0.37 0.16 0.10 
SH!OT HU 0.81 0.58 0.42 SILX HU 0.82 0.61 0.45 SlLJit ANt 0.97 0.91 o.es 
Slu~ HUE 0.96 0.90 0.83 
SIL~ SAT o.es .o. 61 0.45 TAS FLOR 0. 9 4 0.85 0.79 
CEN SPIK 0,95 0.87 0.81 TAS AS L 0.96 0.90 0.86 TAS PO L 0.91 0.77 0.71 TAS BR A 0,93 0.83 0,74 
TAS BR L 0.95 0.87 o.eo T.AS 1' Y aRN 0.98 0. 93 0.89 TAS ~ry BRN 0.91 0.78 0.74 ANT lr Y HUE 0.97 0.91 0.87 ANT 1' Y SAT 0.49 0.33 0.22 ANT 2'V HU£ 0,85 0,85 0.52 ANT 2'" SAT 0.62 0.83 0.52 GLU 1' r HU! 0.64 0.65 0.25 GLU l' 1 SAT 0,31 0,12 0.09 GLU 2r Y HUE 0.23 0.18 o.os GLU 2'Y SAT 0.83 0.78 0 
B~P. GLUM 0.68 0.44 0.42 LEAP' .ANG 0.94 0.87 0.87 LEAF ATT 0.80 0.65 0.65 LEAF FRM 0.84 0.67 0.67 V.AR LE.AV 0.06 0.1~ 0.13 LEAF LEN 0.91 0.86 0.83 LEAF' WlD 0.65 0.73 0.73 LEAF ARE 0.89 0.84 0.'79 LEAF NO. 0.84 0.66 o.ss SHTH COL 0.52 0.26 0.16 PLN'I' OIA 0.73 o.so 0.41 
IN'l'N LEN 0,60 0.35 0.29 EAR HGT 0.90 0.77 0.66 PLNT }:!GT 0.92 0.80 0.69 NODt NO, 0,83 0.63 0.50 NO, TLLR 0. 7 6 0.42 0 EAR NO. 0.57 0.29 0.21 !All O!A 0.91 0.80 0.74 EAR LEN 0.59 0.36 0.32 EAR WT 0.80 0.59 0.47 COB DIA 0.92 0.82 0.72 
KEF.N HUE 0.61 0.61 0.43 KERN SAT 0.68 0.40 0.27 KERN TYP 0.17 0.07 0 KERN NO./R 0. 7 2 -0.49 0.36 KERN ROW 0.94 0.86 0.81 
KE~N LEN 0.87 '0. '4 0.64 KERN WlO 0.93 0.85 0.79 KERN WT 0.74 0.53 0.52 PITH DIA 0.86 0.71 0.65 EAR SHAP 0. 7 6 o.ss 

lra lt ~. 

Over ~ 
"' j' t: :: t ._ ( 

t' L!..l£..c 11/ ~: _ r. ; 
0.20 
o.so 
0. ~-" o.rs 
0.71 
o. e !-! 
o.e~ 
0 .. L 
0. 7 ·~ 
0. 7 :~ 
'J.J-: 
0.6S 
0. "7 2 
0.78 
0.66 
0.6~ 
0.7~ 
0.20 
0.(11 
O.JO 
0.25 
0. 2 ~. 
o."r 
0.30 
0. l ~ 
0. 71 
0.36 
0. ~ ~ 
0 
0.32 
0. l 4 
0.62 
0.66 
0 
0' 2 ,_ 
0.2() 
0.65 
0.62 
0.4~ 
0 
c~ 

o.~t 
0 
0.2~ 
0.57 
0.70 
0.14 
0 
0.:1: 
0.75 
0.64 
0.65 
0.4G 
v.:1G 
~D 
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Table 4. Pairs of morpholo9ical traits which showed 
correlations >0.70 or <-0.70. 

Traits Correlation 

SILK HU - SHED HU 0.94 

SILK HUE - SILK ANT -0.94 

KERN SAT - KERN HUE 0.89 

LEAF NO. - NODE NO. 0.84 

LEAF FRM - LEAF ATT 0.83 

KERN WT - KERN WID 0.81 

LEAF ANG - LEAF ATT 0.81 

LEAF ANG - LEAF FRM 0.81 

PLNT HGT - EAR HGT 0.79 

COB DIA - KERN ROW 0.78 

BAR GLUM - VAR LEAV 0.76 

GLU lry HUE - VAR LEAV -0.7 5 

LEAF ARE - LEAF WID 0.75 

PLNT HGT - NODE NO. 0.75 

COB DIA - EAR DIA 0.74 

KERN HUE - KERN TYP 0.74 

SILK ANT - SILK SAT 0.73 

SHED HU - CEN SPIK 0.72 

KERN THK - SILK HU 0.71 

LEAF ARE - SHED HU 0.71 

PITH DIA - COB DIA 0.71 

KERN THK - SHED HU 0.70 

0517 



Table 5. Pearson correlation coefficients between the 
various data sets used to estimate associations 
or distances between lines. 

~ cmRElATICN CXEf't'IOENl'S I PKB > IRI tN:ER HO:IU)oo() I l"l.K5m OF CBSERVATICNS 
MPCREL G>Isr MND>Isr C80.8ADI ~ HBlPtCR KmB DI 

MPCREL 1.00000 -o.49675 -o.25649 -o.32533 -o.86393 -o.79187 -o.30094 
0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

467 467 .467 467 105 105 436 
G>IST -o.49675 1.00000 0.09452 0.20005 0.56148 0053895 -o.00974 

0.0001 0.0000 0.0412 0.0001 0.0001 .0001 0.8394 
467 467 467 467 105 105 436 

~1ST -Q.25649 0.09452 1.00000 -Q.04642 0.34554 0.34248 0.34272 
0.0001 0.0412 0.0000 0.3168 0.0003 0.0003 0.0001 

467 467 467 467 105 105 436 
C8C18ADI -o.32533 o.2ooo5 -o.o4642 1.ooooo o.431o8 o.42363 -o006129 

0.0001 0.0001 0.3168 0.0000 0.0001 0.0001 .2015 
467 467 467 467 lOS lOS 436 

Fl.BlA -o.86393 0.56148 0.34554 0.43108 1.00000 0.85756 0.28943 
0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0000 0.0001 0.0040 

105 105 105 105 105 105 97 
HBl.PQ -o.79187 0.53895 0.34248 0.42363 0.85756 1.00000 0.27560 

0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0000 0.0063 
105 105 105 105 105 105 97 

l'DU'H DI -Q.30094 -Q.00974 0.34272 -Q.06129 0.28943 0.27560 1.00000 
- 0.0001 0.8394 0.0001 0.2015 0.0040 0.0063 0.0000 

436 436 436 436 97 97 466 
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Figure la >-Scatter plot of distances between lines on the basis 
of pedigree (percent relationship, PCREL) versus 
mor ph ol ogy. 

Figure lb Scatter plot of distances between lines on the basis 
of heterosis versus morphology. 

Figure lc Scatter plot of distances between lines on the basis 
of F1 yield versus morphology. 

Figure 2a Scatter plot of distances between 1 ines on the basis 
of pedigree (percent relationship, PCREL) versus 
m or ph ol o gy cons t r a i ned by pe dig r e e. 

Figure 2b Scatter plot of distances between lines on the basis 
of heterosis versus morphology constrained by 
pedigree. 

Figure 2c Scatter plot of distances between lines on the basis 
of F1 yield versus morphology constrained by 
pedigree. 

Figure 3a Scatter plot of distances between lines on the basis 
of pedigree (percent relationship, PCREL) versus 
zein chromatographic data. 

Figure 3b Scatter plot of distances between lines on the basis 
of heterosis versus zein chromatographic data. 

Figure 3c Scatter plot of distances between lines on the basis 
of F 1 yield versus zein chromatographic data. 

Figure 4a Scatter plot of distances between lines on the basis 
of pedigree (percent relationship, PCREL} versus 
isozyme data. 

Figure 4b Scatter plot of distances between lines on the basis 
of heterosis versus isozyffie data. 

Figure 4c Scatter plot of distances between lines on the basis 
of F1 yield versus isozyme data. 

Figure 5 

Figure 6 

Scatter plot of distances between lines on the basis 
of heterosis and pedigree (percent relationship, 
PCREL). 

Scatter plot of distances between lines on the basis 
of ~J yield and pedigree (percent relationship, 
PCREL) • 



VERSUS 

PCREL 
90 .. 

80 

* • • 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA 
PLOT OF" PERCENT RELA"TIONSHIP 

MALAHANOBIS DISTANCE BASED ON MORPHOLOGICAL OATA 

R2 -
B -

70 i • .. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

• 

... 
• ·- . -• • 

• • • .... 
• • • .. 

.... 

• .. • • t• • 
• .. .. .. 

a * • 
....... • .. .. . .. .. ... . .. 

• 
... · ...... . .. ...... 

.. 
• 

• 

-· 

.. 
a .. 
... 

... 
.... 

• 

.. 
... •• • 

.. • 

• 

... a 

... • •• 
~ ........... ... ... 

• .. 
... 

• ... 
.. &.A 

... •" 

• 

• ... 

.. 

.. 

• 

... 

a .. 

• • 

.. 
... 
.... 

.... • .. 

• .. .. ..... 
• .. 

• 

• . ... 
• 

• • • • 
• .. .. • • / .. ... .. • ... • .l 

...., *• • •) ab• a • ;l ..,.. ... -... ... .. .. _ # .... :J ..... ' ,~o• l. .. • ... .ill .... 
r ~ .. a .-11 .or 6Mt 'I --:3 a+ .._l._. ..._..__.., 

'i 1 r 

0 "10 zo .30 40 50 60 

.... 

... • 
• • 

... .. 

a ... ... 

... ... 
• .... .. * ... • • • • • • • ... •~;, ...... -......... . ... ,. 

70 80 90 

GENERil.IZEO OrST FROM MORP""iOLOGICAL DATA 

FIGURE la 

0.08 
0.33 

100 

0 
(JI 

I'J 
0 

~ 
(I) 

X 

I'CJH 
Ill H 

IQ....._ 

(l)~H 
:;:(1)~ 
' X ....._ 

(I) H 
Cll H 
(l)HH 
.... H...._ 
rt"....._m 
(I)~ 
..... ..... 
~Ill 

IQ 
(I) 

H 
H 



HETEROSIS STUDY 85-86 DATA • 
FIGURE lb 

PLOT OF' HETEROSIS (2•(F 1 -F2)} lN PERCENT 
VERSUS MALAHANOB~S DISTANCE BASED ON MORPHOLOGrCAL DATA 

TRAfT - GRAfN YtELD 

110 ~ R2 - 0.08 
a - 0.34 

• • .. 
100 i .. • 

• • • 
90 -i • .... • .. 

• 
• • • .... • .. .. 

• .. 
"\. 

... 
80 -1 a • ... ... • ... • • & • • .. . .. • .. g • • • . • 70 -1 • • CD .. 

~ • • 
'gH 

.. A .. • H • • IQH • CD ....._ 
E 60 • " ~g~ • T .. -· • ... UlCD:J:: E .. • ' ~ ....... • • R .. cnCD::: • • 0 50 .. CDHH 
s • ....H...._ .. rt"....._O'I 
I ... 

CD ~ s ... • .. 
• .. ~~ 40 • Ullll • 

~ • IQ 
CD 

... • H 
H 30] 

• 
20 

Al 

• 
• 

':1 
• 

• 
• 

• 
-10 

0 10 20 .30 40 50 
C) 

60 70 80 90 100 (51 

GENERILfZEO OIST f""ROM MORPHOLOG:CAL DA.7A N 
~ 



--------··---- ,_._ ... -- .... 

C) 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA FIGURE lc (Jl 

Pl.OT 01='" f"1 YIELDS IN BUSHELS PER ACRE N 
VERSUS DISTANCE F"ROM HPLC ANALYSIS N 

TRAIT - GRAJN YIELD 

, 70 -{ R2 = 0.09 .. 8 - -0.07 • • • .. .. 
.. .... 

160 i .. .. • .. .. .. • • ... .. • l 
l50 -1 .. .. .. .. • • ... ... • ... ... .. ... ... l . .. • • .. 6 A • ... • • • .. 
, 40 -{ .. .. • ... .. .. .. .. "' • .. .& 

§ F 130 l ... ... . 
1 ... • • (D 

... ~ 

• .... "'H .. Ill H y 

120 ~ 
.. IQ..._ • :§~ I .. • 

E .. O'lm:.S:: 

L 1 10 • ' ~ ..... ... ooiD~ 
D IDHH 

... ~-''H..._ .. • rt..._a> .. 
(D ?;' 8 

100 l • .. .......... 
u .. 0'1111 .. • IQ 
I (D 

90 
.. 

A .. H .. • H c ... ... 
R 

80 

7J ... 
• 

60 

so . 
0 10 20 .30 40 50 60 70 80 90 100 

GENER,UZED OtST f"ROM MORPHOLOGICAL DATA 



PCREL 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

• 

.. 
.. 

7 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA 
PLOT OF"' PERCENT RELAT~ONSHIP 

VERSUS MALAHAN08tS DISTANCE BASED ON MORPHOLOG~CAL DATA 

.. 
• 

.. 

... 

9 

.... 
... 

... 
.. .. 

... 

• 

... 

... 

... ,. .. 

• • • . ... 

t. 

.. ... 
.... 

• 

• 

..... 

... 
.. 
A 

... 
• 

... 
... .. 
... • .. . ...... 

... . .... 
} .. • .... 

... 

• 

.... . .... 
Jl. 

• 

• 

"' 
• • 

-• 
... 

• 

... 

• 

...... .. 

.. 
.. • ..... t. .. .. 

i ...... .. ... ... 

.. ... 
... .. .. 

... ... 

II' .. . .. • • .. 
.. 

... .. ... ... 

.. 

• 

• ....... 

• 

... 

.. 

... 

• 

.. 
• • 

.. 
.. • •• 4 

• 

... 

t " ... .... .jo$.. ..... . .... ., ... ... ...... t 

... 

• 
• 

• . ~ ,.. 
... • • "\•• .... - • • o&e. .. .. ......... 4 ... 

.. 

.. ... ... .. .. :C ·~ . .. ... -, .. , 4 • ... • ..t ... - .... b-d.S,:'Ot .,,,. •• .... .,. .. _ ...._ ~·- • ... 
, 1 1.3 15 17 19 21 23 

MAHAlANOB•S OIST f"ROM MORPHOLOGICAl. DATA 

.. 

.. 

• 

• 
• 

... 

... .. . ... 
• • 

25 

R2 
8 = 

• 

27 

-
FIGURE 2a 

0.07 
1.31 

29 

~ 
ID 
~ 

roH 
11.1 H 

IQ...._ 

IDi!;"H 

~-'S2 
-..liD...._ 
' ~ H 
tlliDH 
IDHH 
'"''H....._ rt"...._cn 
ID ~ 
..... ..... 
-...~~~.~ 

~ 
H 
H 

0 
Ul 
N 
w 



C) 

HETEROSIS STlJDY 85-86 DATA 
FIGURE 2b Ul 

N 
PLOT OF" HETEROSIS (2•d ,.,_F"2)) IN PERCENT ~ 

VERSUS MALAH.AN 0 BZS DISTANCE e..:·sro ON MORPHOLOGICAL OAT .A. 

TRAIT - GF.:AJN YIELD 

R2 = Q_12 

'1, o I B - 2- 1'2 

• • .... 
100 ~ 

... • • 
• • 

90, • •• ... ... .. • .. • .. • • .. • • ... 
• 

80 -l .. • : l. 
... . • • • • .§ 

• • .. ... .. 
1 • . 

• • (I) 

H 70 • ... • >( 

.. .. • tOH 
* 

E 
... • • 

Ill H 

T 
.. • 10, 

... ;§~ 
60 • • 

·E • • 
R 

... .. • ' (I) ....... 

.. • ' ... 
>( H 

... ... CJ.l(I)H 

0 a. • 
so 

... 
(I)HH 

s • 
1-'• H......_ 

• ... 
rt"....._cn 

I 
& 

(I) ~ 

s • .... . .... .... .... 
• • 

COlli 

40 • .. 10 
(I) 

• H 
% • 

... • 
H 

30 

• 
20 .. .. .. ... 
10 • 

.... 
0 ... 

• 
-10 

I 

7 9 1 l 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

MAHALANOBIS OrST FROM MORPHOLOGICAL OAiA 



HETEROSIS STUDY 85-86 DATA FIGURE 2c 
PLOT OF"' F1 YIELDS fN BUSHELS PER ACRE 

VERSUS .... ALAHANOBIS OISTANC£ BASED ON MORPHOLOGICAL DATA 
TRAIT - GRAIN YIELD 

170 ~ R2 = 0.12 
it. B - 2.17 .... .. .. .. 

• • 160 i • • • 
• ... .. • 

... .. • ... ... .. 
•• • 150 ~ • • .. .. • "• <t. • • ... 

• .. • • .. • • .. 
.. ... • .. • 140 ~ .. .. • § • .. • ... • . a .. .. • ID 

~ 
130 ... .. ltjH 

• .. .. Ill H F" • • "1, , ... .. .. :§~ ... 
·120 • -Y .. 1Dm3: 

I • .. ~ ;::; 
.IL 

rn 10 H E • IDHH 
L '1 10 • 1-'•H "-
0 

.. 1'1",0\ 

/ .IL (D ~ 
8 • .. .... .......... • IDIII u 100 IQ 
A .. .... ID 

c • .. ... H 
R H ... 

90 ... .. .. • .. 
• 

:: j • .. 

60 • 

50 -i 0 
U1 

7 9 , 1 1.3 15 17 19 21 23 25 27 29 N 

MAHALA,...,OBfS OtST FROM MORPHOLOGICAL OATA (J"1 



PCREL 
90 

I ... 

80 i 

70 ,~~ • 

60 
I 

~ 

50 4~-.4 
.. ·--·. 6 

• 
40 -1 .. ... 
30 

.. .. .. • • 
~ .t ... _. ... 

20 .. • .. 
-· -10 .... 

.~~ 

0 

0 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

6 

• 
• ... 

... 

• .. 
• 

_ ... 

.. 

-

• • .. 

... 
# 

... .. . .. .. 
.... 

••I••• ... ... ... 
~ ... 
...-.........L.-. 

. 100 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA 

• 

.. 

.. 
A .. 

... 

PLOT OF" PERCENT RELATIONSHIP 
VERSUS OZST ANCE FROM HPLC ANALYSIS 

• .. 
.. .. ... .. 

... 

• ..... 
.. &a 

• 
1 

.. . .. 
• 

• .. 

.. 

. .. 
• 

• 

A 

... 

.. .. 

... 

A 

.. 

• 

·-~ ... • 

... 
• 

.. ... 

• 

• .. • 

... .. 

• 

... . ... . . 
~ ... --'• .. l .. • 

! ~ ... • • . ~ . .. .. . .. .. . .. - . .. .,. L • ... . Aou. ... . ..,. I. • • .. .. • _ ............... ~ .................. ~ .. --..-.. ..... .. 
200 300 400 500 

DISSIMILARITY BASED ON HPLC DATA 

... .... 

FIGURE 3a 

R2 - 0.11 
8 = -0.04 

• 

• .. .......... .. .. 
600 700 

0 
U1 
N 
m 

f 
~ 

ltJH 
Ill H 
"l, 
(I)~H 
NSft 
olD, 
' ~ H 
fll(I)H 
(I)HH 
1-'·H'
rt-,m 
(I) ?;' 
Nl-' 
0111 

IQ 
(I) 

H 
H 



HETEROSIS STUDY 85-86 DATA FIGURE 3b 

... PLOT OF" HETEROSIS (2•(F"1 -F2)) IN PERCENT . 
L VERSUS DISTANCE f"ROM HPLC ANALYSIS 

TRAIT - GRAIN YJELD 

R2 - 0.18 
110 1 B - 0.07 

A 

• & 

, 00 -1 .. • 
• 

• • 
90 -1 

... • .. • .. • .. • 
• • •• ... .. • • • §' • ... .. 

80 -1 • .. .. ol ... . 
.y. • • (I) 

• .. .. H 

• • ... • • 
• ... 'OH 

• .. Ill H 

70 •• • "l, 

• • • •• :§2 
H • • 
E • • 1-'(1) 

• 
~ H '-

T 60 
.. rnmt:: 

• • 
E • • • .... 

(I)HH 

• 
1-'•H '-

• • • ~,m 

R • • (I)~ 

50 
.. 

0 .. w ..... 

s • ... ~-'Ill 

• 
IQ 
(I) 

I • • .. 
• .. .. 

s .. o • 
H 

• H 

• • 
% I "" 30 

2J .. 
a • .. • 

':J 
.. 

• 
• 

• 
-10 J a I i ¥ ' 'J'''''*'''i' ············· .. ; I I 

' . • .. • ' • I I • • I • • u I • I • ' • • I I 0 
0 100 200 300 400 500 600 700 (J1 

n T C:: ~ T ~.l T ~ •." T - v p,. C'"'::"r"l ,..,.,, UOir" 
N 

r"""","'T .. 
"-..) 



C) 
FIGURE 3c 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA U1 

PLOT OF' F'l YIELDS rN BUSHELS PER ACRE 
N 

VERSUS OSSTANCE F"ROM HPLC ANALYSIS co 
TRAIT == GRACN YIELD 

R2 - 0.19 
170 ~ 

* 
e - 0.07 .. .. 

• -
160 i • • 

• 4 • 
* • • ... 

• • • • • .. • • 
150 -1 • .. • • .. • •• ' • ... ... ... 

• • ... .. ...... • • • .. • 
140 -1 " • .... • 

• • 8 .. • • ... 
• • • . .. • • 

CD 

" 
130 • • 

'ljH 

F" 
... • .. Ill H 

... • 
IQ...._ 

, • • • ;§~ • 
y '120 • .. ~ CD ...._ 

I 
... ~ H 

• rllCDH 

E • 
CDHH 

L .. ....H...._ 

D 1 10 • 
rt-...._m 

/ 
CD ~ 

B .. . .. N~ 
Nlll 

u 100 

IQ 

A .. .& 

CD 

c .. H 

• • H 

R • 90 • • .. • • • 801 
• 

70 ..J • 

:J "' 

2 • ' • • • U t C f o ; c c ; I • I - - - - . 
0 100 2tru 300 400 500 6CO 700 

DISSI:,1JLAR1TY BASED ON 1-:PLC DATA 



PCREL 
90 

I ... 

80 i 

70 ,~~ • 

60 
I 

~ 

50 4~-.4 
.. ·--·. 6 

• 
40 -1 .. ... 
30 

.. .. .. • • 
~ .t ... _. ... 

20 .. • .. 
-· -10 .... 

.~~ 

0 

0 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

6 

• 
• ... 

... 

• .. 
• 

_ ... 

.. 

-

• • .. 

... 
# 

... .. . .. .. 
.... 

••I••• ... ... ... 
~ ... 
...-.........L.-. 

. 100 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA 

• 

.. 

.. 
A .. 

... 

PLOT OF" PERCENT RELATIONSHIP 
VERSUS OZST ANCE FROM HPLC ANALYSIS 

• .. 
.. .. ... .. 

... 

• ..... 
.. &a 

• 
1 

.. . .. 
• 

• .. 

.. 

. .. 
• 

• 

A 

... 

.. .. 

... 

A 

.. 

• 

·-~ ... • 

... 
• 

.. ... 

• 

• .. • 

... .. 

• 

... . ... . . 
~ ... --'• .. l .. • 

! ~ ... • • . ~ . .. .. . .. .. . .. - . .. .,. L • ... . Aou. ... . ..,. I. • • .. .. • _ ............... ~ .................. ~ .. --..-.. ..... .. 
200 300 400 500 

DISSIMILARITY BASED ON HPLC DATA 

... .... 

FIGURE 3a 

R2 - 0.11 
8 = -0.04 

• 

• .. .......... .. .. 
600 700 

0 
U1 
N 
m 

f 
~ 

ltJH 
Ill H 
"l, 
(I)~H 
NSft 
olD, 
' ~ H 
fll(I)H 
(I)HH 
1-'·H'
rt-,m 
(I) ?;' 
Nl-' 
0111 

IQ 
(I) 

H 
H 



HETEROSIS STUDY 85-86 DATA FIGURE 3b 

... PLOT OF HETEROSIS (2•(F1 -F'2)) IN PERCENT . 
L VERSUS DISTANCE f"ROM HPLC ANALYSIS 

TRAIT - GRAIN YIELD 

R2 ... 0.18 
, , o I e - 0.07 

.. 
, 00 -1 • ... ... ... 

• 
• • 

90 -1 
... • A • 

... .. • ... 
• • .... ... .. • • • §' .. ..... • 

80 -1 • • • .. • • 
~ • .. (I) 

• • ... H 

• • .. • .. 
• ... '01-i 

• • Ill 1-i 

70 •• • 
IQ...._ 

• • ... :§i 
H • • • 
E • • 1-'(1) .. ' H '-

T 60 
.. rnml:! 

• • 
E •• • ... (1)1-il-i 

.... 1-i' 

... • • • rt-...._0'1 

R • • (I) ~ .. 
0 50 .. N...., 

s .. • 
~-'Ill 

• 
IQ 
(I) 

I • • • & ... ... 
s 40 .. 1-i .. H 

... • 
% I ~ 

30 

2J a 

.. 
• 

• .. 

':J 
.. 

.. 
.. 

• 
-10 J ··················· . . .. 

' . . • • ' ' • ' I • • ' • • $ • I a I f 9 ; ' I • • • ; I 
I ' ' • • I 0 

0 100 200 300 400 500 600 700 U1 

r'lT~~THT~ ·~r-v >-''C"!::r"i ""' UOir 
N 

r ·' T-. 'J 



0 
FIGURE 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA 
3c Ul 

PLOT OF" F"1 YIELDS fN BUSHELS PER ACRE 
N 

VERSUS OCSTANCE F'"ROM HPLC ANALYSIS CD 
TRAIT = GRACN YIELD 

R2 .... 0.19 
170 -1 ... a - 0.07 .. .. 

• -
160 i 

.. • .. 4 .. 
* • .. • .. • • • 

* • 
, 50 4 .. ... 4 

.. .. 
• • · ..... ' 

... ... ..... • .. .. .. • 
'-* .. . • .. • 

140 -1 " .. •• .. .. • § • ... 
• .. 

• .. • . 
.. .. • 

CD 
~ 

t30 .. • 
~H 

F" 
... • 

... I» H 

... • 
IQ....._ 

, .. • .. :§~ .. 
120 • y .. NCD:S:: 

I 
... ~ ~ ...... 

• rnCD::l 

E • 
CDHH 

L ... 
I-'· H...._ 

D 1 l 0 • 
rt"....._O'I 

/ 
CD ~ 

8 .. . ... Nl-' 
Nl» 

u 100 

\Q 

A • " 
CD 

c .. H 

• .. H 

R • 90 4 • • • • • 
ao l 

• 
70 _J ... 

:J 4 

: . . . . ' c I • ' • • • u • I . . - - - . 
0 100 2uV 300 400 500 6CO 700 

DISST:1ILAR1TY BASE:J ON 1-;PLC DATA 



HETEROSIS STUDY 85-86 DATA FIGURE 4 ~ 
PLOT OF" PERCENT RELATIONSHIP 

VERSUS GENETIC OrSTANCE BASED ON tSOZYMES 

PCREL R2 - 0.::?5 
90 ., 8 - 1.07 

80 i ~ 

.. .. 

" ... 
• 

70 ~ l .. 

• 
8 

60 -i : 
~ .... 

.. • .... ... IQ .... CD ...._ 

• ... ~ ... .... t-.~88 
50 -j '* &. & • 4 '* * .._. * .., ill. • • W CD 3: ~ ~ ...... 

• ooiD~ 
i t "' • ill. .a CDt-tt-1 
• • .... 1-1 ...... 

• .. • rt" ...... <71 

40 -i _. • CD ~ 
• N~ Will 

" IQ 
• A. CD 

30 -1 ... .. ... .. .. ~ 
• .. • • •• t J • • • .... ... 

• • .. 1 ~ ...... .... .. • ... " .. .. 
.. ... ~ .. 

20 -1 • .. . .. . ,. ... 
.. .. .. 

t 1 t- .ot • . ... " ... 
' .. . . 

10 '"1 • • • ... ... • • 4- • • • ... .. 
.. .. jo • .. • J • .. .. ; .t t • • ... • .... t .• • . ! f.~ 'i A .... A • 

.. .... .. t• * "'" • o -t ... I -t ... u ...... ..t ......, ...). --.1 .... • "i • , .... , ... , ........... ··················· " 
30 40 :S<J 60 70 80 90 100 0 Ul 

GENE"" ; StMILAR1TY BASED ON ISOZ'f'ME:S N 
lD 



H 
E 
T 
E 
R 
0 
s 
I 
s 

% 

, ,0 

100 
.. 

90 

60 • 

70 

60 i 
l 

so 

40 

30 

20 

10 

I 

_,: J 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA 
PLOT OF" HETEROSIS (2•(f"'l -F'2)) IN PERCENT 

VERSUS GENETIC OrSTANCE BASED ON ISOZVMES 
TRAIT -= GRAIN Y!ELO 

.. .. ... .. 
• 

:t 
• •• ... 
• • .. 

•1 ~ .. .. 
.................. ... ... .. 

* .. • 
• ....__ • • • .. .. .. 

• 
• .. .. : .. .. • .. • • • 

• • 
• .. .. .. 

• • 
.. .. 

• 
• 

• ... ........... 

• .. 

. 

.. .. . .. • ~ • 
• II. 

... .. .. 
" 

.. 
... 

• 

FIGURE 4b 

R2 ""' 0.29 
B = -1.28 

• 

• 

r-~-r~----~~-r-,---r-,--P-Y~~T-~-r-Y--r-~,--r~-,~~,--r-r-,~r-r-~-r-,~r-,-~-r-,--r-,--r-r~~.-~-r~-,~r-,-~~-,--.-,--r~--r-~~-r-r~--r-~-r-,-.~~ 1 

.30 -40 50 60 70 BO 90 100 

GENETIC $1MtlARITY SASE 0 ON ISOZYME$ _... 

§' 
CD 
H 

'2H 
IQH 

CJ 
(51 

w 
C) 

CD ...._ 

~§i 
~ CD ...._ 

H H 
OOCDH 
CDHH 
.... H...._ 
rt"...._O'I 

CD ~ 
N ..... 
.,.Ill 

IQ 
CD 

H 
H 



(l1 
rl 

n.. 

170 _, ........._ 

, 50 -4 .. 
a 

F 
1.30 j 1 

y 

110j 
I 
E 
L 
D 

8 
u 
I 
A 
c 90 

R 

70 

50 

30 40 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA 
PLOT or f"1 YIELDS tN BUSHELS PER ACRE 

VERSUS GENET4C DISTANCE BASED. ON ISOZVMES 
TRAlT - CRAIN YIELD 

... 
• • • • • ... 

• .. • 
• ... • • a. ... ... • • • "-... . : . ... .. . ! ... . • 

• • • .... 
.. 
.. 
• 

• .. 

.. 
t 

t ... 

.. 

" 

50 60 70 80 

GENETIC SIMILARITY BASED ON ISOZYMES 

... 
FIGURE 4c 

R2 - 0.32 
a - -1.35 

.. 

90 tOO 

§ 
CD 
H 

iH 
IQH 
co' 

N~~ 
Ulco3: 
~ H ~ 
OOCDH 
CDHH 
.... H...._ 
t1"...._0\ 
CD ~ 
N...., 
Ull» 

IQ 
CD 

H 
H 

o 
Ul 
w 
~ 



HETEROSIS STUDY 85_fi6 DATA FIGURE 5 0 

PLOT OF F"1-F2 OIVlOEO BY F1 EXPT MEAN 
U1 

VERSUS PERCENT RELATIONSHlP OF='" PARENTS 
w 

TRArT - GRAIN YIELD 
~· 

R2 ~ 0.63 

'110 1 8 - -1.08 

• 
t 
... 
•• 

90 -!.&.· • • 
• 
-~ • ... ,. 

• 

H - •• g r • E • 
. d) 

T 70 

H 

E ~-
ltJH 
PI H 

.. IQ...._ 

R .. • ~gi 
0 • -" s 

!"CD..._ 

• H H 

I • • rn CD H 

• 
d)HH 

s 50 
• ~-'"H' 

rt-...._0'1 

• 
(D ~ 

% I 
Nl-' 

.. 0'1111 
IQ 
d) 

... 
~ • H 

H 

:l 

30 1 
• 

.. .. 
• ... .. 

10 l 
.. 

... 
• 1 

~ 

-10 
r . 

0 lO 20 30 40 =.o 60 70 80 90 

PCR£L ... 



170 ..., ... 
I. 
t .. • 

150 ~k. • 
... • 

• 
F 

... .. a .. 
1 

4 ... 
---....... 

•• • 
1 30 • y 

I 
... 

• 
... 

E 
L 
D 

110 

B 
u 
I 

j A 
c 
R 90 

..._ 

&'~!;' 
~1:30. 

70 ~ 

g. g.~ 
l:llO.O. 

J ~gg 
;.;-§§ 
= m m :! 1:3 1:3 50 D rt" rt" 

j ' ' 1" 0 10 ~ ... 

... 

HETEROSIS STUDY 85-86 DATA 
PLOT OF"' ~ 1 YIELOS IN BUSHELS PER ACRE 

VERSUS PERCCNT RE:LATJONSHIP OF PARENTS 
TRAIT =- GRAIN YIELD 

.... 

~ .. 
* 
• • .& 

• • ... .. • .. 
.. 

• 
t 
• 

• • • • 

• 

20 30 40 so 60 70 

PCREL 

.... 

FrGURE 6 

R2 - 0.75 
8 - -0.90 

.. 

eo 90 

f 
" lt:JH 

Ill H 

~' NgH 
~mi 
"' r:nmH 

m H 
1-'·H H 
rt-H' 
m'cn 
N~ " ..... Ill· 

10 m 
H 
H 

CJ 
Ul 
w 
w 


